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Auf ein WortAuf ein Wort

Die Ende März 2008 im Rahmen der Tarifverhandlungen für die Beschäftigten
des öffentlichen Dienstes von Bund und kommunalen Arbeitgebern erzielte
Einigung sieht neben einer geringfügigen Erhöhung der Wochenarbeitszeit und
einer Einmalzahlung von 225 Euro insbesondere eine Steigerung der Tabellen-
entgelte für alle Tarifbeschäftigten um 50 Euro sowie zusätzlich um 3,1 Prozent
(im Tarifgebiet West rückwirkend ab dem 01.01.2008) und um weitere 2,8 Prozent
ab dem 01.01.2009 vor.

In vielen Fällen überschreitet diese Entgelterhöhung die Leistungsfähigkeit der kom-
munalen Haushalte. Forderungen, die Ergebnisse des Tarifabschlusses 2008 seitens
des nordrhein-westfälischen Gesetzgebers auf die Besoldung der Beamtinnen und
Beamten zu übertragen, stoßen deshalb auf enorme faktische Probleme.

Als ersten Schritt zur Anpassung der Beamtenbesoldung an den Tarifabschluss
2008 wird nun von Gewerkschaftsseite gefordert, den Beamtinnen und Beamten
über die Mitte diesen Jahres erfolgte Erhöhung der Bezüge hinaus einen Einmal-
betrag in Höhe von 600 Euro für das Jahr 2008 zu zahlen.

Nicht zu bestreiten ist, dass den beamteten Bediensteten und Versorgungsemp-
fängern in der jüngeren Vergangenheit zahlreiche Kürzungen zugemutet wurden, von der erheblichen Absenkung der
Sonderzuwendung (sog. Weihnachtsgeld) über die Erhöhung des Selbstbehalts bei der Beihilfe im Krankheitsfall und der
Etablierung weiterer Beihilfeausschlüsse bis hin zur Verlängerung der Arbeitszeit. In verschiedenen Gerichtsentscheidungen
ist bezweifelt worden, dass die Beamtenbesoldung noch dem verfassungsrechtlich verbürgten Alimentationsprinzip genügt.

Festzuhalten ist: Die Schere zwischen beamteten und angestellten Bediensteten klafft immer weiter auseinander. Für die
Beamtinnen und Beamten ist das häufig nicht mehr nachvollziehbar, zumal dann, wenn sie in einer Kommune die gleichen
Aufgaben wie ihre angestellten Kolleginnen und Kollegen wahrnehmen. Unter den Kommunalbediensteten wachsen des-
halb Irritation und Unruhe. 

Dennoch ist die Forderung nach einer Einmalzahlung für das Jahr 2008 mit Zurückhaltung zu betrachten. Abgesehen davon,
dass die hierfür benötigten Finanzmittel seitens der Kommunen in ihren Haushaltsplanungen für das Jahr 2008 nicht
berücksichtigt werden konnten, bestehen grundlegende Zweifel, dass mit einer nicht tabellenwirksamen Einmalzahlung
über einen kurzfristigen Effekt hinaus die aktuellen Fragen der Beamtenbesoldung unter Berücksichtung des jüngsten
Tarifabschlusses in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht dauerhaft gelöst würden. Wenn aber zu befürchten ist, dass die
mit einer Einmalzahlung verbundene finanzielle Anstrengung der Kommunen im Ergebnis keine nachhaltige Wirkung ent-
falten wird, erscheint sie bei allem Verständnis für die Erwartungen der beamteten Bediensteten kaum vertretbar.

Darüber hinaus ist es nicht unproblematisch, das Land Nordrhein-Westfalen mit der gesetzlichen Regelung einer Einmal-
zahlung bis auf Weiteres aus seiner Verantwortung für die Gewährung einer im Verhältnis zu den Tarifbeschäftigten ange-
messenen Alimentation zu entlassen. Dies gilt umso mehr, als zuletzt Mitte 2007 eine Einmalzahlung für die Jahre 2006
und 2007 normiert wurde, obwohl bereits seinerzeit vom Landkreistag die Forderung nach einer linearen Bezügeerhöhung
erhoben wurde. Eine (weitere) Einmalzahlung wäre mithin sowohl in ihrer finanziellen Wirkung als auch in systematischer
Hinsicht nicht geeignet, die jüngsten Verbesserungen bei der Bezahlung der Tarifbeschäftigten mindestens im Ansatz auf
die Besoldung der Beamtinnen und Beamten zu übertragen.

Vielmehr ist das Land gefordert, unter Nutzung der ihm seit der Föderalismusreform I zustehenden Gesetzgebungskompeten-
zen im Rahmen einer schlüssigen Gesamtkonzeption einen Vorschlag für eine dauerhaft tragfähige Regelung einer amts-
angemessenen Beamtenbesoldung vorzulegen. Dazu bedarf es einer vergleichenden Analyse und Bewertung der Bezahlungs-
und Altersversorgungsstrukturen der beamteten und angestellten Bediensteten, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der
Vergütungsstrukturen in der Privatwirtschaft. Ziel muss es sein, auf einer solchen Grundlage eine leistungsgerechte Vergütung
der beamteten Bediensteten im Vergleich zu den Angestellten im öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft zu erreichen,
die transparent ist und sichtbar macht, wo Unterschiede durch unterschiedliche Strukturen der Vergütungssysteme (Alimen-
tationsprinzip für beamtete Bedienstete) begründet sind. Selbstverständlich sind in diesem Kontext auch die Ergebnisse der
Tarifrunde 2008 zu berücksichtigen.

Dr. Martin Klein
Hauptgeschäftsführer
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen

Einmalzahlung für
Beamtinnen und Beamte –
der richtige Weg zu einer
amtsangemessenen Besoldung?
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Diese Definition umschreibt das Handeln
einer breiten Masse unserer Bevölke-

rung. Statistiken zufolge hat fast jeder Dritte
im Bundesgebiet über 14 Jahre ein Ehrenamt
inne, ist in einer politischen Vereinigung oder
beteiligt sich in einer Selbsthilfegruppe. Das
gilt auch für den Mühlenkreis Minden-Lüb -
becke, dessen Ehrenamtslandschaft eine
bunte Vielfalt bietet. In nahezu allen Berei-
chen des menschlichen Zusammenlebens
sind hier Ehrenamtliche im Einsatz und be-
reichern das Hilfe- und Unterstützungs-, das
Freizeit- und das gemeinnützige Angebot
vor Ort.

Der Mühlenkreis unterstützt
ehrenamtliches Engagement
mit der Auslobung seines
Förderpreises
Um den Standard des ehrenamtlichen Enga-
gements als wichtige Antriebskraft in die-
sen Bereichen halten zu können, bedarf es
einer breiten Unterstützung. Die Bundesre-
publik Deutschland und das Land Nord -
rhein-Westfalen würdigen die Verdienste
Einzelner für die Allgemeinheit durch die
Verleihung des Verdienst- beziehungsweise
des Landesordens. Auch der Mühlenkreis
möch te herausragende ehrenamtliche Leis -
tungen auf Kreisebene hervorheben. Zwei
wesentliche Elemente sollen nachfolgend
vor gestellt werden.
Seit 2001 verleiht der Kreis Minden-Lübbe-
cke seinen Förderpreis für ehrenamtliches
Engagement. Der zunächst jährlich, seit 2005
in jedem zweiten Jahr ausgelobte Förder-
preis ist mit 5.000 Euro dotiert und kann
so wohl Einzelpersonen als auch Gruppen
ver liehen werden. Gewürdigt wird ausnahms-
los überörtliches Engagement in den Berei-
chen Jugend, Kultur, Soziales, Sport und Um -
weltschutz.
„Wir sind mit der Resonanz sehr zufrieden“,
betont Landrat Dr. Ralf Niermann.„Seit Be-
ginn sind uns insgesamt 83 Vorschläge ein-
gereicht worden, 14 Anregungen im Durch-
schnitt.“ Zuletzt nahmen im vergangen
Jahr die Preisträger Bernd Boy und Ernst-
Günter Bulk während einer Feierstunde am

Tag des Ehrenamtes jeweils einen Scheck
über 2.500 Euro entgegen.

Das jeweilige Engagement der Preisträger
ist grundverschieden. Bernd Boy wurde für
seine 35-jährige Tätigkeit in der Jugendfeu-
erwehr als Jugendfeuerwehrwart auf Orts-,
Gemeinde- und Kreisebene ausgezeichnet.
Dieser Zeitraum ist geprägt von einem be-
achtlichen Mehr an Mitgliedern und Jugend-
gruppen sowie in Minden-Lübbecke aus-
gerichteten überregionalen Wettkämpfen,
Ernst-Günter Bulk hat sich dagegen im Na-
turschutz, vor allem in der Ornithologie, ein -
gebracht. Auf seiner Initiative beruhen die
Erstellung tausender Brutmöglichkeiten und
Nisthilfen, die Wiederansiedlung des aus-
gestorbenen Uhus im Wiehengebirge, die
Renaturierung und Unterschutzstellung von
landschaftlichen Kleinoden und diverse wei -
tere Projekte und Maßnahmen, die er durch
seine Mitarbeit in den verschiedensten ört-
lichen und überörtlichen Gremien des Natur-
schutzes anstieß.
Der Kreisausschuss hat mit seiner Entschei-
dung über den beziehungsweise die Preis-
träger die Qual der Wahl, denn das Feld des
ehrenamtlichen Engagements ist im länd-

lich geprägten Minden-Lübbecker Land gut
bestellt. In diesem Punkt zeichnet sich ein

Flächenkreis wie Minden-Lübbecke als Vor-
teil aus: Der Zusammenhalt unter den Be-
wohnern auf dem Lande ist allgemein sehr
viel enger verflochten als unter den Städ-
tern. Das gilt größtenteils auch heute noch
und reicht von der Nachbarschaftshilfe bis
hin zur dörflichen Gemeinschaft.

Wettbewerb „Unser Dorf hat
Zukunft“ ohne Beteiligung
aus dem Kreis Minden-
Lübbecke undenkbar
So wundert es nicht, dass der Mühlenkreis
bei dem Wettbewerb „Unser Dorf hat Zu-
kunft“ schon oft vordere Plätze im Lan -
desvergleich belegen und sogar im Bun -
desentscheid mit Silber abschließen konnte
(Ortschaft Niedermehnen, Gemeinde Stem -
wede, 21. Bundeswettbewerb 2004).
Das Interesse an dem Wettbewerb mit in-
zwischen 47-jähriger Tradition ist ungebro-
chen und so starteten 43 Ortschaften in den
diesjährigen Kreiswettbewerb, der vom ge-
meinsamen Handeln und vom gemeinsamen
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Schwerpunkt: EhrenamtSchwerpunkt: Ehrenamt

Ehrensache:
In Minden-Lübbecke wird
ehrenamtliches Engagement
groß geschrieben
Von Dorit Pohlmeier, Kreis Minden-Lübbecke

Der Begriff „Ehrenamt“ wird heute vielfach ersetzt durch Wortkombinationen wie Bürgerengagement, Freiwilli-
genarbeit, gesellschaftliches, zivilgesellschaftliches oder gemeinwohlorientiertes Engagement. Inhaltlich
gesehen drücken aber alle dasselbe aus: Ein freiwillig, unentgeltlich, für andere und in der Freizeit erbrachtes
Tätigsein in einem organisierten Rahmen.

Gemeinsame Freude über die Ehrung: Bernd und Brigitte Boy, Landrat Dr. Ralf Niermann,
Inge und Ernst-Günter Bulk (v.lks.)
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Erfolg seiner Bürgerinnen und Bürger lebt.
Für den 23. Landeswettbewerb konnten sich
Frille (Stadt Petershagen) und Preußisch
Ströhen (Stadt Rahden) empfehlen, die im
kommenden Jahr die Gelegenheit haben, den

„Plakettenspiegel“ von derzeit neun Gold-,
sechs Silber- und 23 Bronzeauszeichnun-
gen für den Mühlenkreis zu erhöhen.
Stärker als in den Anfangsjahren stehen heute
die nachhaltige Entwicklung und das bür-
gerschaftliche Engagement im Vordergrund
des Wettbewerbs. Es gilt, die Zukunftsper-
spektiven der Dörfer zu verbessern, regiona-
le Identität zu stiften und die Lebensqualität
im ländlichen Raum zu steigern. Diese Auf-
gaben geht man in Minden-Lübbecke erfolg -
reich an und zeigt dabei Leistungsbereit-
schaft, Teamgeist, Kreativität und Innovation.
Preußisch Ströhen zum Beispiel hat die Be-
wertungskommission unter anderem über-

zeugt mit seiner aktiven und verantwortlichen
Einbindung junger Menschen in die Aktivitä-
ten der Dorfgemeinschaft, mit der Versor-
gung wichtiger Gebäude im Dorf mit Wärme
aus der von einer landwirtschaftlichen Be-

triebskooperation bewirtschafteten Biogas-
anlage, mit einem kirchlichen Internet-Café
mit DSL-Anschluss für mehr als zehn Com-
puter und dem genossenschaftlichen Super-
markt „Aue-Markt“ von 19 örtlichen An-
teil-Eignern, der sich noch im Bau befindet,
aber schon bald eröffnet wird.
„Wir sind im Minden-Lübbecker-Land gut
aufgestellt, was die Bereitschaft zu ehren-
amtlichem Engagement angeht, und haben
immer einen Blick darauf, dass das auch so
bleibt“, so Landrat Dr. Ralf Niermann. Darin
ist man sich auch in den Rathäusern einig,
denn in sieben von elf Kommunen inner-
halb des Mühlenkreises wird, ähnlich wie

in der Kreisverwaltung, besonderes Wirken
herausgestellt und auf verschiedenste Art
und Weise gewürdigt. Vereinzelte Ehrenbür -
gerschaften, allgemeine und spezielle Eh-
ren (amts-)preise, Ehrennadeln und -ringe

wer den verliehen, um Engagement öffent-
lich zu machen, Anreize zu schaffen und Dank
zu sagen. Der Förderung des Ehrenamtes
haben sich letztlich alle elf Kommunen ver-
schrieben, denn auch die Bereitstellung von
Einrichtungen, Personal und Inventar für eh -
renamtliche Zwecke, die finanzielle Unter-
stützung von Vereinen oder die Beteiligung
am Sozialpatenmodell zielen in die gleiche
Richtung und sind in den „To-Do-Listen“
mit einem Haken versehen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  50.01.00
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Richtlinien für die Vergabe des Förderpreises des Kreises Minden-Lübbecke
für ehrenamtliches Engagement

Ehrenamtliches Engagement ist ein wichtiger Motor in vielen Bereichen des menschlichen Zusammenlebens. Die Bundesrepublik
Deutschland und das Land Nordrhein-Westfalen würdigen die Verdienste Einzelner für die Allgemeinheit durch die Verleihung des Ver-
dienst- beziehungsweise des Landesordens. Der Kreis Minden-Lübbecke möchte diese Herausstellung ehrenamtlicher Leistungen durch
die Verleihung des Förderpreises für ehrenamtliches Engagement unterstützen und das ehrenamtliche Wirken von Gruppen einbeziehen.

Für die Vergabe des Förderpreises gelten nachstehende Richtlinien:
§ 1

Der Förderpreis des Kreises Minden-Lübbecke für ehrenamtliches Engagement wird für herausragende Leistungen im ehrenamtlichen
Bereich vergeben.
Herausragende und zu würdigende Leistungen sind Tätigkeiten von ehrenamtlich Tätigen, die sich in besonderer Weise und langjährig
(mindestens 10 Jahre) in den Bereichen der Jugend, der Kultur, des sozialen Umfeldes, des Sportes oder des Umweltschutzes verdient
gemacht haben.
Nicht berücksichtigt wird das bürgerschaftliche Engagement als Rats- oder Kreistagsmitglied, Schiedsmann, Schöffe und als engagiertes
Mitglied in Gewerkschaften, Verbänden oder politischen Parteien.
Von der Auszeichnung ausgeschlossen sind Personen oder Gruppen, die bereits andere Bundes- oder Landesauszeichnungen für ihr
ehrenamtliches Engagement erhalten haben.

§ 2

Vorgeschlagen werden können Einzelpersonen und Personengruppen, die im Kreis Minden-Lübbecke überörtlich ehrenamtlich wirken.
Den Vorschlägen muss eine ausführliche Begründung beigefügt sein. Dabei sind die besonderen Tätigkeitsfelder des ehrenamtlichen
Engagements herauszustellen.
Das Vorschlagsrecht hat grundsätzlich jedermann.
Selbstvorschläge sind nicht zulässig.
Eine erneute Auszeichnung eines Preisträgers beziehungsweise von Preisträgern ist nicht möglich.

§ 3

Der Förderpreis des Kreises Minden-Lübbecke für ehrenamtliches Engagement wird alle zwei Jahre ausgelobt und mit 5.000 Euro dotiert.
Das Preisgeld ist teilbar.

§ 4

Bis zum 30. Juni des jeweiligen Jahres können dem Kreis Minden-Lübbecke Vorschläge für die Vergabe des Förderpreises unterbreitet
werden. Der Kreis Minden-Lübbecke bittet dazu öffentlich um geeignete Vorschläge.
Eine Vorauswahl des Preisträgers oder der Preisträger trifft der Ältestenrat. Der Kreisausschuss entscheidet in nichtöffentlicher Sitzung
in der jeweils 2. Jahreshälfte über den Preisträger oder die Preisträger.
Die Aushändigung der Preise nimmt der Landrat im Rahmen einer Festveranstaltung, möglichst am Tag des Ehrenamtes, vor.

§ 5

Die Richtlinien treten am 01. Januar 2007 in Kraft.
Der erste Förderpreis nach diesen Richtlinien wird 2007 ausgelobt.
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Ehrenamt hat viele Gesichter. Die Formen
des freiwilligen Engagements sind eben-

so vielfältig wie die Felder, denen ihr Einsatz
gilt. Ehrenamtliche halten die vielen Freizeit-
vereine am Leben, die für das Paderborner
Land so charakteristisch sind, und machen es
möglich, dass Sport im Verein tatsächlich am
schönsten ist. Sie organisieren Feste und Fei -
ern, sorgen für gelebte Nachbarschaftshilfe
oder leisten einen Beitrag zur Integration von
Behinderten oder Ausländern. Sie überneh -
men so schwierige Aufgaben wie die Be-
treuung von Kranken und Sterbenden oder
wirken in Parteien oder Projekten an der po -
litischen Willensbildung mit. Ohne die Ein-
satzbereitschaft und Hilfeleistung auch der
freiwilligen Feuerwehren hätten so manche
Brände und Flutwellen nicht so schnell und
nachhaltig bewältigt werden können. Als es
im August vergangenen Jahres „Land unter“

im Delbrücker Land hieß, packten auch sie
mit an – viele von ihnen in dem Wissen, dass
zu Hause der eigene Keller unter Wasser
stand. Im Kreis Paderborn ist auch deshalb
vieles im grünen Bereich, weil Schützenver-
eine und Schützenbruderschaften sich für
Brauchtumspflege und gelebten Gemein-
sinn in ihren Dörfern vor Ort einsetzen.

Wahre Schönheit kommt
von innen: Die Suche nach
den Schönsten im Land
Ein sichtbares Zeichen ist die diesjährige Teil-
nahme am Kreiswettbewerb „Unser Dorf
hat Zukunft“. Gesucht werden nicht die
Schönsten im Land, sondern jene Ortschaf -
ten, die mit Zukunftssicherung und bürger-
schaftlichem Engagement zu punkten ver-
stehen. Somit zählt nicht der äußere Glanz,
sondern das nachhaltige Bestreben, die kul-
turellen, sozialen, wirtschaftlichen, bauli chen
und ökologischen Strukturen im Sinne ei-
ner Zukunftssicherung gemeinsam vor Ort
weiterzuentwickeln. Also ein anspruchsvol -
ler Wettbewerb, den insgesamt 23 ange-
meldete Ortschaften nicht scheuen. Das war
auch in der Vergangenheit so, der Medaillen-
spiegel ist beachtlich: Von 1975 bis 2006

holten die Dörfer des Kreises Paderborn im
Landeswettbewerb insgesamt sieben Gold-
plaketten, 26 Silberplaketten und 28 Mal
Bronze. Bei den Bundeswettbewerben ver-
zeichnet der Kreis Paderborn drei Golddörfer:
Niederntudorf (Salzkotten) errang in 2001
Gold, Thüle (Salzkotten) stand in 1995 auf
dem Siegertreppchen, Westenholz (Delbrück)

wurde 1985 Bundesgolddorf. Siddinghausen
(Büren) errang in 1989 die Bronzemedaille.
Auf Initiative des Paderborner Landrats Man-
fred Müller wurde den teilnehmenden Dör-
fern in diesem Jahr erstmals – unabhängig
von einer Platzierung – eine Pauschale von
200 Euro aus Kreismitteln gezahlt, zusätz-
lich gibt es viel mehr Sonderpreise, um ein-
mal mehr das dahinter stehende bürger-
schaftliche Engagement zu würdigen.

Kitt für die Gesellschaft
„Der gesellschaftliche Zusammenhalt wird
in hohem Maße von der oft wenig sichtba-
ren und unspektakulären Arbeit bestimmt,
die Menschen tagtäglich freiwillig und un-
eigennützig, allein oder organisiert in Ver-
einen und Organisationen, erbringen. Das
Engagement des Einzelnen für andere und
die Gemeinschaft bildet sozusagen den Kitt,
der unsere Gesellschaft zusammenhält“, er -
klärt Landrat Manfred Müller, der deshalb
dafür Sorge trägt, dass der Kreis Paderborn
ehrenamtliches, bürgerschaftliches Enga-
gement auf den vielfältigsten Ebenen un -
terstützt. So unterhält der Kreis Paderborn
beispielsweise im kulturellen Bereich die
Geschäftsstelle für den Kreisheimatpfleger,
organisiert regelmäßige Tagungen der Orts -
heimatpfleger und Ortschronisten auf Kreis-
ebene, den Heimatgebietstag auf der Ebe-
ne des Hochstifts (Kreise Paderborn und
Höxter) und unterstützt diverse Institutio-
nen und Fördervereine. Auch im Jugend-
und Sportbereich engagiert sich der Kreis.
So werden beispielsweise kostenlose Aus-
bildungs- und Fortbildungsangebote für
eh renamtlich tätige Jugendleiter organisiert,
Veranstaltungen durchgeführt und finan-
zielle Fördermöglichkeiten aufgezeigt.

Spielerisches Ehrenamt:
Bühne frei für Musik und Tanz

Der Klassiker unter den Veranstaltungen ist
die Internationale Jugendfestwoche: Alle zwei
Jahre treffen sich Tänzer und Musiker aus
der ganzen Welt im Paderborner Land, um
spielerisch das hin zu bekommen, was im
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Das Ehrenamt hat viele Gesichter:
Stille Helden im Kreis Paderborn
Von Michaela Pitz,
Pressereferentin des Kreises Paderborn  

Sie heißen nicht Angela Jolie oder Barack Obama. Ihre Namen tickern nicht um die Welt. Sie wirken im Stillen,
denn ihre Sache ist das Unspektakuläre. Sie leisten Herausragendes, ohne viel Aufhebens darüber zu machen.
Die Ehrenamtlichen in diesem Land sind der Motor für viele Vereine und Institutionen. Ohne sie wäre das
soziale Klima um einige Grade kälter. Auch und gerade im Kreis Paderborn. Und weil das so ist, erzählt dieser
Artikel in erster Linie von den stillen Helden des Kreises Paderborn, die im Verborgenen arbeiten und dabei Groß-
artiges leisten. Ganz im Mittelpunkt steht eine kleine Kaffeebohne, die sich anschickt, die Welt zu verändern.

Schützenfest in Leiberg
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Allgemeinen ein wenig abstrakt klingend
mit „Integration“ umschrieben wird. Bühne
frei für Musik und Tanz hieß es zuletzt 2007
für rund 650 Jugendliche aus zwölf Natio-
nen. Organisiert und finanziert wird diese
internationale Jugendbegegnung vom Kreis

Paderborn. Ohne die vielen ehrenamtlichen
Helfer, dem Engagement der örtlichen Tanz-
vereine und vor allem auch der rund 250
Paderborner Gastfamilien, bei denen die Ju-
gendlichen stets untergebracht sind, wäre
das alles in dieser Regelmäßigkeit nicht leist -
bar. Seit 1954 gibt es sie, viele langjährige
Freundschaften sind daraus erwachsen.
Insgesamt ist allen Beteiligten bewusst, dass
die öffentliche Hand nur unterstützend tä-
tig sein kann. Ehrenamtliche Arbeit ist und
bleibt unverzichtbar. Eine Region lebt da-
von, dass Menschen sich in ihr finden, die
bereit sind, ihr Wissen und Können einzu-
bringen, die einfach nur da sind und zupa-
cken, wenn man sie braucht, ohne zu fragen
„Was bekomme ich dafür?“.

Stille Helden des
Kreises Paderborn

„Unser Gemeinwesen braucht den helfen-
den und freiwilligen Einsatz von Menschen,
die sich allein oder in Institutionen ehren-
amtlich engagieren. Der Staat selbst ist nicht
in der Lage, die Funktionsfähigkeit unserer
Gesellschaft zu gewährleisten.“ So heißt es
dazu in den Richtlinien des Kreises Pader-
born über die Auszeichnung von besonde-
rem ehrenamtlichem Engagement, die der
Paderborner Kreistag im Februar 2001 be-
schlossen hat. Der Kreis Paderborn hat es
sich schon fast zur Tradition gemacht, die-
sen Menschen einmal im Jahr im Rahmen

seines Neujahrsempfangs eine Bühne zu be-
reiten, um ihr Engagement zu würdigen und
ihnen offiziell zu danken. Die Bürgerinnen
und Bürger des Kreises werden deshalb per
Presseaufruf gebeten, ihre „stillen Helden
des Alltags“ zu benennen. Ein interfrak -

tioneller Arbeitskreis hat anschließend die
schwierige Aufgabe, aus den vielen Vor-
schlägen – basierend auf den Richtlinien –
drei Vorbilder auszuwählen, deren Beispiel

Ansporn sein kann für viele. Um Missver-
ständnissen vorzubeugen: Gemeint ist damit
nicht, dass ehrenamtlich Tätige die Lücken-
büßer eines sich zurückziehenden Sozial-
staates sein sollen. Der Staat kann und darf
sich seiner Verantwortung für gleiche Le-
benschancen und soziale Gerechtigkeit nicht
entziehen. Aber es gibt Dienste, die weder
eingekauft noch bezahlt werden können,
die aber geleistet werden müssen, damit es
nicht kalt wird im Land.

Vom Siegeszug einer
kleinen Kaffeebohne

„Ich weiß ganz genau“, hat Karlheinz Böhm,
der Begründer der Organisation „Menschen
für Menschen“einmal gesagt,„dass ich durch

meinen Spendenaufruf nicht die Welt ver-
ändern werde. Aber ich werde mich dadurch
verändern und vielleicht andere anregen,
es mir gleichzutun.“ Das ist der Gedanke, das

Konzept von der Suche nach den stillen Hel-
den des Alltags. Böhm hat ebenfalls ein-
drucksvoll bewiesen, wie viel ein einzelner
Mensch bewirken kann. Er hat gezeigt, was
passieren kann, wenn man eine Idee mit
Vehemenz verfolgt und bereit ist, für eine
humanere Welt, für einen lebenswerten All-
tag zu kämpfen. Denn in dem Maße, wie
wir uns verändern, verändern wir die Welt
und gestalten sie in einer Weise, wie wir sie
uns wünschen. Einen Beitrag dazu soll eine
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Land unter im Delbrücker Land im August 2007

PaderBohne fair und gut: Koordinatorin Gabriele Leifeld, Markus Schmiegel, Dekanatsreferent vom Dekanat Paderborn, Landrat Manfred
Müller, Superintendentin Anke Schröder, Barbara Heyer-Bolle (Vize-Vorsitzende Paderborner Welt-Laden), Katja Knies und Gabriele
Leifeld (beide vom Verein „Paderborner handeln fair“) engagieren sich für den regionalen Genießerkaffee.
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kleine Bohne leisten, die ihren Siegeszug im
Paderborner Kreishaus startete.
Mit jeder Tasse Kaffee können Paderborner
seit Anfang Juni 2008 nicht nur erstklassigen
Kaffee genießen, sondern auch noch etwas
dafür tun, dass die Kleinbauern in Südame-

rika dafür fair bezahlt werden. Der fair ge-
handelte Kaffee, die „PaderBohne“ schickt
sich an, die Tassen der Region zu erobern.
Auftakt war im Paderborner Kreishaus, wo
sie bereits erste überzeugte Abnehmer fand.
Die Schirmherrschaft hat Landrat Manfred
Müller übernommen. Auch die Kirchen sind
mit im Boot. Superintendentin Anke Schröder
und Weihbischof Matthias König unterstüt-
zen den neuen „Genießerkaffee“.

Fair und gut
Die „PaderBohne“ ist ein aromatisch-milder
Hochlandkaffee, zusammengestellt aus klei-
neren Produktgruppen von Kaffeebauern
aus Honduras, Mexiko, Peru, Bolivien und
Kolumbien. Sie stammt aus der Linie der Fair-
Handelsorganisation „Gepa“, die auf eine
jahrzehntelange Erfahrung zurückgreifen
kann und auch der Produktqualität sowie
einer funktionierenden Qualitätskontrolle
eine große Bedeutung zukommen lässt.
„Denn Kaffee muss schmecken“,erklärt Land-
rat Manfred Müller, der früher selber an
kirchlichen Verkaufsständen fair gehandel-
ten Kaffee verkauft hat und an die schmerz-
lichen Anfänge erinnert, wo man aus Solida-

rität den Kaffee trank, aber nicht wirklich ge-
nießen konnte. Das ist Vergangenheit, „Fair
und gut“ lautet dann auch das Motto der
PaderBohne, die gleich mehrere Gütesiegel
aufzuweisen hat. Sie stammt aus ökologi-
schem Anbau, wird fair gehandelt und er-

möglicht damit jenen, die ihn anbauen,
bessere Lebensbedingungen. Erster Groß-
abnehmer ist übrigens der Kreis Paderborn:
Im Paderborner Kreishaus wird ab sofort bei
offiziellen Anlässen die PaderBohne serviert.
„Letztlich steckt dahinter auch ein großes
bürgerschaftliches Engagement, das ich gern
unterstütze“, so Müller. Superintendentin
Anke Schröder betont, dass auch im Kir-
chenkreis nur fair gehandelter Kaffee in die
Tasse komme, auch wenn der etwas teurer
sei. „Man kann nicht immer nur reden, man
muss auch etwas tun“, sagt dazu Schröder.
Das „Paderborner Forum Eine Welt“ und
der Verein „Paderborner handeln fair“ hof-
fen nun auf eine Breitenwirkung für das
neue Spitzenprodukt, das sich aufgrund sei-
ner farbenprächtigen Verpackung auch gut
als Mitbringsel eignet. „Wir wollen den fair
gehandelten Kaffee aus der Nische holen
und ihn in der Region als einen Kaffee eta-
blieren, der nicht nur gut schmeckt, sondern
auch Zeichen setzt. Hier macht sich eine
ganze Region stark für fairen Handel und
damit für bessere Lebensbedingungen der
Kleinbauern in Südamerika“, betont Gabriele
Leifeld, Referentin für Entwicklungspolitik
beim Bund der Deutschen Katholischen Ju-

gend, Diözesanverband Paderborn, und
Koordinatorin für Eine Welt-Arbeit im Pa-
derborner Land. Leifeld betont dann noch
einmal, dass mit der Gepa ein Kooperati -
onspartner gewählt worden sei, der nicht
nur für faire Entlohnung der Kleinbauern
stehe, sondern sich beispielsweise auch ein -
setze für die Einhaltung von Umwelt- und
Sozialstandards vor Ort und für die Unter-
stützung von Aus- und Weiterbildungsmaß-
nahmen, insbesondere von Frauen.
Die PaderBohne hat bereits auch erste gro-
ße Auftritte hinter sich. Beim Internationalen
Fest der Begegnung und auf Libori sorgten
viele ehrenamtliche Helfer des Vereins „Pa-
derborner handeln fair“ dafür, dass der Kaffee
an einem Stand probiert werden konnte.
Mit Erfolg: Immer mehr Cafés und Bäcke-
reien nehmen die PaderBohne mit in ihr An-
gebot. Derzeit beträgt der Marktanteil
von fair gehandeltem Kaffee etwa ein Pro-
zent. Das soll sich ändern: Als um 1600 die
ersten Meldungen und Proben eines im
Orient aus gerösteten Bohnen hergestell-
ten „schwartzen Wassers“ nach London
und Amsterdam kam, ahnte auch noch
niemand, wie sehr dieser „Türkentranck“

das Leben der Menschen in Europa und
aller Welt verändern sollte. Vielleicht pas-
siert genau das in diesen Tagen in Paderborn.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  50.01.00
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Das Bundesgolddorf Thüle heißt seine Be-
sucher willkommen.

Internationale Jugendfestwoche mit Tanz und Musik, hier auf der Almewiese unterhalb
der Wewelsburg
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In den ersten beiden Jahren ging es bei „Pro-
Chor!“ um vorbildliche Konzepte der Nach -

wuchsarbeit im Bereich des Chorwesens.
2008 wird der Ehrenamtpreis nun erstmals
für kreative Ansätze und innovative Projekte
zur Nachwuchsförderung der Freiwilligen
Feuerwehren vergeben. Ehrenamtpreise für
Heimatarbeit und im sozialen Bereich werden
in den nächsten Jahren folgen, auch „Pro-
Chor!“ soll erneut ausgeschrieben werden.
„Ohne ehrenamtliches Engagement kann
unsere Gesellschaft nicht funktionieren. Nur
wenn sich möglichst viele einbringen, bleibt
das Leben in unseren Dörfern und Städten
auf Dauer attraktiv“, betont Landrat Paul
Breuer. Die Förderung des ehrenamtlichen
Engagements ist ihm eine Herzensange -
legenheit. Bereits 2003 hat der Kreis eine
An hörung zum Thema Ehrenamt durchge-
führt, um fundierte Grundlagen für die wei -
tere Arbeit in diesem Bereich zu erhalten.
Als Konsequenz aus der Anhörung und
verschiedener Umfragen wurde das ge-
mein same Ziel formuliert, das Ehrenamt in
Siegen-Wittgenstein zu stärken und die Rah-
menbedingungen zu optimieren. Um dies
systematisch und nachhaltig anzugehen,
wurde im Jahr 2004 der Ehrenamtservice
eingerichtet.
Seit wenigen Monaten hat Yvonne Part-
mann diese Aufgabe übernommen, nach-

dem ihre Vorgängerin Sylvia P. Heinz, die
den Ehrenamtservice aufgebaut hat, in Mut -
terschutz gegangen ist. Organisatorisch ist

der Ehrenamtservice im Referat Kommuni-
kation und Steuerung angesiedelt. Er un ter -
stützt ehrenamtlich Tätige durch Informa-
tion, Beratung und Qualifizierung, durch die
Förderung der Vernetzung von ehrenamt-
lich Tätigen und durch die öffentliche Wür-
digung des ehrenamtlichen Engagements.

Kostenlose Weiterbildungs-
angebote: „Ausgezeichnet:
Ehrenamt“
Ein wesentlicher Aufgabenschwerpunkt des
Ehrenamtservice ist die Qualifizierung von
ehrenamtlich Tätigen. So organisiert der Eh-
renamtservice die Fortbildungsreihe „Aus-
gezeichnet: Ehrenamt“. Das umfangreiche
Kursangebot ist für ehrenamtlich Tätige kos-
tenlos. Alle Veranstaltungen werden in ei-
nem Faltblatt dargestellt, das zu Beginn eines
jeden Jahres erscheint und breit gestreut
wird. In diesem Jahr enthält der Fortbildungs-
kalender insgesamt 30 Veranstaltungen. Die
Angebotspalette umfasst Themen wie „Er-
folgreiches Teammanagement“, „Ratsarbeit

und Sitzungspraxis“, „Steuerrecht für Ver-
eine“, „Fundraising“ oder „Mitgliedergewin-
nung im Ehrenamt“. Weitere Work shops

und Seminare befassen sich mit Modera-
tionstechniken für Frauen, Versicherungs-
schutz im Ehrenamt, Öffentlichkeitsarbeit
oder der Frage, wie Vereine ins Vereinsre-
gister eingetragen werden können. Erstmals
werden in diesem Jahr auch besondere
Kurse für die Kinder- und Jugendarbeit an-
geboten. So informiert beispielsweise das
Gesundheitsamt über Früherkennungsun -
tersuchungen im Kindes- und Jugendalter.
Unterstützt wird das große Fortbildungs-
angebot durch die Konrad-Adenauer- und
die Friedrich-Ebert-Stiftung, die beide mit
einigen Programmpunkten vertreten sind.
Auch Fachleute der Kreisverwaltung und
von Institutionen aus der Region, wie bei-
spielsweise des Finanzamts Siegen, enga-
gieren sich mit Vorträgen an dem Qualifi-
zierungsangebot.
Die Nachfrage nach den Seminaren ist groß:
330 ehrenamtlich Tätige haben im Jahr 2007
an den Veranstaltungen teilgenommen –
wobei diese Zahl nicht den wirklichen Be-
darf widerspiegelt. Aus praktischen Grün-
den muss die Teilnehmerzahl der Kurse be-
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28 Freiwillige Feuerwehren aus Siegen-Wittgenstein haben Konzepte im Rahmen des Wettbewerbs um den Ehrenamtpreis 2008
„Mach doch mit – in der Feuerwehr“ beim Ehrenamtservice des Kreises eingereicht. Jetzt werden die Sieger im Rahmen einer öffent-
lichen Veranstaltung in der Aula des Medien- und Kulturhauses Lÿz geehrt. Schon seit 2006 schreibt Landrat Paul Breuer regelmäßig
Ehrenamtpreise aus.

Ehrenamtservice im Kreis Siegen-
Wittgenstein: Beratung, Vernetzung
und Qualifizierung für eine starke
Ehrenamtsregion
Von Torsten Manges,
Pressereferent des Kreises Siegen-Wittgenstein 

Für vorbildliche Konzepte in der Jugendarbeit heimischer Chöre hat Landrat Paul Breuer
bereits zwei Mal den Ehrenamtpreis „ProChor!“ verliehen.

Yvonne Partmann (r.) ist beim Kreis Siegen-
Wittgenstein Ansprechpartnerin für alle eh-
renamtliche Tätigen. Sie hat den Ehrenamt-
service vor wenigen Monaten von Sylvia P.
Heinz übernommen, die ihn aufgebaut und
betreut hat, bis sie in Mutterschutz gegan-
gen ist.
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grenzt werden. Vor diesem Hintergrund
werden einzelne, besonders stark nachge-
fragte Seminare in diesem Jahr zweimal an-
geboten. Dazu gehören beispielsweise die
anderthalbtägigen Kurse zum Thema „Fund -
raising", „Mitgliedergewinnung im Ehren-
amt" sowie die Basis- und Aufbauseminare
zur „Öffentlichkeitsarbeit für Vereine“.

Ehrenamt ist weiblich –
verantwortliche Leitungsauf-
gaben aber (noch) nicht!
Neben Berufstätigkeit und Familienarbeit ist
gesellschaftliches Engagement ein wesent-
licher Lebensbereich von Frauen. Nach ei-
ner repräsentativen Untersuchung des Bun -
des sind über 30 Prozent der weiblichen
Bevölkerung ehrenamtlich tätig. Frauen
sind jedoch in den „höheren“ Ehrenämtern
unterrepräsentiert. Aus diesem Grund legt
der Ehrenamtservice des Kreises Siegen-
Wittgenstein einen besonderen Schwer-
punkt auf die Qualifizierung von Frauen.
Neben regelmäßigen Qualifizierungsan -
geboten speziell für Frauen entwickelte der
Ehrenamtservice gemeinsam mit der Gleich -
stellungsbeauftragten des Kreises, Martina
Böttcher, ein in NRW einzigartiges Mento-
ring-Projekt. Für den Zeitraum von sechs
Monaten wurden fünfzehn Frauen aus der
Region von erfolgreichen Mentorinnen in
ihrem Ehrenamt begleitet und unterstützt.
Dieses Projekt war sehr erfolgreich und fand
auch überregional Beachtung. Im Dezem-
ber 2007 wurde es vom Frauenrat NRW
für besondere Verdienste zur Förderung des
freiwilligen bürgerschaftlichen Engagements
ausgezeichnet.

Interaktive Plattform
im Internet:
Ehrenamtbörse
Um Vereinigungen, Verbänden und Initiati-
ven eine Plattform für die Suche nach eh-
renamtlichen Mitarbeitern zu bieten, hat der
Ehrenamtservice vor drei Jahren im Inter-
net eine Ehrenamtbörse gestartet. „Auf die -
ser Internetseite können sich aber nicht nur
Vereine eintragen, sondern auch Interes-
sierte, die selbst auf der Suche nach einer
ehrenamtlichen Tätigkeit sind“, sagt Yvon-
ne Partmann. Rund hundert Vereine, Ver-
bände und Initiativen präsentieren in der
Ehrenamtbörse sich und ihre Arbeit, unter-
teilt in die Kategorien „Kirche“, „Kinder,
Kinder“, „Gesundheit“, „Heimat“, „Natur“,
„Sport“ und Soziales“.
Renate Schindler-Althaus ist eine von vie-
len, die über die Ehrenamtbörse eine sinn-
volle Freizeitbeschäftigung gefunden ha-
ben. Nach ihrer Pensionierung suchte sie im
Ehrenamt eine neue Herauforderung und
hat über die Ehrenamtbörse mit „Alter Ak-

tiv“ für sich genau den richtigen Verein ge-
funden. Einmal im Monat besucht die 57-
Jährige jetzt als Lesepatin die Lindenschule
in Weidenau, ebenso unterstützt sie einmal
im Monat den Vorlesetag für Kinder im Al-
ter von fünf bis zehn Jahren in der Siegener
Stadtbücherei. „Die Ehrenamtbörse war für
mich ein Glücksfall“, sagt Renate Schindler-

Althaus: „Hier konnte ich mich ausführlich
informieren, welche Angebote es überhaupt
gibt und schließlich das auswählen, was zu
meinen Interessen passt.“

Schlüssel zum Erfolg:
Angebote des Ehrenamt -
services bekannt machen
Für die noch stärkere Aktivierung des eh-
renamtlichen Potenzials in Siegen-Witt-
genstein und um die Angebote des Ehren-
amtservice breiten Kreisen zugänglich zu
machen, ist eine intensive Öffentlichkeits-
arbeit unerlässlich. So verfasst der Ehren-
amtservice in Zusammenarbeit mit der Pres -
sestelle der Kreisverwaltung regelmäßig
Berichte zu den unterschiedlichsten Themen,
die von den heimischen Medien rege auf-
gegriffen werden. Darüber hinaus hat der
Ehrenamtservice eine Datenbank aufge-
baut, in der über 1.100 Datensätze von Ein -
zelpersonen, Verbänden und Vereinen ent-
halten sind. Regelmäßig – aber mindestens
einmal im Monat – werden alle Empfänger
in Form eines elektronischen Newsletters
beispielsweise über Fortbildungen oder Aus -
schreibungen informiert.

Wichtiges Medium ist auch das Internet. Auf
der Homepage des Kreises Siegen-Wittgen-
stein (www.siegen-wittgenstein.de) gibt es
im Bereich Bürgerservice einen umfangrei-
chen Online-Auftritt des Ehrenamtservice.
Er enthält unter anderem die Rubriken „Eh-
renamtbörse“, „Ehrenamtpreise“, „Frau &
Ehrenamt“, „Fortbildungen“ und „Aktuel-

les/Veranstaltungen“. In dieser Rubrik fin-
den die User zum Beispiel Informationen
über Gesetzesänderungen, überregionale
Veranstaltungen oder über Bürger- und Eh-
renamtpreise von Stiftungen, Verbänden,
Land und Bund.

Ehrenamtskarte:
Kultur des Dankes etablieren

Aktuell beteiligt sich der Kreis Siegen-Witt-
genstein an dem Pilotprojekt des Landes
Nordrhein-Westfalen zur Einführung der lan-
desweit gültigen Ehrenamtskarte. Diese Karte
soll an Menschen ausgegeben werden, die
sich in überdurchschnittlichem Maße im Ge-
meinwesen engagieren. Karteninhaber wer-
den bei verschiedenen öffentlichen und pri-
vaten Anbietern Vergünstigungen erhalten,
etwa bei Sportveranstaltungen, in Schwimm -
bädern, Museen oder anderen Freizeit- und
Bildungseinrichtungen. Sowohl das Land
NRW als auch die beteiligten Kommunen
sind derzeit dabei, Partner zu gewinnen, die
entsprechende Vergünsti gungen einräumen.
Siegen-Wittgenstein wird als voraussichtlich
erster Kreis in Nord rhein-Westfalen im Januar
2009 mit der Ausgabe der Karten beginnen.
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Um die Nachwuchsarbeit der Freiwilligen Feuerwehren zu unterstützen, hat Landrat Paul
Breuer in diesem Jahr den Ehrenamtpreis „Mach doch mit – in der Feuerwehr“ ausgeschrie-
ben. 28 Wehren haben sich daran beteiligt.
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Der Kreistag hat das Projekt in seiner Sitzung
vor der Sommerpause mit großer Mehrheit
auf den Weg gebracht und die Verwaltung
beauftragt, die erforderlichen Schritte zur
Einführung der Karte zu unternehmen. „Wie
der Ehrenamtpreis ist auch die Ehrenamts-

karte für mich Ausdruck einer Kultur des
Dankes, die es zu etablieren und fördern
gilt. Mir ist es ein persönliches Anliegen, das
oft stille ehrenamtliche Engagement zu
würdigen. Wenn das – wie bei der Ehren-
amtskarte – mit materiellen Vergünstigun-

gen verbunden ist, dann ist das für die Be-
troffenen sicherlich eine ganz besondere
Anerkennung“, so Landrat Paul Breuer.
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Der Landrat des Kreises Kleve, Wolfgang Spreen, wirbt im Kreis Kleve mit einem Flyer und einer DVD für den
ehrenamtlichen Einsatz der Bürgerinnen und Bürger des Kreises: „Wer sich ehrenamtlich engagiert, leistet
einen wichtigen Beitrag zu einer Gesellschaft, die auf Vertrauen, Solidarität und Eigeninitiative setzt“, heißt
es im Vorwort des Flyers, den die Kreisverwaltung Kleve im März dieses Jahres herausgegeben hat. Und weiter:
„Für bürgerschaftliches Engagement gibt es die unterschiedlichsten Motive. Etwas tun für ANDERE, etwas
tun für sich SELBST, etwas tun für NATUR und UMWELT... einfach etwas tun für die GEMEINSCHAFT. Damit
verbunden bieten sich aber auch viele Chancen der persönlichen Weiterbildung und die Möglichkeit, eigene
Kompetenzen weiter zu entwickeln.“

Mit Flyer und DVD:
Werbung für bürgerschaftliches
Engagement im Kreis Kleve

Sicher ist es nicht allein für den Kreis Kleve
typisch, dass ehrenamtlicher Einsatz in

vielen Bereichen immer wichtiger wird. Der
demografische Wandel lässt erwarten, dass
diese Tendenz künftig auch weiter zunimmt.
Beschrieben wird daher im Flyer und im Film
auch der Nutzen für die Ehrenamtlichen
selbst:„Bürgerschaftliches Engagement prägt
und gibt Orientierung. Es überspringt sozi-
ale Hürden und macht unmittelbare men -
schliche Begegnungen möglich. Die vielen
großen und kleinen selbstlosen Taten sind
es, die das gesellschaftliche Miteinander
auch im Kreis Kleve prägen. Für viele, die
die Hilfe ihrer Mitmenschen benötigen, ma-

chen sie das Leben ein Stück lebenswerter.“
Die DVD zeigt Beispiele ehrenamtlicher Ar-
beit aus verschiedenen Vereinen und Insti-
tutionen im Kreis Kleve. Musik, Kultur, Hilfe
und Unterstützung älterer Menschen, der
Einsatz für bedürftige Menschen und zuge-
wanderte Menschen, im sportlichen Bereich
oder in Natur und Umwelt. Viele Aufgaben
bietet das Ehrenamt, verbunden mit gro-
ßem Nutzen für die Gesellschaft und jeden
Einzelnen.
Der Film zeigt 19 Minuten lang verschiede-
ne Beispiele ehrenamtlicher Arbeit im Kreis
Kleve, im Vorwort spricht Landrat Wolf-
gang Spreen über die Bedeutung des bür-

gerschaftlichen Engagements. Im Rahmen
der vom Kreis Kleve jährlich durchgeführten
Seniorennachmittage werden etwa 10.000
Seniorinnen und Senioren den Film sehen
und den Flyer erhalten. So lässt sich der
Unterhaltungswert mit dem Angebot der
Information über die möglichen Betätigungs-
felder der ehrenamtlichen Arbeit zielbe-
wusst verbinden. Der Film kann auch auf
der Website des Kreises unter www.kreis-
kleve.de angesehen werden.
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Gute Ideen für Projekte sind da, aber die sonstigen Ressourcen sind knapp: ein gängiges Problem, das Verwal-
tungen und ehrenamtliche Mitarbeiter von gemeinnützigen Organisationen oft miteinander teilen. Manchmal
kann aus einem gemeinsamen Problem aber auch eine gemeinsame Lösung werden: Mit zwei Projekten aus
dem Umweltbereich wurde dies 2008 im Kreis Euskirchen belegt.

Gemeinsam stark: Zusammenarbeit
von Verwaltung und Ehrenamt im
Kreis Euskirchen
Von Marina Hoffmann, Kreis Euskirchen 

Biodiversität – ein komplexes
Thema der Öffentlichkeit
nahe gebracht
Ohne die vielen Menschen, die sich ehren-
amtlich engagieren, wäre es auch in Deutsch-
land in mancher Hinsicht um den Zustand
von Natur und Umwelt schlecht bestellt. Da
sammeln Schüler Abfälle aus dem Wald, Kir-
chen öffnen ihre Türme für Fledermäuse, Pri -
vatleute richten ihre Gärten schmetterlings-

freundlich ein, und Naturschutzverbände
sichern mit viel Engagement wertvolle Le-
bensräume wie zum Beispiel Streuobstwie-
sen vor der Haustür.
Durch die CBD-Konferenz (CBD steht für
„Convention on Biological Diversity“), die
im Mai 2008 in Bonn stattfand, wurde das
Thema Biodiversität nicht nur fachlich, son-
dern auch politisch aktuell. Bereits Ende 2007
beschloss der Kreis Euskirchen, diese Gele-
genheit zu nutzen, um das komplexe Thema

Biodiversität auch einer breiten Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. „Biodiversität“
(biologische Vielfalt) bezeichnet

– die Vielfalt der Ökosysteme, in denen
Lebewesen voneinander abhängen,

– die Vielfalt der Arten, die die Evolution im
Laufe der Erdgeschichte hervorgebracht
hat, und

– die Vielfalt der Erbanlagen von Gruppen und
Individuen einer Art (genetische Vielfalt).
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Im Februar fand im Sitzungssaal der Kreis-
verwaltung ein Workshop zum Thema statt.
Eingeladen waren unter anderem Natur-
schutzverbände, Schulen, Kommunen und
Landwirte, aber auch alle anderen interes-
sierten Bürger. Dabei wurden Projekte und
Projektideen zum Erhalt der Biodiversität vor -
gestellt, Kontakte geknüpft und eine mög -
lichst „handfeste“ Darstellung des kom -
plexen Themas beim „Tag der Parke“ geplant.
Mit dem „Tag der Parke“ wird die Einrich-

tung des ersten europäischen Nationalparks
gefeiert. Im Nationalpark Eifel haben das
Nationalparkforstamt und die Serviceagen-
tur Vogelsang daraus eine Veranstaltung mit
Volksfestcharakter gemacht: Bauernmarkt,
Führungen und Kutschfahrten durch den
Nationalpark, Kinderprogramm und Musik
lockten schon in den Vorjahren viele Besu-
cher nach Vogelsang, dem zentralen Platz
im Nationalpark Eifel.
2008 stieg der Kreis als Veranstalter mit ein,
um mit Hilfe der vielen ehrenamtlichen Hel -
fer, die sich größtenteils bereits beim Work -
shop bereit erklärt hatten, dem „Tag der
Parke 2008“ einen Schwerpunkt im Bereich
Biodiversität zu geben. Und so bekamen
die Besucher einiges geboten: An einem
Stand konnten Kinder selbst Nistkästen bas -
teln und sich so mit dem Thema Vogelschutz
ganz konkret beschäftigen. Heimische Kräu -
ter konnte man nur einige Meter weiter
kennenlernen – und zwar nicht im Bestim-
mungsbuch, sondern durch Probieren.
An anderen Ständen ging es eher „tierisch“
zu. Edelkrebse – sogar „live“ im Aquarium –,

Ameisen, Eulen und natürlich die Wildkat-
ze wurden anschaulich dargestellt. Die Be-
drohung der jeweiligen Arten und Maß-
nahmen zum Erhalt waren dabei stets ein
Schwerpunkt der Darstellung.
Der Kreis Euskirchen selbst stellte Informa-
tionen zu Natur und Landschaft aus und
sorgte außerdem für passendes Kinder -
programm: Die kleinen Besucher konnten
Obst sorten durch Tasten erraten, Stoffta-
schen mit Tiermotiven bemalen und sich

selbst bunt schminken lassen. Als zusätz -
liches ver bindendes Element gab es eine
Rallye über das Gelände, bei der Fragen
zum Thema Biodiversität beantwortet wer -
den mussten. Um die Antworten zu fin-
den, mussten die Teilnehmer alle Stände
besuchen. Die Preise waren dem Thema
angepasst: Unter anderem gab es exklusive
Führungen durch den Nationalpark, 5-L-
Kartons mit Apfelsaft von Eifeler Obstwie-
sen (gespendet vom Verein Renette e.V.)
und Kisten mit „Eifeler Köstlichkeiten“ zu
gewinnen.
Ohne die vielen ehrenamtlichen Helfer aus
Vereinen und anderen Gruppen, die Aktio-
nen und Ausstellungen vorbereitet, Stände
betreut und auf- und abgebaut haben,
wäre die lebendige und vielseitige Präsen-
tation des Themas nicht möglich gewesen.
Gemeinsam wollen amtlicher und ehren-
amtlicher Naturschutz im Kreis Euskirchen
das Thema Biodiversität in den kommenden
Jahren mit Infoveranstaltungen und Aktio-
nen vor Ort im Bewusstsein der Öffentlich-
keit verankern.

Schüler im Papierdschungel –
optimale Ergänzung
der Ressourcen

Eine sehr effektive Zusammenarbeit ergab
sich auch zwischen den Mitarbeitern des
Deutschen Hausfrauen-Bundes (DHB) und
der Abfallberatung des Kreises. Gemeinsam
wurde 2008 das Projekt „Papierdschungel“
geplant und durchgeführt. Ziel des Projek-
tes war es, Schüler über die Folgen von über -
mäßigem Papierverbrauch aufzuklären und
Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Da-
bei spielt die Nutzung von Recyclingpapier
eine zentrale Rolle.
Um die Schüler nicht nur über ihren Verstand
anzusprechen, wurde eine Unterrichtsein-
heit geplant, die neben einem theoretischen
Teil und einer Gruppenarbeit auch jede
Menge Praxis enthielt: Die Schüler und Schü -
lerinnen sollten Probleme im Zusammen-
hang mit der Papierherstellung auf Postern
darstellen und durften selbst Papier schöp-
fen und gießen. Durch farbige Papiermasse
beim Gießen und durch vielfältiges Deko-
rationsmaterial beim Schöpfen konnten die
Kinder kreativ Bilder gestalten.
Genau hierdurch ergab sich der wesentliche
Vorteil der Zusammenarbeit: Während der
Kreis die Materialien für den theoretischen
Teil aufbereitete, fand der praktische Teil un-
ter der Regie des DHB statt. Dazu ge hörte
auch die Sammlung und Vorbereitung der
Papiermasse, eine Aufgabe, die in der Ver-
waltung kaum durchführbar gewesen wäre.
Zudem stellte sich schnell heraus, dass für
das geplante Programm mindestens zwei
Be treuer unbedingt erforderlich waren. Mit
je einem Vertreter von Abfallberatung und
DHB war dies für beide Organisationen
leichter zu leisten. Bei großen Klassen oder
sehr jungen Schülern beteiligte sich der
DHB sogar mit zwei Personen. Zeitlich um-
fasste die eigentliche Aktion vier bis fünf
Schulstunden, wobei sich vier Stunden als
sehr knapp erwiesen. Einige Schüler blieben
auch gerne länger, um ihr Wunschpapier
noch herzustellen. Für die Betreuer kam noch
Zeit für die Vor- und Nachbereitung hinzu.
Das Angebot galt allen Schulklassen im
Kreis Euskirchen und wurde mit Begeiste-
rung angenommen. Das Spektrum reichte
von der ersten bis zur neunten Klasse, wo-
bei auch zwei Förderschulen besucht wur-
den. Insgesamt beteiligten sich 25 Klassen;
die Vermittlung der Inhalte wurde dabei stets
an die jeweilige Lerngruppe angepasst. Die
äußerst positive Resonanz bei Schülern und
Lehrern hat dazu geführt, dass eine Wie -
derholung des Projektes im kommenden
Jahr geplant ist.
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Papier selber herstellen: So lernten die Kinder spielerisch den Umgang mit der wertvollen
Ressource.

ED_280-320_09_2008_RZ_aktuell.qxp:236-xxx  27.08.2008  16:31 Uhr  Seite 288



Der Einsatz für die jungen Leute, die häu-
fig mit biografischen Belastungen und

defizitären Schulkarrieren zu kämpfen ha-
ben, ist für die aktiven älteren Menschen die
Form des bürgerschaftlichen Engagements,
bei der sie ihre Fähigkeiten und Erfahrungen
sinnvoll einsetzen können und auch selbst
davon profitieren: durch den Kontakt mit den
jungen Menschen, durch kleine und gro ße
Erfolgserlebnisse, durch Weiterbildungsan-
gebote und die Zusammenarbeit mit haupt-
amtlichen Kräften, die auf Wertschätzung
basiert und auf gleicher Augenhöhe statt-
findet.
Seit 2003 treffen im Projekt „Senioren-Men -
toring für den Berufseinstieg“ benachtei-
ligte Jugendliche aus dem Kreis Euskirchen
auf engagierte Ruheständler, die ihr eige-
nes Berufsleben hinter sich haben, aber sich
noch lange nicht zum alten Eisen zählen.
Sie haben früher erfolgreich als Personallei-
ter, Handwerksmeister, Lehrlingsausbilder,
Lehrer, Ingenieur oder kaufmännische An-
gestellte gearbeitet und verfügen über jede
Menge Berufs- und Lebenserfahrung. Da-
von und von ihren Kontakten und Beziehun-
gen  wollen sie junge Menschen profitieren
lassen, die oft unverschuldet mit trü ben Aus -
sichten ins Erwerbsleben starten müssen:
junge Migranten, lernschwache Schüler oder
Jugendliche mit schwierigen Elternhäusern.
Die Senior-Paten geben den Jugendlichen
berufsbezogene Nachhilfe, fördern Sprach-
kompetenz, begleiten die Schützlinge zu
Ämtern, helfen bei Berufsfindung und der
Suche nach einem Praktikum oder Ausbil-
dungsplatz.
Zurzeit betreuen fünfzehn Seniorinnen und
Senioren ehrenamtlich einen oder mehrere
Jugendliche. Diese werden in der Regel über
die Schulsozialarbeiterinnen der Berufskol-
legs in Kall und Euskirchen sowie über zwei
Hauptschulen und eine Förderschule im
Kreis Euskirchen vermittelt. In der Mehr-
zahl sind es schulschwache Jugendliche, die
Schwierigkeiten haben, einen Schulabschluss
zu erlangen, einen Ausbildungsplatz zu fin-
den oder eine Ausbildung erfolgreich zu
durchlaufen. Vielfach sind Sprachschwierig-
keiten und/oder zusätzliche soziale und per -
sönliche Probleme vorhanden.
Wie wichtig soziale Kontakte für eine er-
folgreiche Arbeitsplatzsuche sind, ist hin-

länglich bekannt. Diese benachteiligten Ju-
gendlichen verfügen meist nicht über ein
infor melles soziales Netzwerk, das dabei
helfen kann, trotz schlechter Noten oder feh-

lendem Abschluss doch noch irgendwo un -
terzukommen. Für sie stellen die Pensionäre
ein ganz wichtiges Sozialkapital dar.
Die ehrenamtliche 1:1-Betreuung führt zu
sichtbaren Erfolgserlebnissen, wie beispiels -
weise zu bestandenen Prüfungen oder er-
folgreichen Ausbildungsplatzakquisen. Aber
vielfach hat die Arbeit der Ehrenamtler auch
präventiven Charakter: Die Verhinderung
eines Ausbildungsabbruchs durch berufs-
bezogene Nachhilfe oder Gespräche mit dem
Ausbilder ist ein Beispiel dafür. Für auslän-
dische Jugendliche, die rund 35 Prozent der
Betreuten ausmachen, ist die Zugewandtheit
älterer deutscher Mitbürger ein eher selte-
nes Erlebnis und fördert ihre Integration in
unsere Gesellschaft.
Von September 2006 bis Dezember 2007
bestand eine Zusammenarbeit mit der ARGE
EU-aktiv: In der Mehrzahl wurden nun ar-
beitslose junge Menschen bis 25 Jahre von
den Senior-Paten betreut, was für diese eine
zusätzliche Herausforderung bedeutete, da
die vorhandenen biografischen Belastungen
der jungen Arbeitslosen zumeist gravieren-
der waren. Sogar unter diesen schwierigen
Bedingungen konnten gute Ergebnisse er-
zielt werden.

Das „Matching” – die Kontaktaufnahme
zwi schen „Mentor” und „Mentee” erfolgt
in der Regel über die Schulsozialarbeiterin-
nen. Diese wählen die in Frage kommenden
Jugendlichen aus und erfragen ihre Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit mit einem älte-
ren Menschen. Ist diese vorhanden, wird
einem ausgesuchten Senior oder einer Seni o -
rin der „Fall” von der Projektleiterin und der
Schulsozialarbeiterin vorgestellt. Ist auch auf
Seiten des Senior-Paten Interesse und Be-
reitschaft vorhanden, für und mit diesem
Jugendlichen tätig zu werden, wird ein er-
stes Treffen vereinbart. Auch dieses Treffen
wird moderiert und die weitere Arbeit kon-
tinuierlich begleitet. Es wird versucht, mög-
lichst passgenaue Betreuungen zu initiieren
und funktionierende „Tandems” zu bilden
und – die „Chemie “ zwischen den Beteilig-
ten muss stimmen.
Die Erfahrungen sind in der überwiegen-
den Zahl der Fälle sehr positiv; zum Teil gibt
es richtige „Happy-End”-Geschichten. Auf
Seiten der Jugendlichen: bestandene Prü-
fungen, erfolgreiche Bewerbungen, Auswe -
ge aus schwierigen Situationen, Stärkung
des Selbstvertrauens und mehr. Bei der Viel -
zahl der Schwierigkeiten, die die beteiligten
Jugendlichen haben, und der Situation auf
dem Ausbildungsmarkt können die enga-
gierten ehrenamtlichen Mentoren zwar nicht
immer einen Ausbildungsplatz herbeizau-
bern, aber die Jugendlichen profitierten in
jedem Fall von der Unterstützung. Sie wer-
den berufsfähiger und selbstbewusster und
auch die Seniorinnen und Senioren haben
einen Gewinn: Ihre Kenntnisse und Erfah-
rungen werden benötigt; sie fühlen sich
(und sind!) nützlich und aktiv und erhalten
Einblicke in für sie oftmals fremde Lebens-
welten. Vielfach gelingt der Aufbau einer
ver trauensvollen, manchmal fast freund-
schaftlichen Beziehung. In einer Zeit, in der
der Kontakt zwischen den Generationen im -
mer seltener „natürlich” im familiären Um-
feld stattfindet, können diese „inszenierten”
Generationenverbindungen zur Verständi-
gung zwischen den Generationen beitragen.
Für die Senioren bedeutet das, dass sich ih -
re gesellschaftliche Rolle völlig verändert:
von (angeblich) passiven Ruheständlern zu
aktiven, gestaltenden Senior-Experten – eine
sinnvolle Nutzung der nachberuflichen Zeit,
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Türen öffnen, Wege weisen, Lebens- und Berufserfahrung in die Waagschale werfen – das wollen die ehren-
amtlichen Mitarbeiter des Projektes „Senioren-Mentoring für den Berufseinstieg“ der Arbeiterwohlfahrt
Euskirchen, um junge Leute am schwierigen Übergang von der Schule ins Berufsleben zu unterstützen.

Kreis Euskirchen:
Senioren-Mentoring für den
Berufseinstieg
Von Ute Bauer-Peil, AWO-Kreisverband Euskirchen    

Haben gut lachen: zwei der Mentoren mit
ihren Schützlingen
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Dies sind nur einige Beispiele, die zeigen,
wie wichtig und wertvoll ehrenamtliches

Engagement für das Gemeinwesen ist. Ge-
rade in Zeiten des demografischen Wandels
und der immer knapper werdenden öffent-
lichen Kassen wäre vieles ohne den Einsatz
der freiwilligen Helfer nicht möglich.

Ziele des Bürgerpreises
Dieses Engagement zu unterstützen und
insbesondere den stillen Helfern den ver-

dienten Dank und Anerkennung auszuspre-
chen, ist Ziel des Bürgerpreises „für mich,
für uns, für den Kreis Viersen“. Seit der Pre-
miere im Jahr 2006 lobt der Kreis Viersen den
Preis zusammen mit der Sparkasse Krefeld
einmal jährlich aus. Damit im Laufe der Jah-
re alle ehrenamtlichen Kräfte im Kreis Vier-
sen die Chance haben, sich für den Bürger-
preis zu bewerben, steht jeder Wettbewerb
unter einem anderen Schwerpunktthema.
Die verschiedenen Wettbewerbsthemen

schaffen zugleich Transparenz über die un -
terschiedlichen Bereiche des ehrenamtli chen
Wirkens, das oft im Verborgenen stattfindet.
Zum Auftakt wurde der Preis für kulturelles
Engagement ausgelobt. Die Resonanz war
groß. Zahlreiche Vorschläge wie das Enga-
gement eines Geschichtskreises, einer Volks-
bühne, einer Theatergruppe oder einer Se-
niorenmalschule sind nur einige Beispiele,
die zeigten, wie viele Gesichter das kultu-
relle Engagement im Kreis Viersen hat. Der

was angesichts der demografischen Entwick -
lung kein unwichtiger Aspekt ist!
Bei allen Erfolgen und positiven Auswirkun -
gen gibt es natürlich auch dennoch Enttäu-
schungen und Misserfolge. Um solche Er-
fahrungen aufzufangen und um die Qua lität
der ehrenamtlichen Arbeit zu sichern, fin-
den Fortbildungsseminare für die Mento-
ren statt, beispielsweise zu den Themen:

● Psychologie des Jugendalters. Jugend
„damals”/ Jugend heute

● Fortbildungseinrichtungen und Hilfen für
arbeitslose Jugendliche im Kreis Euskir-
chen

● Motivation und Selbstmotivation. Um-
gang mit Enttäuschungen und Konflikten

● Struktur- und beziehungsfördernde Wirk -
faktoren

● Infos für Berufswahlkoordinatoren

Diese Seminare finden meist mit der Betei-
ligung externer Referenten und Experten statt
und dienen nicht nur der Qualifizierung, son -
dern bringen auch die Wertschätzung für
die Arbeit der Senioren zum Ausdruck.
Der reiche Erfahrungsschatz, über den die
älteren Menschen verfügen, wird so kom-
biniert mit qualifizierenden Seminaren und
ganz aktuellen Informationen und macht
die ehrenamtlichen Mentoren des Projek-

tes zu wertvollen Mitarbeitern. Eine ausge-
prägte pädagogische Vorbildung ist keine
Voraussetzung, aber Geduld, gesunder Men -
schenverstand und die Bereitschaft, sich auf
junge Leute und andere Lebenswelten ein-
zulassen, ist für diese anspruchsvolle ehren-
amtliche Arbeit nötig.
Mentoring1 im Jugendbereich hat in einigen
anderen Ländern – besonders in den USA –
eine lange Tradition. In Deutschland ist erst
in den letzten Jahren das Potenzial von Pro-
jekten erkannt worden, die Bedürfnisse und
Defizite auf der einen Seite und vorhande-
ne Kenntnisse, Beziehungen und Ressourcen
auf der anderen Seite so zusammen zu brin -
gen, dass beide Seiten davon profitieren.
Das Euskirchener Senioren-Mentoring war
in Nordrhein-Westfalen eins der ersten die-
ser Art, inzwischen haben sich unter der
Bezeichnung „Ausbildungspaten” fast zwan -
zig Projekte in NRW zusammengeschlossen,
um voneinander zu lernen und an gemein-
sa men Standards zu arbeiten. Und auf der
bundesweiten Fachtagung „Mentoring –
Übergangsbeziehung an der Schwelle zum
Berufseinstieg”, die Ende Juni 2008 in Pots-
dam stattfand, tauschten sich fast 150 Ak-
teure über dieses Thema aus.
Der Einsatz ehrenamtlich tätiger Mentoren
kann kein Ersatz für hauptamtliche Sozial-
arbeit sein, sondern er stellt ergänzend eine
individualisierte Hilfe dar, die in dieser In-
tensität von hauptamtlichen Kräften kaum
geleistet werden könnte und durch sie oft
besonders erfolgreich ist. Die 1:1-Betreuung
durch einen ehrenamtlichen Paten stellt für
so manchen Jugendlichen die erste „belast -
bare” Beziehung dar – was sie gerne auch

schon einmal austesten; und diese Erfah-
rung, verbunden mit dem Wissen, dass je-
mand ohne Bezahlung hilft, bewirkt bei den
jungen Menschen manchmal mehr als pro-
fessionelle Bemühungen: Die jungen Leute
staunen, was die Älteren so alles „drauf ha -
ben”.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  50.01.00

290

Schwerpunkt: EhrenamtSchwerpunkt: Ehrenamt

Daten:
15 Mentoren zwischen Mitte 50 und
Anfang 70 (7 weiblich, 8 männlich)

Projektleitung (hauptamtlich): ¼ Stelle

2005: 1. Preis im bundesweiten Wett-
bewerb um den PRO-Sozial-
Förderpreis

2006: Schirmherrschaft von Generatio-
nenminister Armin Laschet 

2008: Lobende Erwähnung des Netz-
werks Ausbildungspaten NRW
beim Wettbewerb „Projekte für
Generationen” des MGFFI

Kontakt:
AWO PIDES, KV Euskirchen e.V.
„Senioren-Mentoring für den Berufs-
einstieg”
Ute Bauer-Peil
Tel. & Fax: 02445 – 850 530
E-Mail: post@awopides.de  und/oder
u.bauer-peil@awopides.de
Internet: www.awopides-euskirchen.de

Das bürgerschaftliche Engagement ist vielfältig: Die Aktiven kümmern sich in ihrer Freizeit um ältere Menschen,
trainieren Jugendmannschaften, organisieren Kinderfeste, leiten Chöre oder Theatergruppen, übernehmen Lese-
patenschaften, engagieren sich in Vereinen oder sind Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr.

1 Odysseus vertraute – als er verreisen musste –
seinem besten Freund, dem Gelehrten Mentor
seinen Sohn an. Mentor führt den jungen Tele-
machus in die Gesellschaft ein und unterstützt
ihn mit seinen Erfahrungen und Kontakten:
daher die Begriffe Mentor und Mentoring

Kreis Viersen: Bürgerpreis zur
Unterstützung des ehrenamtlichen
Engagements
Von Dr. Miriam Osadnik,
Europabeauftragte und Persönliche Referentin
des Landrates, Kreis Viersen 
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Wettbewerb fand im vergangenen Jahr im
Bereich des Sports seine Fortsetzung. Die
Vielzahl der Bewerbungen ließ auch hier nur
erahnen, wie groß das ehrenamtliche Po-
tenzial im Kreis Viersen tatsächlich ist. Mit
dem diesjährigen Wettbewerb, der unter
dem Motto „Kinder fördern – in die Zu-
kunft investieren“ steht, wird ein weiterer
Bereich des ehrenamtlichen Engagements
beleuchtet.

Preisvergabe
Auch für diesen Wettbewerb hat die Spar-
kasse Krefeld wieder projektbezogene Prei-
se im Gesamtwert von 5.000 Euro zur Ver-
fügung gestellt. Über die Aufteilung der
Preisgelder entscheidet eine fachkundige
Jury; wie diese jedoch verwendet werden,
entscheiden die Preisträger selbst. Einzige
Voraussetzung ist, dass die Preisgelder zweck-
gebunden, das heißt zur Unterstützung des
ehrenamtlichen Engagements, eingesetzt
werden. Die Wünsche der Preisträger sind
dabei so vielfältig wie das ehrenamtliche En -
gagement. Ob Theaterrequisiten, ein neu-
es Sprungbrett für einen Turnverein oder
aber Bilderrahmen für eine Seniorenmal-
gruppe, die Wunschliste ist immer lang. Mit
einem Kinotag für eine Kinder- und Jugend-
gruppe, den die Sparkasse Krefeld zusätz-
lich als Sonderpreis bereit gestellt hat, wur-
de ein besonderes Highlight gesetzt.
Die vielen guten Beispiele für ehrenamtliches
Engagement werden der Öffentlichkeit im
Rahmen eines Festaktes vorgestellt, bei dem
einige Preisträger die Ergebnisse ihres En-
gagements präsentieren. Im vergangenen
Jahr sorgten beispielsweise eine Taekwon-
Do-Gruppe, junge Turnerinnen und eine
Schaubildgruppe mit ihren Beiträgen für
ein buntes Rahmenprogramm im Sitzungs-
saal des Kreishauses.

Auszeichnung in
drei Kategorien

Die Preise werden immer in drei Kategorien
vergeben: In der ersten Kategorie „Junior“
werden Bewerberinnen und Bewerber im
Alter von 14 bis 21 Jahren ausgezeichnet.
Die zweite Kategorie „Alltagshelden“ rich-
tet sich an Personen, Gruppen, Vereine und
Projekte ohne Altersbeschränkung. Die Be-
werber können sich in beiden Kategorien
selbst bewerben oder aber von Dritten vor-
geschlagen werden. In der dritten Katego-
rie „Lebenswerk“ wird der Preis einzelnen
Personen für ihr langjähriges ehrenamtliches
Engagement verliehen. Die Bewerbung kann
hier nur von Dritten eingereicht werden,
wenn sich die vorgeschlagene Person seit
mindestens 25 Jahren ehrenamtlich enga-
giert.

Zum Hintergrund

Der Bürgerpreis „für mich, für uns, für alle“
ist Deutschlands größter bundesweiter Eh-
renamtspreis. Er wurde erstmals im Jahr 2003

auf Bundesebene von Vertretern der Spar-
kassen, den kommunalen Spitzenverbänden
und Bundestagsabgeordneten ins Leben ge -

rufen, bevor er später auch auf kommuna-
ler Ebene und in einigen Bundesländern auch
auf Landesebene in Partnerschaft mit den

Sparkassen ausgelobt worden ist. Die Wett-
bewerbsthemen werden von der Bundes-
initiative festgelegt. Die Sieger des Wett-
bewerbes im Kreis Viersen qualifizieren sich
automatisch für den Bundeswettbewerb.

Die Preisträger haben somit noch ein weite-
res Mal die Chance, in den Genuss von Sach-
preisen zu kommen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  50.01.00
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Landrat Peter Ottmann gratuliert jungen Turnerinnen zu ihrem gelungenen Auftritt bei der
Preisverleihung zum Bürgerpreis 2007. (Foto: Horst Siemes)

Ludger Gooßens (lks.), Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Krefeld, und Peter Ottmann,
Landrat des Kreises Viersen, präsentieren das Plakat zum Bürgerpreis 2008.

(Foto: Horst Siemes)
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Die Idee entstand in den Reihen des ehren-
amtlichen Naturschutzes, der im Jahr

1982 anregte, analog zur erfolgreichen Wirt -
schaftsförderungsgesellschaft des Kreises
Unna eine Naturförderungsgesellschaft ein -
zurichten. Die Vorstellung der ehrenamt-
lichen Naturschützer war dabei, die Zusam -
menarbeit mit den Kommunen und dem
Kreis Unna zu verbessern und vermehrt Res-
sourcen, finanziell, materiell und personell,
für die Naturschutzarbeit verfügbar zu ma-
chen. Bei der Politik fiel die Anregung auf
fruchtbaren Boden; zwei Jahre später, im De -
zember 1984, wurde die NFG gegründet.
Die NFG hat derzeit – Stand 01. Juli 2008 –
30 ordentliche und fünf fördernde Mitglie-
der. Neben den Gebietskörperschaften wie
dem Kreis Unna, den zehn kreisangehörigen
Kommunen, dem RVR (Regionalverband
Ruhr) und dem Lippeverband, gehören der
NFG 17 so genannte „naturschutzverbun-
de ne Vereinigungen“ an. Durch diese Kon-
struktion ist es der NFG gelungen, dem Di-
alog zwischen den „Naturnutzern“ und den
Vertretern des ehrenamtlichen Naturschut-
zes einen festen Rahmen zu geben. Dazu zäh-
len Gruppen aus dem eigentlichen Bereich
des Naturschutzes – von dem Kreisverband
einer bundesweit bekannten Organisation
wie dem Naturschutzbund Deutschland bis
hin zu lokalen Vereinigungen wie dem Ar-
beitskreis Heimat und Umwelt Lünen, aber
auch Heimat- und Touristikvereine wie der
Schul- und Heimatverein Westick sowie der
Tierschutzverein des Kreises Unna. Daneben
gibt es auch die Gruppe der „Naturnutzer“
wie den Westfälisch-Lippischen Landwirt-
schaftsverband e.V. oder die Kreisgruppe
Unna im Landesjagdverband NRW e.V.
Neben dem Landschaftsbeirat ist die NFG
das einzige Gremium, in dem so unterschied-
liche Gruppierungen, die an Natur und Land-
schaft interessiert sind, zusammenarbeiten.
Dass das seit 1984 funktioniert, setzt na-
türlich auf allen Seiten viel Toleranz voraus.
Der vorhandene Wille, die NFG weiter ge-
meinsam zu unterstützen und weitere von
allen getragene Projekte zu organisieren, hat

bis jetzt fast immer zu einstimmigen Abstim-
mungsergebnissen in Haushaltsfragen und
der Verabschiedung von Konzepten für Ak -
tionen geführt. Viele der Vereinsdelegierten
wollen heute das gemeinsame Gespräch mit
der (früheren) Gegenseite nicht mehr missen.
1984 beschloss die Mehrheit der Städte und
Gemeinden noch, innerhalb der damals ge -
planten NFG die Stimmen zwischen den Kör-
perschaften (seinerzeit nur Kreis und Kommu-
nen) und den Vereinigungen im Ver hältnis von

60 zu 40 aufzuteilen. Bereits 1987 wurde
jedoch die Parität eingeführt, da die Erfah-
rung gezeigt hatte, dass „Kampfabstimmun-
gen“ ausgeblieben waren und alle Seiten
sich um einvernehmliche Lösungen bemüh-
ten. Die Stimmen der beiden Fraktionen
verteilen sich aktuell zu 20 Prozent auf den
Kreis Unna, zu fünf Prozent auf den RVR,
zu 2,5 auf den Lippeverband, zu 22,5 auf
die Städte und Gemeinden und zu 50 auf

die Vereinigungen. Die fördernden Mitglie-
der haben kein Stimmrecht.
Der Gesamtvorstand der NFG setzt sich aus
28 Personen zusammen; je 14 stellen die
Körperschaften und die Vereinigungen. Der
Kreis Unna stellt zwei Delegierte, die Kom-
munen, der RVR und der Lippeverband je
einen Delegierten. Auch in diesem Gremium
herrscht folglich völlige Parität zwischen den
beiden Gruppen.
Der Kreis Unna hat sich in der Satzung der
NFG verpflichtet, die Geschäftsführung des
Vereins zu gewährleisten, zusätzlich zu den
Beitragszahlungen. Während dies in den
Anfangsjahren durch Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen geschah, wurden mit zuneh-
mender Aufgabenfülle nach und nach 1,5
feste Stellen eingerichtet, um die Arbeit der
Geschäftsführung zu verstetigen.
Mindestens ebenso interessant wie die Zu-
sammensetzung der NFG ist ihre Finanzie-
rung, denn hier herrscht – begreiflicherwei -
se – keine Parität. Der Kreis Unna zahlt seit
dem 01.01.2002 jedes Jahr einen Mindest-
beitrag von 20.000 Euro (bis 31.12.2001
jährlich 30.000 Mark). Die zehn Kommu-
nen des Kreises zahlen analog jedes Jahr ei-
nen Mindestbeitrag von 2.000 Euro (bis
31.12.2001 jährlich 3.000 Mark). Die Ver-
einigungen zahlen viel weniger, einen sym-
bolischen Beitrag von sechs Euro im Jahr,
denn in der NFG ist ja ihr Fachwissen und
nicht ihre (ohnehin nicht vorhandene) Fi-
nanzkraft gefragt. Die Mitgliedsbeiträge der
fördernden Mitglieder sind ebenfalls recht
gering gehalten (24,54/61,36 € für natürli -
che/juristische Personen), da auch von die-
ser Seite eher eine ideelle Unterstützung der
NFG erwartet wird.
Eine Besonderheit besteht darin, dass gekop-
pelt an das Spendenaufkommen seitens des
Kreises Unna und der Kommunen Zusatz-
beiträge in Höhe des Doppelten dieses Spen -
denaufkommens, maximal in Höhe der jähr-
lichen Mindestbeiträge, fällig werden. Bereits
wenn das Spendenaufkommen der NFG in
einem Jahr 8.000 Euro erreicht, leisten der
Kreis Unna und die Kommunen die maxima-
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Was mag das für ein Verein sein, der Leute aus allen Bereichen des Naturschutzes an einen Tisch bringt und zwischen Finanziers und
Geldverbrauchern auch noch Parität im Stimmrecht einräumt? Der auf Spenden angewiesen ist, um alle Projekte finanzieren zu können,
aber die eingehenden Spenden auch noch mehr als vervierfacht? Naturförderungsgesellschaft für den Kreis Unna e.V., kurz NFG, heißt
der Verein; er soll im Folgenden in seiner Organisation, Finanzierung und Zielrichtung vorgestellt werden.

Naturförderungsgesellschaft für den
Kreis Unna e.V. – eine erfolgreiche
Verbindung zwischen Ehrenamt und
hauptamtlichem Naturschutz
Von Ludwig Holzbeck,
Geschäftsführer der NFG und Leiter des
Fachbereichs Natur und Umwelt des Kreises Unna 

Apfelprodukte der NFG
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len Zusatzbeiträge in Höhe ihrer Mindestbei-
träge. Das bedeutet: Spenden an die NFG
werden über den Weg der Zusatzbeiträge –
ein besonderer Anreiz für die Spender – ver-
fünffacht! Bis jetzt konnten die Zusatzbeiträ-
ge in jedem Jahr voll geltend ge macht werden.
Zusätzlich erhält die NFG zweckgebundene
Beiträge für die Finanzierung der Biologi-
schen Station. Der RVR ist seit 1992 Mitglied
der NFG und zahlt einen Jahresbeitrag, der
laufend entsprechend der jeweiligen jähr-
lichen Preissteigerungsrate erhöht wird. Der
Lippeverband ist der NFG 2004 beigetre-
ten und zahlt ebenfalls einen zweckgebun-
denen Beitrag für die Arbeit der Biologischen
Station.
Die NFG verfolgt seit ihrer Gründung den Ver-
einszweck, Tier- und Pflanzenwelt sowie die
Landschaft im Kreis Unna unabhängig und
in Ergänzung zu den Tätigkeiten des Kreises,
der Städte und Gemeinden sowie der im
Naturschutz ehrenamtlich Tätigen zu schüt -
zen und zu pflegen sowie insgesamt dazu
beizutragen, die Umweltbedingungen zu
verbessern. Hierzu nutzt die NFG jedoch
ihre Kontakte zu beiden Seiten und koope-
riert sowohl mit dem ehrenamtlichen, als
auch dem hauptamtlichen Naturschutz.
Von Beginn an gehörte zu den Aufgaben,
die die NFG zur Erfüllung des Vereinszwecks
wahrnahm, die Aufklärung der Öffentlich-
keit über Natur- und Artenschutz, Umwelt-
schutz und Landschaftspflege. Beispielsweise
wurde 1987 eine große Wild kräuter kam -
pag ne mit überregionaler Ausstrahlung
durchgeführt. Im gleichen Jahr erschien die
erste Ausgabe der NFG-Schriftenreihe „Na-
turreport“. Der Naturreport erscheint bis
zum heutigen Tag. Seit 1997 allerdings nicht
mehr als Schriftenreihe, sondern als Jahr-
buch in anderem Format und größerem
Umfang. Der Naturreport bildet das wich-
tigste Forum für den Naturschutz im Kreis
Unna. Die Beiträge kommen sämtlich von
ehrenamtlichen Autoren. Mit dieser Publi-
kation gelingt es der NFG, zumindest die
interessierte Öffentlichkeit zu erreichen, mit
der Setzung von aktuellen Schwerpunkt-
themen teilweise auch darüber hinaus. Um
die kreisweite Verbreitung sicherzustellen,
erfolgt die Abgabe kostenfrei. Die Finan-
zierung erfolgt im Wesentlichen durch Spen -
den. Darüber hinaus hat die NFG auch natur-
schutzfachliche Beiträge herausgegeben,
zum Beispiel das Orchideenbuch und den
Brutvogelatlas.
Daneben erfolgte kontinuierlich die direkte
Unterstützung des ehrenamtlichen Natur-
schutzes auf verschiedenen Wegen. Im Lau-
fe Ihres Bestehens hat die NFG beispiels-
weise die unterschiedlichsten Arbeits- und
Untersuchungsgeräte gekauft und aktiven
Naturschützern für ihre Arbeit zur Verfü-
gung gestellt. Die Bandbreite der Anschaf-
fungen reicht von Spaten, Harke und Forke

bis hin zu Großgeräten wie Motorsägen,
Schredder, Balkenmäher, Fledermausdetek-
toren. Bei der Anschaffung reagiert die NFG
meist auf an sie gestellte Anträge, prüft Not -
wendigkeit und alternative Beschaffungs-
maßnahmen. Die gekauften Geräte werden
gekennzeichnet, in einer Inventarliste fest-
gehalten und dann den Antragstellern zur
Verfügung gestellt. Bei Bedarf ist ein Aus-
leihen der NFG-Geräte durch andere Mit-
gliedsverbände möglich. Damit soll auch die
unnötige Doppelbeschaffung von Geräten
vermieden werden.
Zu unterschiedlichsten Anlässen hat die
NFG ihren Mitgliedsorganisationen auch
Saat- und Pflanzmaterial zur Verfügung
ge stellt. Aber auch Jugendgruppen, Schul-
klas sen und Kindergärten erhalten für sinn-
volle Maßnahmen einheimische Gehölze,
Wildstauden, Kletterpflanzen und Samen-
tüten von der NFG. Bei Bedarf ist die NFG
hier auch beratend tätig.
Zusätzlich hat die NFG immer versucht, in
ihrem Rahmen Finanzierungslücken bei Pro-
jekten und Aktionen des ehrenamtlichen
Naturschutzes zu stopfen. Es geht hier zum
einen um kleinere Beträge für Honorare bei
Vortragveranstaltungen, Bewirtungskosten
bei Krötenschutzaktionen oder die Übernah-
me von Materialkosten bis hin zu größeren
Beträgen beispielsweise für den Öko zel len -
erwerb im Biotopverbundsystem Un na-Ost.
Zum Vereinszweck der NFG zählt auch die
Übernahme von Trägerschaften von Ein-
richtungen, die im Sinne der NFG tätig sind.
1991 übernahm die NFG zunächst die Trä-
gerschaft der Waldschule Cappenberg und
sicherte damit den Fortbestand dieser um-
weltpädagogisch arbeitenden Einrichtung.
Im März 1998 wurde dann ein neuer Trä-
gerverein Waldschule Cappenberg e.V. ge-
gründet. Die NFG wurde zusammen mit den
Städten Lünen, Selm und Werne Mitglied im
Trägerverein und zahlt seither jährlich einen
festen Mitgliedsbeitrag.
Die Biologische Station im Kreis Unna wur-
de Ende 1993 von der NFG in erster Linie für
die Betreuung der Naturschutzgebiete im
ge samten Kreisgebiet ins Leben gerufen und
steht seitdem in der Trägerschaft der NFG.
Sie ist Teil eines Netzes von Biologischen
Stationen im Land NRW und wird seitens
des Landes gefördert. Damit wurde die
Mög lichkeit geschaffen, mit eigenen Mit-
teln praktische Naturschutzarbeit vor Ort
zu leisten, zusätzlich zu den Bereichen Öf-
fentlichkeitsarbeit und Unterstützung des
ehrenamtlichen Naturschutzes. Die bisherige
Arbeit der NFG konnte weitgehend fortge-
führt werden, da für die teilweise Finanzie-
rung des Eigenanteils der RVR, damals noch
KVR, gewonnen werden konnte. Der RVR
wurde Mitglied der NFG und zahlt einen
zweckgebundenen Beitrag für die Finan-
zierung der Biologischen Station.

Im Zeitraum 2004 bis 2007 hat das Land
NRW seine Zuwendungen für die 40 Biolo-
gischen Stationen landesweit schrittweise
um rund 30 Prozent zurückgefahren. Im
Landeshaushalt sind die Mittel nun bis 2010
auf 5,75 Millionen Euro eingefroren. Für die
Biologische Station bedeutete dies eine Kür-
zung der Landeszuwendung von 216.000

auf aktuell 162.200 Euro. Neben den NFG-,
RVR- und LV-Beiträgen wurde als weitere
Finanzierungsquelle die Übernahme von
Arbeiten im Bereich des Projektes „Land-
schaftspflege auf NFG-Flächen“ initiiert,
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Ökologiestation in Bergkamen-Heil 
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um die Einnahmen aus Kulturlandschafts-
programm-Mitteln und Flächenprämien nut -
zen zu können. Zusätzlich mussten alle Ein-
sparpotenziale, bis hin zu Stellenkürzungen,
ausgeschöpft werden. Die kreisfreien Städte
Dortmund und Hamm verfügen über keine
eigene Biologische Station. Es wurde daher
auch die Ausweitung des Tätigkeitsgebietes
der Biologischen Station dorthin begonnen,
um die vorhandenen Strukturen, trotz stark
gekürzter Landesmittel, erhalten zu können.
Räumlich war die NFG lange Jahre bei der
Kreisverwaltung Unna angesiedelt. Späte-
stens mit den Planungen für die Gründung
der Biologischen Station wurde jedoch ein
eigenständiger Standort abseits der Kreis-
verwaltung überlegt, um die über die Arbeit
des Umweltamtes hinausreichenden Natur -
schutzaktivitäten dort zu bündeln. Im Feb -
ruar 1992 kaufte daher der Kreis Unna die
Hofanlage Schulze-Heil in Bergkamen. Die
Entscheidung fiel für diesen Standort, da er
aus naturräumlicher Sicht nahezu als ideal
zu bezeichnen ist. Am Rande der Lippeaue,

dem nach wie vor ökologisch wertvollsten
Raum im Kreis Unna, unmittelbar an das
Naturschutzgebiet „Beverbach“ angrenzend
und inmitten weiterer Naturschutzgebiete

in der näheren Umgebung liegend, kann die
Lage nicht besser sein. In den Jahren 1994
bis 1995 erfolgte zunächst der Umbau der
Hofanlage zur Ökologiestation im Rahmen
der Internationalen Bauausstellung Emscher
Park (IBA).
Im April 1995 wurde die Ökologiestation
dann durch das Umweltzentrum Westfalen
GmbH (UZW) als Betreiber übernommen.
Das UZW wurde von den Gesellschaftern
Kreis Unna und RVR (damals KVR) gegrün-
det und ist über einen langjährigen Mietver-
trag Besitzer der Ökologiestation und für
den technischen und organisatorischen Be-
trieb verantwortlich. Daneben betätigt sich
das UZW jedoch auch in den Bereichen Um-

weltbildung und -touristik. Zunächst folg-
te dann der Umzug von NFG-Geschäfts-
führung, Biologischer Station und NABU
auf die Ökologiestation. Die Räumlichkei-
ten wurden von der NFG angemietet. Nach
Abschluss des Umbaus eines Nebengebäu-
des zog dort im Mai 1999 noch der Fleisch-
zerlegebetrieb Neuland GmbH ein und im
August 2002 richtete der RVR einen Pfle-
gestützpunkt ein.
Neben der Verfolgung der eigenen Ziele
ko operieren alle auf der Ökologiestation
angesiedelten Institutionen, um zusätzlich
Synergieeffekte zu erzielen. Dies kommt
beispielsweise bei der gemeinsamen Aus-
richtung von großen Veranstaltungen auf
der Ökologiestation zum Ausdruck. Begin-
nend mit einem ersten Tag der offenen Tür
im Juni 1995, wurde jährlich im Herbst ein
Apfelfest organisiert und seit 1998 findet
jeweils im Frühjahr eine Messe Natur und
Garten statt.
Seit ihrer Gründung hat die NFG zudem
laufend Natur- und Umweltschutzprojekte
durchgeführt. Darunter nicht nur zeitlich be-

fristete, wie etwa „Bauern pflegen Land-
schaft“ oder der Studie über „Energetische
Nutzung von Holz“, sondern auch auf
Dauer angelegte Projekte, wie beispiels-
weise das Apfelsaftprojekt, das Heckrind-
projekt und das Projekt „Landschaftspflege
auf NFG-Flächen“. Für diese entsteht der
NFG natürlich auch dauerhaft ein Aufwand
für Durchführung und Verwaltung.
Seit 1992 gibt es schon das älteste und größ -
te Projekt, den NFG-Apfelsaft. Warum ver-
treibt ein gemeinnütziger Verein, der sich
der Förderung des Naturschutzes widmet,
Apfelsaft? Etwa, um die „Vereinskasse“ auf-
zubessern? Nein, dieses Projekt unterstützt
den Erhalt der Streuobstwiesen in der Re-

gion und leistet damit einen wichtigen Bei-
trag für den Naturschutz. Denn diese Wie-
sen bieten vielen Vögeln und Insekten eine
Heimat und sind ein wichtiger Landschafts-
bestandteil. Die jährlich bis zu hundert Ton -
nen Äpfel werden in einer Mosterei der Re-
gion zu naturtrüben Apfelsaft verarbeitet.
Die NFG organisiert dann den Vertrieb des
Apfelsaftes, zusammen mit den mittlerwei-
le zusätzlich hergestellten Produkten Apfel-
Mangosaft und Apfelkorn.
Im Dezember 2002 hat die NFG das Heck-
rindprojekt von der RWE Power AG über-
nommen. Die NFG erhält von RWE für die
Durchführung des Projektes jährlich eine
dynamisierte Aufwandsentschädigung. Zu-
sätzlich können Einnahmen aus dem Verkauf
von Tieren oder Fleisch bei Schlachtungen,
sowie Flächenprämien und KLP-Mitteln er-
zielt werden. Inzwischen konnte das Projekt
auf eine weitere Fläche in Werne-Langern
ausgedehnt werden.
Durch das Heckrindprojekt ist die NFG land-
wirtschaftlicher Betrieb geworden. Damit be -
stand für den Verein die Möglichkeit, Flächen
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anzupachten und Flächenprämie zu bean-
tragen. Die NFG hat daher 2005 das Pro-
jekt „Landschaftspflege auf NFG-Flächen“
gestartet und mit verschiedenen Eigentü-
mern Pachtverträge über naturschutzwür-
dige Flächen abgeschlossen, und diese in
einem Flächenverzeichnis zusammengestellt.
Für diese Flächen wurde die Flächenprämie
bei der Landwirtschaftskammer beantragt,
und die NFG ist nun für die Durchführung
der Pflegemaßnahmen verantwortlich. Au -
ßerdem sind im Rahmen des Kulturland-
schaftsprogramms (KLP) Anträge für die
Pflege von Hecken und Grünlandflächen
gestellt worden, soweit diese in der ent-
sprechenden Förderkulisse lagen.
Gemeinsam mit dem Umweltzentrum West-
falen und der Jugendkunstschule Bergka-
men organisiert die NFG bereits seit sieben
Jahren „Historische Spiele“ auf der Ökolo-
giestation, die in den Sommerferien als ein-
wöchige Ferienaktion für Kinder und Jugend-

liche mit wechselnden Themen stattfinden.
Partner bei der Durchführung des Histori-
schen Spieles sind jeweils Historiker, Muse -
umspädagogen und Archäologen, die für die
inhaltliche, insbesondere geschichtliche Aus-
gestaltung des Spiels mit verantwortlich sind.
Neben dem hautnahen Erleben und Begrei-
fen von geschichtlichen und gesellschaft-
lichen Zusammenhängen können die teil-
nehmenden Kinder während der Spieltage
viele Naturerfahrungen sammeln. Es wird
auf offenem Feuer gekocht und geschmie-
det, Wasser muss von einem Brunnen ge-
holt und Holz gehackt werden. In einer Filz -
werkstatt geht es um die Verarbeitung des
Naturstoffes Wolle, daneben ist handwerk-
liches und künstlerisches Geschick in der
Bron ze- und Zinngießerei, der Glasmalerei
und bei der Lederverarbeitung gefragt.
Seit langen Jahren bietet die NFG auch Semi-
nare – etwa zum Thema Obstbaumschnitt –
Vorträge und Fortbildungen für Pädagogen

zu den verschiedensten Themen an, zum
Teil in Kooperation mit dem UZW. Seit Grün -
dung der Ökologiestation sind diese Veran-
staltungen auch Teil des Jahresprogramms
der Ökologiestation.
Insgesamt ist es der NFG seit ihrer Grün-
dung 1984 gelungen, einen wesentlichen
Beitrag zum Natur- und Umweltschutz im
Kreis Un na zu leisten. Seit mittlerweile fast
einem Vierteljahrhundert werden traditio-
nelle Auf gabengebiete und bewährte Pro-
jekte kontinuierlich betreut, aber auch im-
mer wieder neue Ideen aufgegriffen und
er folgreich um gesetzt. Die NFG versammelt
damit sowohl Naturschützer als auch -nut-
zer, bündelt die zahlreichen Interessen, for-
muliert – parteiübergreifend – Ziele und
be gleitet die Umsetzung mit kritischem
und wachsamem Auge.
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Der Märkische Kreis, bestehend aus 15
Städten und Gemeinden mit rund

445.000 Einwohnern auf einer Fläche von
1.059 Quadratkilometern, stellt ein gutes
Beispiel der Bandbreite der notwendigen
Hilfeleistung dar. Nachrodt-Wiblingwerde
mit rund 7.000 Einwohnern als kleinste
Gemeinde steht Iserlohn mit rund 98.500
Einwohnern als größte Stadt im Kreis ge -
genüber.
Bei der Berufsfeuerwehr Iserlohn, den Frei-
willigen Feuerwehren mit hauptamtlichen
Kräften in Altena, Hemer, Lüdenscheid,
Menden und Plettenberg sowie bei den
kreis eigenen Rettungswachen in Balve, Hal-
ver, Meinerzhagen, Herscheid und Wer-
dohl stehen zirka 400 Feuerwehrbeamte
und -beamtinnen sowie Rettungsassisten-
ten und -assistentinnen hauptamtlich be-
reit. Ehrenamtlich stehen 2.900 freiwillige
Feuerwehrleute, 700 Helfer und Helferinnen
der Hilfsorganisationen Deutsches Rotes
Kreuz, Malteser Hilfsdienst, Arbeiter-Sa-
mariterbund und Johanniter Unfallhilfe so-
wie 200 Helfer und Helferinnen des Tech-
nischen Hilfswerks an 365 Tagen rund um
die Uhr für die nichtpolizeiliche Gefahren-

abwehr im Märkischen Kreis zur Verfügung.
Erst einmal eine nüchterne Zahl, aber wel-
che Bedeutung hat sie? Sie bedeutet, dass

sich 3.800 Männer und Frauen ohne Bezah-
lung, neben ihrer beruflichen oder sonstigen
Tätigkeit und neben dem Familienleben für
die Allgemeinheit engagieren. Diese 3.800

Menschen stehen in einem extremen Span-
nungsfeld: Sie sind in ihre Einheiten einge-
bunden, nehmen an umfangreichen Ausbil-

dungs- und Fortbildungsmaßnahmen teil,
sind jederzeit bereit, in den Einsatz zu gehen.
Sie müssen aber auch an ihrem Arbeitsplatz,
bei ihrer sonst wie gearteten beruflichen oder

Schwerpunkt: EhrenamtSchwerpunkt: Ehrenamt

Ohne ehrenamtliche Helfer geht es nicht. Doch nicht nur THW und freiwillige Feuerwehren
beklagen einen akuten Mangel an Nachwuchskräften.

Schwere Verkehrsunfälle, Großbrände, Unfälle mit Gefahrgütern, Naturkatastrophen – Szenarien, die immer und
überall eine Region mit allen Menschen, die dort leben und arbeiten, treffen können. Dann heißt es schnell
und effizient Hilfe zu leisten, auf örtlicher Ebene der kreisangehörigen Städte und Gemeinden, aber auch insbe-
sondere auf der überörtlichen Ebene der Kreise.

Das Ehrenamt in der nicht -
polizeilichen Gefahrenabwehr des
Märkischen Kreises
Von Kreisbrandmeister Rainer Blumenrath,
Märkischer Kreis     

ED_280-320_09_2008_RZ_aktuell.qxp:236-xxx  27.08.2008  16:34 Uhr  Seite 295



anderweitigen Tätigkeit bereit stehen und
sind dort Zwängen unterworfen, die es durch-
aus verhindern, an einer Ausbildungsmaß-
nahme oder an einem Einsatz teilzunehmen.
Dieses Spannungsfeld wird aufgrund der
Bevölkerungsentwicklung immer stärker.
Die Bereitschaft, anderen ehrenamtlich zu
helfen, lässt landauf, landab deutlich nach.
Sinkende Mitgliederzahlen der freiwilligen
Hilfsorganisationen sind nicht nur eine Fol-
ge der demografischen Entwicklung, son-
dern auch ein Zeichen für die Werteverla-
gerung innerhalb der Gesellschaft.
Hier muss gegengesteuert werden. Sich für
andere zu engagieren, muss sich „lohnen“,
nicht in finanziellem Sinne, sondern dass die -
se für uns so wichtige Tätigkeit auf vielen
Ebenen öffentliche Anerkennung erfährt
und nicht mit beruflichen oder familiären
Nachteilen verbunden ist. Alle Verantwort-
lichen sind aufgerufen, sich den Tatsachen zu

stellen, um gemeinsam zu versuchen, das
großartige Netz der nichtpolizeilichen Ge-
fahrenabwehr in den Kommunen und den
Kreisen für die Aufgaben der Zukunft zu
erhalten.
Denn eines ist ihnen auch heute schon be-
wusst: Die nichtpolizeiliche Gefahrenabwehr
im heutigen Umfang und auf heutigem Ni-
veau auf hauptberufliche Füße zu stellen,
ist weder leist- noch finanzierbar. Es würde
einzig und alleine zu Lasten der Menschen
in unseren Kommunen – unseren Mitbür-
gern, Freunden, Bekannten und auch unse-
ren Familien – gehen, die es weiterhin um-
fassend zu schützen gilt.
Am Gebäude einer freiwilligen Feuerwehr
steht: „Eine Demokratie hat nur solange Be-
stand, wie es Bürger gibt, die mehr tun, als
sie tun müssen!"
Dieser Satz sollte allen Verantwortlichen
Mahnung und Warnung zu gleich sein. Eh-

renamt kann nicht hoch genug gewürdigt
werden. Wer heute schläft und nicht die
Zeichen der Zeit zur Modernisierung der
nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr erkennt
und nicht reagiert, wird morgen zu den Ver -
lierern zählen. Wenn Feuerwehren und Hilfs -
organisationen keine Männer und Frauen
mehr finden, die sich ehrenamtlich für den
Dienst am Nächsten engagieren, wird es
neben den einsatztechnischen Problemen
auch zu Problemen im gedeihlichen Mit-
und Füreinander insbesondere auch in den
ländlichen Bereichen unseres Landes kom-
men, in denen oftmals die Feuerwehr oder
die Hilfsorganisation Stütze des gesellschaft-
lichen Lebens ist. Denn dann sind sie nicht
mehr da: „Bürger, die mehr tun, als sie tun
müssen!“
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Mit diesen Worten beschreibt der west-
fälische Dichter Friedrich Wilhelm We-

ber in seinem bekannten Epos „Dreizehnlin-
den“ den Brand eines
landwirtschaftlichen
Hofes. Der Vers be-
schreibt treffend, in
wel cher Geschwindig -
keit Feuer Hab und
Gut verschlingen kann.
Schon immer standen
die Menschen vor der
Herausforderung, dem
grundsätzlich segens-
reichen Feuer in sei-
ner entfesselten Form
Einhalt zu gebieten.
Zur Bekämpfung ver-
nichtender Flammen
haben sie sich zusam -
mengeschlossen, denn
nur in der verlässli chen
Gemeinschaft zupa-
ckender Hände ist die
Bewältigung von Brän-
den erfolgreich zu meistern. Die Freiwilligen
Feuerwehren werden als älteste Gemein-
schaften bürgerschaftlichen Engagements

angesehen. Sie sorgen dafür, dass die Be-
völkerung sich vor Brandgefahren sicher
fühlt und ruhig schlafen kann. Der Feuer-

wehrdienst ist Ehrenamt par excellenze.
Ohne den selbstlosen Einsatz freiwilliger
Kräfte, die in ihren Heimatkreisen füreinan-

der und für ihre Mitbürger da sind, wäre der
Feuerwehrdienst strukturell und finanziell
nicht zu stemmen. Gerade das breite bürger-

schaftliche Engage-
ment garantiert die
ständige Verfügbar-
keit einer hoch moti-
vierten, flexiblen, leis -
tungs fäh igen, perso-
nalstarken und flä-
chendeckend in allen
Ort - schaften des Krei-
ses vertretenen Truppe,
die innerhalb weniger
Minuten an jedem Ein -
satzort ist. Nach Infor-
mationen des Innenmi-
nisteriums des Landes
gibt es in Nordrhein-
Westfalen 26 Berufs-
feuerwehren mit 8.000
Feuerwehrkräften und
rund 400 Freiwillige
Feuerwehren mit ins-
gesamt 85.000 Mit-

gliedern, davon sind 4.700 hauptamtliche
Kräfte. Hinzu kommen 92 Werkfeuerwehren
mit 5.000 Angehörigen. Somit sind landes-
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Arge Geister, rote Schlangen,
Die sich reckten, die sich ballten,
Zischten, zuckten, schlüpften, schossen
Durch die Fugen, durch die Spalten

Ausschließlich Ehrenamtliche
im Feuerwehrdienst des
Kreises Höxter
Von Johannes Kunstein,
Kreisbrandmeister beim Kreis Höxter    

Ehrenamtliche im Großeinsatz
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weit über 80.000 ehrenamtlich engagierte
Männer und Frauen in der freiwilligen Feu-
erwehr vertreten. Diese starke Gemeinschaft
im Dienste der Bürgerinnen und Bürger ist
das Rückgrat eines effizienten Gefahrenab-
wehrsystems, das Menschenleben rettet und
zur Erhaltung großer Sachwerte beiträgt.
Über den Brandschutz hinaus haben sich
die Aufgaben der Freiwilligen Feuerwehr in
den letzten Jahrzehnten jedoch immer stär-
ker ausgeweitet. Die Feuerwehrmänner und
-frauen löschen nicht nur Feuer, sie rücken
auch bei Ölalarm aus, kämpfen gegen Hoch-
wasserkatastrophen, helfen bei Verkehrs un -
fällen, beseitigen Orkanschäden und leisten
technische Hilfe in vielen Gefahren situa tio -
nen. Im Jahr 2006 ist die Feuerwehr nach
Informationen des Innenministeriums lan-
desweit zu 1,5 Millionen Einsätzen gerufen
worden. Mit 1,3 Millionen waren die weit-
aus meisten Alarmierungen Rettungsdienst -
einsätze. Insgesamt 108.000-mal rückten
die Kameraden aus, um technische Hilfe zu
leisten. 45.000 Einsätze dienten der Brand-
bekämpfung. Auch bei Großveranstal-
tungen, wie dem Besuch des Papstes
in Deutschland oder der Fußball-WM, ist auf
die Un terstützung der freiwilligen Aktiven
stets Verlass.
Mit 5.500 Mitgliedern ist der Kreisfeuer-
wehrverband Höxter einer der mitglieder-
stärksten Verbände im Landesfeuerwehr-
verband Nordrhein-Westfalen. Davon sind
3.600 aktive Kameraden, die in den zehn
freiwilligen Feuerwehren der zehn Städte
des Kreises Dienst tun. Sie sind in 105 Lösch -
gruppen in elf Löschzügen organisiert. Die-
se dezentrale Organisation ist eine der gro-
ßen Stärken der Freiwilligen Feuerwehren.
In jeder der Ortschaft sind Mitbürger in der
Freiwilligen Feuerwehr engagiert. Dies hat
den unschätzbaren Vorteil, dass die Kame-
raden jeden Winkel im Kreis wie ihre West-
entasche kennen. Da Nachbarschaftshilfe
gerade in den ländlichen Kreisen noch groß
geschrieben wird, baut die Arbeit der Frei-
willigen Feuerwehr auf diesem festen Fun-
dament der gegenseitigen Hilfe auf. Der
Feuerwehrdienst wird im Kreis Höxter aus-
schließlich von ehrenamtlich Aktiven der Frei -
willigen Feuerwehren geleistet. Das ist ein-
malig in Nordrhein-Westfalen.
Mit 152.000 Einwohnern und einer Fläche
von 1.200 Quadratkilometern gehört der
ländliche Kreis Höxter zu den flächengro-
ßen Kreisen in Nordrhein-Westfalen. Dank
der dezentralen Struktur der Freiwilligen
Feu erwehr ist schnelle Hilfe flächendeckend
und rund um die Uhr gewährleistet. Das
Kreisgebiet grenzt an die Bundesländer Nie -
dersachsen und Hessen an. Weder Not noch
Hilfe machen an Ländergrenzen Halt. In der
geografisch besonderen Lage sind überört-
liche und Länder übergreifende Hilfeleis-
tungen für die ehrenamtlich Aktiven im

Kreis Höxter eine Selbstverständlichkeit. Dies
gilt auch für die Prävention. In gemeinsamen
Übungen wird die grenzüberschreitende
Kooperation regelmäßig trainiert und ver-
bessert.
Die Vielfalt der Einsatzgebiete fordert von
den freiwilligen Einsatzkräften eine ebenso
gute Ausbildung wie von den Kameraden

der Berufsfeuerwehren. Am Einsatzort müs-
sen die ehrenamtlich Aktiven dieselbe Ar-
beit leisten wie ihre Kameraden von der
Be rufsfeuerwehr. Grundausbildung, Fort-
bildungen, Aneignung von Spezialwissen
und regelmäßige Übungen gehören wie die
Einsätze zum Arbeitspensum der ehren-
amtlich Aktiven. Auch die Ausbildung selbst
ist weitgehend ehrenamtlich organisiert. Im
Kreis Höxter vermitteln 45 Kreisausbilder die
notwendigen Kenntnisse und Fähigkeiten
an die Kameradinnen und Kameraden. Da -
zu gehören technische Fertigkeiten und Fach -
wissen wie Atemsschutz, Sprechfunk oder
Kartenkunde.
Im Kreis Höxter mussten die Freiwilligen
Feuerwehren im Jahr 2007 zu insgesamt
1.400 Einsätzen ausrücken, davon waren
263 Brandeinsätze. Größte Herausorderung
waren neun Großbrände von Wohnhäusern
und Firmengebäuden. Die ehrenamtliche Ak -
tiven befreiten 90 Menschen aus Zwangs la -
gen. Rund 1.000-mal wurden die Blauröcke
zu technischen Hilfeleistungen angefordert.
Anlässe waren Unfälle, Windbruch in den
heimischen Wäldern, an Straßen und We -
gen, Hochwasser, Starkregen und Stürme.
Als besonderes Ärgernis gerade für die
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die
im Alarmfall auch am Arbeitsplatz alles ste-
hen und liegen lassen, um zum Einsatzort

ausrücken, sind Fehlalarmierungen, die häu-
fig durch fehlerhaft aktivierte Brandmelde-
anlagen ausgelöst werden.
Um alle Aufgaben bewältigen zu können,
bedarf es bei allem Engagement der Frei-
willigen Feuerwehren aber auch der Unter-
stützung für die Wehren. Diese erfolgt ins-
besondere durch

● die vielen Arbeitgeber – kleine und mitt-
lere Unternehmen im Kreis Höxter – die
es den Feuerwehrkameradinnen und 
-kameraden immer wieder ermöglichen,
ihren Arbeitsplatz, auch wenn dadurch
Arbeitsprozesse gestört werden, verlas-
sen zu können,

● die ebenfalls im Bereich der nicht-poli-
zeilichen Gefahrenabwehr mitwirkenden
Hilfsorganisationen (DRK, MHD, DLRG,
Taucher, THW); ohne ein verlässliches Mit-
einander sind viele Einsätze und Übungs-
vorhaben nicht zu bewältigen,

● eine funktionierende Notfallseelsorge-
Gruppe, die sowohl Hilfen für Helfer
nach belastenden Einsätzen aber auch
Unterstützung für Betroffene und Ange-
hörige bietet.

Die Folgen des demografischen Wandels
werden voraussichtlich auch bei der Frei-
willigen Feuerwehr in den nächsten Jahren
spürbar werden. Vorsorglich wurde die Al-
tersgrenze für Aktive von 60 auf 63 Jahre
erhöht. Die wichtigste Vorbereitung auf die
Veränderungen der Bevölkerungsstruktur
ist jedoch die gute Jugendarbeit. Im Kreis
Höxter sind fast 500 Kinder und Jugendli-
che im Alter von zehn bis 17 Jahren in 23
Jugendfeuerwehren organisiert. Von den
ehrenamtlich aktiven Jugendwarten werden
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Ehrenamtliche Hilfe nach einem schweren Verkehrsunfall
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I. Hintergrund
Von kommunaler Seite wird die Finanzaus-
stattung der Kommunen seit längerer Zeit
als nicht aufgabenadäquat kritisiert. Als ein
wesentlicher Grund werden Aufgabenüber -
tragungen der EU, des Bundes und des je-
wei ligen Landes ohne ausreichende Ge -
genfinanzierung angesehen. Zudem seien
be stehende Aufgaben durch besondere An -
forderungen nachträglich teurer geworden.
Auch in Rheinland-Pfalz wurde diese Dis-
kussion über Jahre hinweg geführt. Hinzu
kamen zu Beginn dieses Jahrzehntes Pro-
bleme bei den Steuereinnahmen. 
In den Jahren 2001 bis 2003 brachen die
Einnahmen weg. Wie Abbildung 1 zeigt,
san ken die Gewerbesteuereinnahmen der
rheinland-pfälzischen Kommunen um mehr
als ein Viertel von 0,91 Milliarden Euro in

2000 auf 0,64 Milliarden Euro in 2003. Zeit-
versetzt drohte ein fast ebenso starker Rück-
gang der Finanzausgleichsmasse. Diese hatte
in 2002 noch ein Volumen von 1,74 Mil -
liarden Euro und sank innerhalb eines Jah-
res um 70 Millionen Euro.

Das so genannte monistische System der
kommunalen Finanzverfassung habe ver-
sagt, die allumfassende Finanzgarantie durch
den kommunalen Finanzausgleich sei nicht

ausreichend. Es wurde gefordert, neben die
allgemeine Finanzgarantie der je weiligen
Landesverfassungen eine zweite Finanzie-
rungsregel zwischen Land und Kommune
zu ziehen. Im dualistischen System gilt das
Konnexitätsprinzip als Flankenschutz. Das

Land darf den Kommunen keine neuen Auf-
gaben mehr übertragen und keine beson-
deren Anforderungen mehr an bestehende
Aufgaben knüpfen, ohne gleichzeitig für die

sie auf ihren künftigen aktiven Dienst zum
Wohle der Bevölkerung vorbereitet. Die Jun-
gen und Mädchen werden durch abwechs-
lungsreiche, gemeinsame Aktivitäten in die
Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr
eingebunden und zur freiwilligen Übernah-
me von Verantwortung gegenüber ihren
Mitmenschen motiviert.
Über die Kernaufgaben des Feuerwehr-
dienstes hinaus sind die Freiwilligen Feuer-
wehren Eckpfeiler des gesellschaftlichen
Lebens nicht nur in ländlichen Kreisen wie
dem Kreis Höxter. Durch vielfältige Aktivi -
täten gestalten sie das Gemeindeleben mit.
Bei größeren Veranstaltungen stellen die

Feuerwehrkameraden den Ordnerdienst,
bereiten Parkflächen im Gelände vor und
übernehmen technische und organisatori-
sche Dienste. Bei vielen traditionellen An-
lässen sind die Blauröcke dabei. Sei es beim
Osterfeuer oder anderen Festlichkeiten in
den Städten und Ortschaften. Besonders
attraktiv für Familien sind die Tage der of-
fenen Tür im Feuerwehrgerätehaus. Vier
Feuerwehrmusik treibende Züge mit rund
150 Musikern bereichern im Kreis Höxter
das kulturelle Leben.
Auch bei diesen gemeinschaftlichen Aufga -
ben im Dienste der Mitbürger pflegen die
Blauröcke die Tugenden, die im Ernstfall zu

ihren großen Stärken zählen: reibungslose
Zusammenarbeit im Team, Organisations -
talent, menschliches Miteinander, Nach-
barschaftshilfe und Gemeinschaftsgeist.
Das ehrenamtliche Engagement der Mit-
glieder der Freiwilligen Feuerwehr ist von
existentieller Bedeutung für die Sicherheit
der Bevölkerung und hat eine Vorbildfunk-
tion in der Gesellschaft. Früher wie heute ist
der freiwillige Feuerwehrdienst aus gutem
Grund ein hoch angesehenes Ehrenamt.
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Das Freiherr-vom-Stein-Institut (FSI), die wissenschaftliche Forschungsstelle des Landkreistages Nordrhein-Westfalen (LKT NRW) an
der Universität Münster, hat im Rahmen der Vortragsreihe „Kommunalverwaltung aktuell – Wissenschaft und Praxis“ am 25. Juni
2008 in Düsseldorf eine Vortragsveranstaltung zum Thema „Das Konnexitätsprinzip – Erwartungen und Erfahrungen“ durchgeführt.
Die beiden Vorträge der Referenten drucken wir nachfolgend im Wortlaut ab.

FSI-Veranstaltung:
Das Konnexitätsprinzip –
Erwartungen und Erfahrungen
in Rheinland-Pfalz1

Von Dr. Rüdiger Messal, Staatssekretär im
rheinland-pfälzischen Finanzministerium     

Abbildung 1: Gewerbesteuereinnahmen (netto) der rheinland-pfälzischen Gemeinden
in Milliarden Euro

1 Schriftliche Fassung eines Vortrags im Rahmen
der Vortragsreihe des Freiherr-vom-Stein-Insti-
tuts: „Kommunalverwaltung aktuell – Wissen-
schaft und Praxis“, gehalten am Mittwoch, den
25. Juni 2008. Diplom-Volkswirt Dr. Rüdiger
Messal arbeitete nach seiner Promotion 1981
bei bundes- und landespolitischen Institutionen.
Von 1997 bis 2006 war er in verschiedenen Funk -
tionen im Finanzministerium von Nord rhein-
Westfalen tätig. Seit 2006 ist er Staatssekretär
im Ministerium der Finanzen Rheinland-Pfalz. 
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Übertragung der zur Finanzierung der not-
wendigen kommunalen Mehraufwendun-
gen zu sorgen.2

Nach und nach wurde in allen Flächenlän-
dern das Konnexitätsprinzip in den Verfas-
sungen verankert.3 Auch in Rheinland-Pfalz
sollte die allgemeine Finanzgarantie des
Art. 49 der Landesverfassung (LV) flankiert
werden. Nachdem sich bereits 1997 der
Kom munale Rat in Rheinland-Pfalz für die
Verankerung des Konnexitätsprinzips in der
Landesverfassung ausgesprochen hatte,
emp fahl die Enquete-Kommission „Kom-
munen“ in ihrem Zwischenbericht vom 5.
Dezember 2003 (Landtagsdrucksache 14/
2739) dem Landtag Rheinland-Pfalz ein-
stimmig die Einführung des strikten Kon-
nexitätsprinzips.

II. Erwartungen und
Hoffnungen

Mit dem 35. Landesgesetz zur Änderung der
Verfassung für Rheinland-Pfalz vom 14. Juni
2004 (GVBl. S. 321) wurde das strikte Kon-
nexitätsprinzip in Art. 49 Abs. 5 LV verankert.
Art. 49 Abs. 5 LV lautet: „Überträgt das Land
den Gemeinden oder Gemeindeverbänden
nach Absatz 4 die Erfüllung öffentlicher Auf-
gaben oder stellt es besondere Anforderun-
gen an die Erfüllung bestehender oder neuer
Aufgaben, hat es gleichzeitig Bestimmungen
über die Deckung der Kosten zu treffen; dies
gilt auch bei der Auferlegung von Finanzie-
rungspflichten. Führt die Erfüllung dieser Auf-
gaben und Pflichten zu einer Mehrbelastung
der Gemeinden oder Gemeindeverbände, ist
ein entsprechender finanzieller Ausgleich zu
schaf fen. Das Nähere regelt ein Gesetz.“
Die Enquete-Kommission, der Landtag und
auch die kommunalen Spitzenverbände hoff -
ten auf eine zuverlässige Absicherung ge-
gen die Übertragung neuer Aufgaben durch
übergeordnete Gebietskörperschaftsebe-
nen ohne ausreichende Finanzierung. Auch
sollten kostenwirksame, nachträgliche An-
forderungen an bestehende Aufgaben nur
dann möglich sein, wenn dadurch verur-
sachte finanzielle Mehrbelastungen verbind -
lich und ausreichend ausgeglichen würden.
Der finanzielle Ausgleich sollte keinesfalls
aus Mitteln des kommunalen Finanzaus-
gleichs erlaubt sein, denn dies würde eine
weitere Einschränkung der allgemeinen Fi-
nanzgarantie bedeuten.
Die Verfassungsänderung lies die Erfüllung
dieser Hoffnungen erwarten.4 Die grundle-
gende Ausgestaltung des rheinland-pfälzi-
schen Konnexitätsprinzips nach Art. 49
Abs. 5 LV lässt sich wie folgt beschreiben:

a) Das Konnexitätsprinzip nach Art. 49
Abs. 5 LV tritt als von der Finanzkraft
der Gemeinden und Gemeindeverbände
unabhängige Ausgleichsregelung neben

die allgemeine Finanzgarantie nach Art.
49 Abs. 6 LV und geht dieser als speziel-
le Regelung vor. Damit wird eine dualis-
tische Finanzverfassung begründet.

b) Tatbestandlich erfasst wird nicht nur die
Übertragung staatlicher Aufgaben auf
Gemeinden und Gemeindeverbände,
sondern insgesamt die Zuweisung „öf-
fentlicher Aufgaben“. Folglich sind Auf-
tragsangelegenheiten gemäß § 2 Abs.
2 der Gemeindeordnung (GemO) und
Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung
gemäß § 2 Abs. 1 Satz 2 GemO (sowie
den entsprechenden Bestimmungen der
Landkreisordnung) ebenfalls durch das
Konnexitätsprinzip abgesichert.

c) Nicht nur neue Aufgaben, sondern auch
besondere Anforderungen an bestehen-
de Aufgaben, genießen den Schutz des
strikten Konnexitätsprinzips.

d) Die Anwendung des Konnexitätsprinzips
setzt voraus, dass Kosten durch eine Ent-
scheidung des Landes verursacht werden.
Damit gilt das Verursacherprinzip. Keine
Anwendung findet das Konnexitätsprin-
zip, wenn Inhalt und Umfang kommuna-
ler Aufgaben durch Bundes- oder EU-
Recht festgelegt werden oder wenn
durch Landesrecht lediglich bundes- oder
europarechtliche Vorgaben ohne eigenen
landesrechtlichen Gestaltungsspielraum
vollzogen werden. Al lerdings entsteht un-
ter Umständen eine Ausgleichspflicht
auch dann, wenn die ursprüngliche Rege-
lungsinitiative vom Bund oder der EU
ausging. Wie später noch zu zeigen sein
wird, ist hier die Frage der „rechtlichen
Rückholbarkeit“ entscheidend.

e) Auf der Rechtsfolgenseite beschränkt
sich das Konnexitätsprinzip nicht da -
rauf, im Falle einer Aufgabenzuweisung
an die Gemeinden und Gemeindever-
bände vom Land lediglich den Erlass ei-
ner inhaltlich nicht weiter bestimmten
Kostendeckungsregelung zu verlangen.
Dies würde dem Gedanken eines relati-
ven Konnexitätsprinzips entsprechen.
Vielmehr ist das Land im Falle einer
kommunalen Aufgaben- und Ausgaben -
mehrbelastung zu einem „entsprechen-
den“, das heißt vollständigen finanziellen
Ausgleich der verbleibenden Mehrbe-
lastung verpflichtet. In Rheinland-Pfalz
gilt das strikte Konnexitätsprinzip.

f) Art. 49 Abs. 5 LV verlangt eine Konkre-
tisierung durch Gesetz. Knapp zwei Jah-
re hat es gedauert, um ein Konnexitäts-
ausführungsgesetz zu verabschieden.

III. Konkretisierung der
Erwartungen durch ein
Ausführungsgesetz

Bei der Strukturierung und konkreten Aus-
gestaltung des Konnexitätsausführungsge-

setzes stand das nordrhein-westfälische Ge -
setz Pate. Das „Landesgesetz zur Ausfüh-
rung des Artikels 49 Abs. 5 der Verfassung
für Rheinland-Pfalz“ (Konnexitätsausfüh-
rungsgesetz – KonnexAG –) vom 2. März
2006 (GVBl. S. 53 ff.), in Kraft getreten am
16. März 2006, ist wie folgt aufgebaut:

I. Materieller Teil
§1 Anwendungsbereich des

Konnexitätsprinzips
§2 Deckung der Kosten
§3 Mehrbelastungsausgleich

II. Verfahrensteil
§4 Regelungsentwürfe der Landes -

regierung und der Landesbehörden
§5 Gesetzentwürfe aus der Mitte

des Landtags
§6 Beachtung des Konnexitätsprinzips

im Rahmen der Volksgesetzgebung

III. In-Kraft-Tretens-Bestimmung
§7 In-Kraft-Treten

Bei näherer Betrachtung der wesentlichen
Bestimmungen des materiellen Teils lässt sich
erkennen, dass das Ausführungsgesetz in
der Lage ist, die Hoffnungen und speziellen
Erwartungen der Kommunen in die Einfüh-
rung des Konnexitätsprinzips zu erfüllen.
Der Anwendungsbereich des Konnexitäts-
prinzips wird sehr breit definiert. Neue staat-
liche Aufgaben und neue Pflichtaufgaben
der Selbstverwaltung, aber auch die Forde-
rung des Gesetzgebers nach besonderen
An forderungen an bestehende Aufgaben
führen zur Anwendbarkeit des Konnexi-
tätsprinzips. Dabei können konnexitätsbe-
deutsame Entscheidungen des Landes im
Falle der Übertragung einer neuen Aufga-
be sowohl in Gesetzen als auch in Rechts-
verordnungen begründet sein.
Gelangt das Konnexitätsprinzip im konkre-
ten Fall zur Anwendung, so ist eine Kosten-
folgenabschätzung durchzuführen, die die
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2 Zur grundlegenden juristischen Diskussion vgl.
Schoch, Friedrich/Wieland, Joachim, Finanzver-
antwortung für gesetzgeberisch veranlasste kom-
munale Aufgaben, Baden-Baden 1995. 

3 Für einen vergleichenden Überblick zum Stand
2006 vgl. Müller, Walter/Meffert, Horst, „Wer
bestellt, der bezahlt“ – Die Einführung des Kon-
nexitätsprinzips und der Erlass des Konnexitäts-
ausführungsgesetzes in Rheinland-Pfalz, in: Der
Gemeindehaushalt, Heft 6/2006, S. 123. Einen
ausführlichen Vergleich bietet Ammermann,
Thomas, Das Konnexitätsprinzip im kommuna-
len Finanzverfassungsrecht, Reihe Kommunal-
recht – Kommunalverwaltung, Band 52, Baden-
Baden 2007, S. 113-196. 

4 Ammermann (a.a.O.), S. 170, gesteht der rhein-
land-pfälzischen Verfassungsvorschrift neben der
bayerischen eine Vorbildfunktion für etwaige zu -
künftige gesetzgeberische Maßnahmen im Sin-
ne einer Modernisierung bestehender Regelun-
gen in anderen Ländern zu.
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Grundlage für die zu treffenden Bestimmun-
gen über die Deckung der Kosten darstellt.
Das KonnexAG benennt alle zu berücksich-
tigenden Kostenarten und regelt Details der
Kostenermittlung. Nach dieser „Kostenfol-
genabschätzung im engeren Sinne“ sind
zur Deckung der Mehrkosten mögliche Aus -
gabensenkungen oder zusätzliche Einnah-
men zu berücksichtigen, die aufgrund der
konnexitätsrelevanten Regelung ermög-
licht werden. Dabei sind nur die vom Land
zu verantwortenden Mehrkosten, Minder-
ausgaben oder Mehreinnahmen anzuset-
zen (Kostenverursachungsabschätzung).
Aus dieser „Kostenfolgenabschätzung im
weiteren Sinne“ resultiert als Saldo die
Höhe des vom Land zu leistenden finan-
ziellen Mehrbelastungsausgleichs. Die Höhe
des Mehrbelastungsausgleichs und der Ver -
teilungsschlüssel ist festzulegen in derselben
oder zeitlich dicht folgenden Norm.
Im zweiten Teil des KonnexAG sind Bestim-
mungen zum Verfahren getroffen worden.
Dabei wird unterschieden, ob es sich um
eine Gesetzesinitiative der Landesregierung
handelt oder um eine Initiative aus der
Mitte des Landtags oder auf der Basis der
Volksgesetzgebung. Von hohem Interesse
sind die Verfahrensvorschriften für Rege-
lungsinitiativen der Landesregierung, weil
hier besondere Vorschriften für die Beteili-
gung der kommunalen Spitzenverbände ge -
troffen wurden. Darauf wird später näher
einzugehen sein.
Das KonnexAG in Rheinland-Pfalz wird den
Erwartungen der kommunalen Ebene an
einen flankierenden Schutz der finanziellen
Autonomie der Gemeinden und Gemeinde -
verbände gerecht. Es gilt als kommunal-
freundliche Konkretisierung des Konnexi-
tätsprinzips, unter anderem weil

a) bei der Kalkulation verursachter Belas-
tungen alle Kostenarten zu berücksichti -
gen sind;

b) Entlastungen nur gegengerechnet wer-
den, wenn sie in zeitlicher und sachli -
cher Nähe zur belastenden Norm be-
schlossen werden;

c) Überprüfungen gefordert werden, wenn
sich später die Kalkulationsannahmen
als falsch herausstellen oder sich die
Rahmenbedingungen geändert haben;

d) eine intensive Auseinandersetzung mit
den kommunalen Spitzenverbänden er-
folgt (Beteiligungsverfahren, Konsulta-
tionsverfahren) und

e) weil unter Umständen auch dann ein
Mehrbelastungsausgleich vom Land ge-
zahlt wird, wenn die eigentliche Initiati-
ve zur Normänderung vom Bund oder
der EU ausgeht (Mehrebenenkonstella-
tion).

IV. Ausgewählte Merkmale
des KonnexAG 

Als Wesensmerkmal des rheinland-pfälzi-
schen KonnexAG darf die Tatsache gelten,
dass unter Umständen das Land auch dann
einen Mehrbelastungsausgleich leistet,
wenn der Bund oder die EU den ursäch-
lichen Impuls für eine Aufgabenübertra-
gung oder kostenintensive Änderung be-
stehender Aufgaben gegeben haben.
Hier handelt es sich um eine so genannte
Mehrebenenkonstellation, bei der mehr als
nur eine übergeordnete Gebietskörper-
schaftsebene an dem Verfahren beteiligt
sind – im Gegensatz zur Einebenekonstel-
lation, bei der nur die Landesebene für eine
Aufgabenübertragung oder Aufgabenän-
derung verantwortlich zeichnet.
Für die Erläuterung dieses Merkmals ist
eine Unterscheidung mehrerer Fallgrup-
pen von Aufgabenübertragungen bezie-
hungsweise Änderungen notwendig. Im-
mer dann, wenn der Bund5 oder die EU
eine neue Aufgabe direkt auf die kom-
munale Ebene übertragen oder wenn be-
stehende Aufgaben geändert werden und
das Land diese Aufgabe rein rechtlich ge-
sehen „zurückholen“, also selbst erledigen
könnte, besteht eine Ausgleichspflicht.
Zwar verlangt das für die Anwendbarkeit
des Konnexitätsprinzips maßgebliche Ver -
ursacherprinzip, dass dem Land ein eige-
ner Gestaltungsspielraum verbleibt, wenn
Bundes- oder EU-Regelungen Mehrbe-
lastungen bei den Kommunen verursa-
chen und das Land diese Regelungen in
Landesrecht umsetzt. Aber ein eigener
Gestaltungsspielraum wird auch dann ge-
sehen, wenn das Land die Trägerschaft
der Aufgabe beeinflussen, das heißt än-
dern kann. Sollte also das Land keinerlei
inhaltliche Änderungen an einer von der
EU getroffenen Aufgabenübertragung oder
Aufgabenänderung vornehmen, so kann
es unter Umständen doch zu einem Mehr-
belastungsausgleich verpflichtet werden,
wenn es die betreffende Aufgabe von der
kommunalen auf die Landesebene heben
könn te, wenn es also rechtlich möglich
wäre, die Aufgabe zurückzuholen.6 Dabei
spielt die Frage nach der Wirtschaftlich-
keit einer solchen Rückholung nur eine
untergeordnete Rolle.
Die für die Mehrebenenkonstellation typi-
schen Fälle sind direkte Aufgabenänderun-
gen: Eine bereits übertragene Aufgabe wird
inhaltlich geändert.

a) Direkte bundes- oder europarechtliche
Änderung einer vom Bund den Kommu -
nen direkt übertragenen Aufgabe: So-
weit keine inhaltliche Einflussnahme des
Landes erfolgt, findet das Konnexitäts-
prinzip keine Anwendung. Bei einer in-
haltlichen Einflussnahme des Landes aber
greift das Konnexitätsprinzip hinsicht-
lich der durch die vom Land verursach-
ten Belastung (Kostenverursachungsab-
schätzung).

b) Direkte bundes- oder europarechtliche
Änderung einer indirekt übertragenen
Aufgabe: Bestimmen Bund oder EU in-
haltlich Aufgaben, die nach landesrecht-
lichen Zuständigkeitsbestimmungen
von der kommunalen Ebene zu erfüllen
sind, ist zu unterscheiden, ob es sich um
eine „alte“ (vor Inkrafttreten des Art.
49 Abs. 5 LV erlassene) Zuständigkeits-
regelung oder um eine „neue“ handelt.
Auf „neue“ Zuständigkeitsbestimmun-
gen ist das Konnexitätsprinzip uneinge-
schränkt anwendbar. Bei „alten“ Zu-
ständigkeitsbestimmungen kommt es
darauf an, ob diese rückholbar sind.

Ein weiteres Wesensmerkmal des Konnex
AG in Rheinland-Pfalz ist die Beteiligung der
kommunalen Ebene bei Regelungsentwür-
fen von Landesregierung und Landesbe-
hörden nach §4 KonnexAG. Die Regelungs-
entwürfe der Landesregierung und der
Landesbehörden sind mit den kommuna-
len Spitzenverbänden in geeigneter Form
rechtzeitig zu erörtern. Hierzu werden den
kommunalen Spitzenverbänden in aller Re-
gel die Entwürfe in Schriftform zugesandt.
Dabei ist ihnen eine Prüffrist von mindes-
tens vier Wochen einzuräumen. Das in der
Regel schriftliche Erörterungsverfahren nach
§ 4 Abs. 2 KonnexAG stellt eine Konkreti-
sierung der allgemeinen Beteiligungsrechte
der kommunalen Spitzenverbände gemäß
der Gemeindeordnung und der Landkreis-
ordnung dar.
Im Rahmen des vorgesehenen zweistufi-
gen Beteiligungsverfahrens werden die kom -
munalen Spitzenverbände frühzeitig und
umfassend über Regelungsabsichten des
Landes und die sich daraus ergebenden
Kos tenfolgen für die betroffenen kommu-
nalen Gebietskörperschaften informiert, je-
doch unter Einhaltung der Gemeinsamen
Geschäftsordnung der Landesregierung
(GGO) – also beispielsweise nicht vor der
Ressortanhörung oder der Erörterung im
Ministerrat. Die Abbildung 2 gibt eine Über-
sicht über das allgemeine und das beson-
dere Beteiligungsverfahren.
Der den kommunalen Spitzenverbänden zu
übersendende Regelungsentwurf – meist
der Gesetz- beziehungsweise der Verord-
nungsentwurf – beinhaltet grundsätzlich be-
reits die Kostenverursachungsabschätzung
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5 Eine Übertragung neuer Aufgaben durch den
Bund ist inzwischen durch die Grundgesetzän-
derung (Art. 84 und 85 GG) im Gefolge der Fö-
deralismusreform 2006 nahezu ausgeschlossen.

6 Vgl. hierzu das Gutachten von Jan Ziekow, Spey-
er, auszugsweise wiedergegeben in: Meffert,
Horst/Müller, Walter, Kommentar zum Konne-
xitätsausführungsgesetz Rheinland-Pfalz, Wies-
baden 2008, Abschnitt 2.2. zu §1.
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und die Kostenfolgenabschätzung. Es soll
möglichst ein Konsens über die erfolgte
Kos tenverursachungsabschätzung, die Kos-
tenfolgenabschätzungen und die zur Kos-
tendeckung vorgesehenen Maßnahmen ein-
schließlich eines eventuellen finanziellen
Mehrbelastungsausgleichs und seiner Ver-
teilung erzielt werden. Diese Soll-Vorschrift
ist jedoch in keinem Fall als Muss-Vorschrift
auszulegen.

Sofern mit den kommunalen Spitzenver-
bänden im Rahmen des Erörterungsverfah-
rens keine Einigung beziehungsweise kein
Einverständnis/Einvernehmen erzielt wur-
de, schließt sich direkt an das Erörterungs-
verfahren das Konsensverfahren an. Mit
dem zusätzlichen Konsensverfahren nach
§ 4 Abs. 3 KonnexAG soll im Falle eines
Dissenses über den Kostenausgleich im er-
sten Beteiligungsstadium eine weitere An-

strengung unternommen werden, eine Eini -
gung zu erzielen.
Im Falle einer mündlichen Erörterung, die
regelmäßig durch schriftliche Stellungnah-
men der kommunalen Spitzenverbände vor -
bereitet wird, findet bei dieser Gelegenheit
zugleich das eventuell notwendige Konsens-
gespräch statt. Um die Einigungschancen zu
erhöhen, können beide Seiten sachverstän -
dige Dritte zu dem Konsensgespräch hinzu -
ziehen oder ein Gutachten in Auftrag geben.
Bei einem auch nach Durchführung eines
Konsensverfahrens gemäß § 4 Abs. 3 Kon-
nexAG fortbestehenden Dissens über den
Kostenausgleich trifft die abschließende Ent-
scheidung im Falle einer gesetzlichen Re-
gelung der Landtag, im Falle einer unterge-
setzlichen Regelung die Landesregierung
oder die zuständige Landesbehörde.
Das jeweils fachlich zuständige Ministerium
nimmt die Ergebnisse des Erörterungsver-
fahrens nach § 4 Abs. 2 KonnexAG und des
Konsensverfahrens nach § 4 Abs. 3 Konne-
xAG bei einem Gesetz- oder Verordnungs-
entwurf in die Begründung des entspre-
chenden Entwurfs auf.
Im Fall einer Einigung soll lediglich das Ergeb-
nis des Erörterungsverfahrens beziehungs-
weise des zusätzlichen Konsensverfahrens
in den Gesetzentwurf aufgenommen wer-
den. Zusätzlich dazu kann ein Hinweis an-
gebracht werden, ob die Einigung unter
Verzicht auf die Erörterung, ob die Eini-
gung bereits während des Erörterungsver-
fahrens erzielt wurde, oder ob es eines Kon -
sensgesprächs (evtl. mit der Hinzuziehung
von Sachverständigen oder der Erstellung
eines Gutachtens) bedurfte.
Hat ein durchgeführtes Konsensverfahren
nicht zu einer Einigung geführt, sind dem
Entwurf die Kostenverursachungsabschät-
zung nach § 2 Abs. 1 Satz 1 KonnexAG, die
Kostenfolgenabschätzung nach § 2 Abs. 5
Satz 1 KonnexAG sowie die abschließenden
Stellungnahmen der kommunalen Spitzen-
verbände als Anlage beizufügen. Es kön-
nen die Gründe angeführt werden, warum
ein Konsens nicht erreicht werden konnte.
Auch bei einer späteren Überprüfung einer
Kostenverursachungsabschätzung oder ei-
ner Kostenfolgenabschätzung gemäß § 2
Abs. 6 KonnexAG sowie bei einer Anpas-
sung des Mehrbelastungsausgleichs ge-
mäß § 3 Abs. 3 KonnexAG sind die kom-
munalen Spitzenverbände nach § 4 Abs. 2
und 3 KonnexAG zu beteiligen. Bei einem
erforderlich werdenden Gesetz- oder Ver-
ordnungsentwurf ist zusätzlich § 4 Abs. 4
KonnexAG zu beachten.
Im Übrigen bedeutet die Existenz einer ge-
sonderten Regelung der Überprüfung von
Kostenfolgenabschätzungen durch § 2 Abs.
6, § 3 Abs. 3 und § 4 Abs. 5 KonnexAG,
dass in den jeweiligen Gesetzen und Verord-
nungen oder anderen nach dem KonnexAG
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Abbildung 2: Ablaufschema zur Beteiligung der kommunalen Spitzenverbände
(Quelle: Homepage des Ministeriums der Finanzen Rheinland-Pfalz)
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zu prüfenden Regelungen keine zusätzli chen
Überprüfungsvorschriften (Revisionsklau-
seln) festzulegen sind. Die Kommunen sind
durch das im KonnexAG normierte Revi si -
onsdiktat umfassend vor unvorhergesehenen
Kostensteigerungen geschützt. Gleichzei-
tig wird eine Überversorgung der kommu-
nalen Aufgabenträger vermieden, wenn
sich erhebliche Kostensenkungen einstellen
oder die Kostenfolgenabschätzung zu hoch
ausgefallen ist.7

V. Erfahrungen mit
dem Konnexitätsprinzip
in Rheinland-Pfalz

Unabhängig davon, ob man landesseitig
oder auch seitens der Kommunen mit der
Verabschiedung des KonnexAG zufrieden
war, gilt es nach den ersten beiden Jahren
nach In-Kraft-Treten des Gesetzes, einen
Blick auf die Erfahrungen zu werfen, die mit
dem neuen Gesetz gemacht worden sind.
Dazu wird mit der aktuell geplanten Schul-
strukturreform auf ein aktuelles Beispiel
zurückgegriffen. Im Rahmen einer Schul-
strukturreform sollen per Landesgesetz die
Hauptschulen abgeschafft werden. Auch
die Realschulen bisheriger Prägung soll es
ab dem Schuljahr 2013/2014 nicht mehr
geben, ebenso die Regionalen Schulen.
Stattdessen wird die „Realschule Plus“ ein-
geführt. Das Konnexitätsprinzip nach § 1
KonnexAG ist anwendbar, sofern mit der
Schulstrukturreform überhaupt kommuna-
le Aufgaben berührt sind. Dies ist der Fall,
da die Schulträgerschaft bei den Kommu-
nen liegt und besondere Anforderungen an
diese bestehende Aufgabe gestellt werden.
Außerdem ist die Schülerbeförderung, deren
Rahmenbedingungen sich durch die neue
Standortverteilung ändern wird, von den
Schulstandortgemeinden und -kreisen zu
organisieren und zu finanzieren, also eben-
falls eine kommunale Aufgabe. Insgesamt
handelt es sich um eine Einebenenkonstel-
lation, weshalb die Kostenverursachungs-
abschätzung hinsichtlich der Verursa-
chungsabgrenzung zu anderen beteiligten
Gebietskörperschaftsebenen entfällt. Das
Land muss für die mit der Schulstrukturre-
form verursachten Mehrbelastungen auf-
kommen, wenn es die Schulträgerschaft
nicht selbst übernehmen will. Aber wie hoch
ist die Mehrbelastung?
Zwei Termine für das Erörterungsgespräch
auf Leitungsebene, drei Treffen der Ar-
beitsebene und ein abschließendes Kon-

sensgespräch führten zu einer einvernehm-
lichen Lösung. Demnach wird das Land ab
dem Haushaltsjahr 2014 einen Mehrbelas-
tungsausgleich in Höhe von 10,1 Millionen

Euro bereitstellen. Bis dahin werden stufen-
weise ansteigende Beträge gezahlt. Der Ver-
teilungsschlüssel wird dem entsprechen, der
bei den Zuweisungen zu den Kosten der
Schülerbeförderung angewendet wird. Ab-

bildung 3 gibt das zweiseitige Konsenspa-
pier wieder, das von allen drei kommuna-
len Spitzenverbänden und der Landesregie-
rung unterschrieben worden ist.

VI. Fazit

Die Erfahrungen mit dem KonnexAG in
Rheinland-Pfalz reichen nach zwei Jahren
zumindest für eine vorläufige Evaluierung.
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7 Zum Beteiligungsverfahren vgl. Meffert, Horst/
Müller, Walter (2008, a.a.O.), Abschnitt 4.2 bis
4.4. zu § 4.

1. Nach gründlicher Erörterung und Bewertung der unterschiedlichen Positionen zu allen
durch die Schulstrukturreform ausgelösten laufenden Be- und Entlastungen wird die
Höhe des erforderlichen Mehrbelastungsausgleichs auf 10,1 Millionen Euro im Jahr 2014
festgelegt. Die einzelnen Be- und Entlastungswirkungen für die Träger der Schulen und
der Schülerbeförderung ergeben sich aus der beiliegenden Tabelle.

2. Dieser Mehrbelastungsausgleich wird im Haushaltsjahr 2014 erstmals in voller Höhe
fällig und baut sich in folgenden Jahresbeträgen auf:

2009 0,5 Millionen €
2010 1,0 Millionen €
2011 3,0 Millionen €
2012 5,0 Millionen €
2013 7,0 Millionen €
2014 10,1 Millionen €

3. Die Verteilung des Mehrbelastungsausgleichs erfolgt im selben Verfahren wie die
Verteilung der Landesmittel zur Schülerbeförderung nach § 15 LFAG; die Zahlung
erfolgt aufgrund einer in das Schulgesetz aufzunehmenden Vorschrift aus originären
Landesmitteln. Mainz, den 16. Juni 2008

Protokollnotiz:
Die Kommunalen Spitzenverbände gehen davon aus, dass bei den Schulträgern auch zu -
sätzlicher Investitionsaufwand durch die Schulstrukturreform entstehen wird, der gegen-
wärtig nicht ermittelt werden kann. Das Land verweist insoweit auf die Revisionsklausel des
§ 2 Abs. 6 Konnexitätsausführungsgesetz.

Abbildung 3: Ergebnis des Konsensgesprächs zwischen dem Ministerium für Bildung,
Wissenschaft, Jugend und Kultur und den Kommunalen Spitzenverbänden zum Landes-
gesetz zur Änderung der Schulstruktur

Be- und Entlastungen der Kommunen durch die
Schulstrukturreform (+ = Be- / — = Entlastung)

1 +
heutiges Aufkommen aus Eigenanteilen an Kosten der Schülerbeförde-
rung für Realschüler = Einnahmeausfall, wenn heute Erhebung von Eigen-
anteilen ausgesetzt würde (netto, d.h. nach Abzug von Erlassfällen)

2 — Verringerung der Zahl der Realschüler von 2008 bis 2013/14 durch
demografischen Wandel

Zwischenergebnis vor Berücksichtigung von „dynamischen Faktoren“

3 +
Kommunalpolitisch geplante Anhebung der Eigenanteile jährlich
von 2009 bis 2014

4 + „Mitnahmeeffekt“, d. h. höhere Inanspruchnahme eines vorhandenen
Beförderungsanspruchs aufgrund Wegfall Eigenanteile

5 +
„Konzentrationseffekt“, d.h. längere Schulwege durch Aufgabe
einzelner Standorte

6 —
„Sachkosteneffekt“, d.h. Einsparungen durch bessere Auslastung zu-
sammengefasster Standort / bessere Abbaubarkeit von Fixkosten

Gesamtergebnis Mehrbelastungsausgleich

9,44

0,94

8,50

2,10 

0,50

2,00
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€
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I. Problemaufriss

„Die Crux der kommunalen Selbstverwaltung
ist der Verlust des finanziellen Fundaments.
Jeder kennt den untrennbaren Zusammen-
hang von finanzieller Eigenverantwortung
und substanzhafter Selbstverwaltung, und
jeder weiß, dass alle sonstigen juristischen
Vorkehrungen keine echte Selbstverwaltung
aufbauen können, wenn dem Selbstverwal -
tungsträger die eigenverantwortliche Ver-
fügung über die Erschließung und Verteilung
seiner Finanzmittel fehlt“.9 Oder auf den
Punkt gebracht: „Ohne Geld keine Selbst-
verwaltung“.10 Diese schlichte Erkenntnis
speist sich aus jahrelangen leidvollen Erfah-
rungen vieler kommunaler Gebietskörper-
schaften, und sie gilt nicht nur im Blick auf
die originären Einnahmepotenziale der Ge-
meinden und Gemeindeverbände, sondern
auch für die Übertragung von Aufgaben und
deren Finanzierung.
Insoweit formuliert unser heutiges Thema,
das Konnexitätsprinzip, eine geradezu selbst-
verständliche normative Leitidee: „Entschei -
dungsverantwortung und Finanzierungs-
last müssen grundsätzlich in einer Hand
lie gen. Anderenfalls drohen Verzerrungen
des Entscheidungsprozesses. Kann eine Ebe -
ne Entscheidungen auf Kosten einer anderen
Ebene treffen, so werden die natürli chen
Bremsen gegen ein Zuviel an Aufgaben [...]
gelockert“.11

Für das Bundesverfassungsrecht und die bun  -
desstaatliche Ordnung statuiert – wenn auch
unvollkommen – Art. 104a GG die entspre -

chenden Direktiven für die Zuordnung von
Aufgaben- und Ausgabenverantwortung.12

Für die kommunalen Gebietskörperschaf-
ten, die ungeachtet des mehrstufigen Ver-
waltungsaufbaus der Bundesrepublik in die
zweigliedrige Struktur des grundgesetzli -
chen Bundesstaates und damit „staatsor-
ganisatorisch den Ländern eingegliedert“
sind,13 bedarf es indes weiterreichender
Regelungen. Vor diesem Hintergrund er-
weist sich die – gerechtigkeitswahrende – Ba -
lancierung von Aufgaben- und Ausgaben-
verantwortung namentlich im Blick auf die
Kommunen als eine zentrale und perma-
nente Herausforderung.
Inzwischen haben alle Landesverfassungen
diesen Grundansichten verfassungstextliche
Anerkennung gezollt. Insbesondere in den
zurückliegenden Jahren lässt sich der „Sie-
geszug“ des Konnexitätsprinzips eindrück-
lich beobachten.14 Seit 1998 haben insges-
amt fünf Länder in ihren Verfassungen
erstmalig eine Regelung des Konnexitäts-
prinzips vorgenommen (nämlich: Schles-
wig-Holstein 1998, Saarland 1999, Hessen
2002, Bayern 2003, Rheinland-Pfalz 2004).15

Vier weitere Länder haben die bereits be-
stehenden Vorschriften zum Konnexitäts-
prinzip präzisiert und mit effektiverem Di-
rektionsgehalt ausgestattet. Hierzu zählen
neben Nordrhein-Westfalen Brandenburg,
Mecklenburg-Vorpommern und jüngst Ba-
den-Württemberg.16 In dieser Entwicklung
wiederum ist der Siegeszug des Konnexitäts-
prinzips zugleich der Siegeszug des strikten
Konnexitätsprinzips, das sich im Wesentli -

chen durch die materielle Handlungspflicht
des Landesgesetzgebers auszeichnet, bei ei-
ner Mehrbelastung der kommunalen Ge-
bietskörperschaften eine Kostendeckung
vorzunehmen.17

Das finanzverfassungsrechtliche Konne-
xitätsprinzip erfüllt damit eine doppelte
Schutzfunktion: Da die staatliche Aufga-
benzuweisung an die Kommunen mit ei-
nem Mehrbelastungsausgleich verbunden

Das Kostenbewusstsein in den Fachressorts
der Landesregierung ist gestiegen. Schon
in den ersten Planungsphasen eines Rege-
lungsvorhabens erarbeiten die federführen-
den Fachreferate Methoden, um eventuelle
Mehrkosten bei den Kommunen zu identi-
fi zieren und zu quantifizieren. Dabei ver-
lässt man sich selbstverständlich nicht auf
eine Abfrage der Ist-Ausgaben in den Ge-
meinden und Gemeindeverbänden. Auch
dürfen Schätzungen der kommunalen Spit -
zenverbände höchstens als eine von meh-
reren Quellen für eine seriöse Kostenfol-
gen abschätzung herangezogen werden.
Wichtig sind Analysen der Haushaltsrech-
nungsstatistiken, der kommunalen Kassen-
statistik und vor allem der Daten aus dem

Verwaltungsvollzug der Landesbehörden.
Erst nachdem der Ministerrat den Gesetz-
entwurf billigt, werden die kommunalen
Spitzenverbände offiziell informiert und
das Erörterungsverfahren eingeleitet. Ins-
gesamt zeigt sich, dass der im Rahmen des
gesamten Verfahrens betriebene Aufwand
zur Berech nung von Mehrkosten und ge-
gebenenfalls Einsparungen oftmals erheb-
lich ist – sowohl für die Landesebene, als
auch für die kommunale Seite. Wichtig in
den bisherigen Ge sprächen waren sicher-
lich die detaillierten Anwendungsvorschrif-
ten des KonnexAG.8

Nachteile und Gefahren zeichnen sich aber
schon ab. Die Termine für Erörterungs-
und Konsensverfahren werden trotz einer

vorhandenen Bagatellgrenze immer häufi-
ger. Die Vielzahl einzelner Finanzierungs-
vereinbarungen und die gesetzliche Veran-
kerung der in aller Regel unbefristet zu
zahlenden Mehrbelastungsausgleiche oder
deren Festlegung in Verordnungen führen
auf Dauer zu einem kaum mehr über-
schaubaren Geflecht von „Nebenfinan-
zausgleichen“. Möglicherweise wird man
nicht umhin können, in unregelmäßigen
Abständen eine Gesamtschau der einzel-
nen Mehrbelastungsausgleiche vorzuneh-
men und in den kommunalen Finanzaus-
gleich zu integrieren.

8 Vgl. auch die positive Bewertung des KonnexAG
bei Ammermann (a. a. O.), S. 196.

Die nordrhein-westfälische
Konnexitätsregelung aus
verfassungsrechtlicher Perspektive
Von Universitätsprofessor Dr. Wolfram Höfling,
M.A., Köln      

9 So vor mehr als ½ Jahrhundert Weber, Staats-
und Selbstverwaltung in der Gegenwart, 1953,
S. 45.

10 So Püttner, Gefährdungen der kommunalen
Selbstverwaltung, DÖV 1994, 552 (553).

11 So von Arnim, Finanzierungszuständigkeit, in:
Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staats-
rechts, Bd. IV, 1990, § 103 Rdnr. 11.

12 Zu Unterschieden und Gemeinsamkeiten von
Art. 104a GG und den landesverfassungsrecht-
lichen  Konnexitätsregelungen siehe Worms,
Die landesverfassungsrechtlichen Konnexitäts-
regelungen am Beispiel des Art. 49 Abs. 5 der
Verfassung für Rheinland-Pfalz, DÖV 2008,
353 (354 f.).

13 BVerfGE 86, 148 (215).
14 Siehe dazu Mückl, Konnexitätsprinzip in der

Verfassungsordnung von Bund und Ländern,
in: Henneke/Pünder/Waldhoff (Hrsg.), Recht
der Kommunalfinanzen, 2006, § 3 Rdnr. 59.

15 Eingehend zu diesen Neuregelungen Henneke,
Durchbruch bei Verankerung des Konnexitäts-
prinzips im Landesverfassungsrecht, Der Land-
kreis 2004, 152 ff.

16 Vgl. zu Baden-Württemberg LT BW-Drs. 14/
2442 und 2443.

17 Zur Unterscheidung von relativem und striktem
Konnexitätsprinzip siehe nur Mückl (oben Fn. 6),
§ 3 Rdnr. 64.
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ist, wird die kommunale Finanzausstattung
im Gleichgewicht gehalten (fiskalische Funk-
tion). Kann das Land eine von ihm inten-
dierte Aufgaben- und Ausgabenauswei-
tung nicht finanziell sicherstellen, hat die
Aufgabenzuweisung an die Kommunen zu
unterbleiben (Präventivfunktion).18 Das Kon -
nexitätsprinzip als ein zunächst finanzver-
fassungsrechtlicher Grundsatz zielt auf die
Garantie der kommunalen Finanzhoheit und
damit ganz grundsätzlich auf den Schutz der
kommunalen Selbstverwaltungsgarantie.19

II. Zur Bereichsdogmatik
des Art. 78 Abs. 3 LV NW

Zum Typus des strikten Konnexitätsprinzips
gehört seit der Neufassung von 200420 auch
Art. 78 Abs. 3 LV NW. Die Vorschrift hat die
Verfassungsdirektive der Verknüpfung von
Aufgabenübertragung und Mehrkostenaus-

gleich rechtstechnisch in die „Form einer ver-
fassungsrechtlichen Norm mit Tatbestand
und Rechtsfolge“ gegossen.21

1. Zur Tatbestandsstruktur des Art. 78
Abs. 3 LV NW

Die Tatbestandsstruktur des Art. 78 Abs. 3
LV NW ist dreigliedrig angelegt:

(1) Die erste Voraussetzung ist dahin gehend
umschrieben, dass Gemeinden oder Ge-
meindeverbände durch Landesgesetz
oder Landesrechtsverordnung zur Über-
nahme und Durchführung bestimmter öf-
fentlicher Aufgaben verpflichtet werden
(konnexitätsrelevante Verpflichtung).

(2) Sodann muss es sich – zweitens – um
die Übertragung einer neuen oder um
die Veränderung bestehender und über-
tragbarer Aufgaben handeln (konnexi-
tätsrelevante Aufgabenübertragung).

(3) Drittens muss diese Übertragung zu ei-
ner wesentlichen Belastung der davon
betroffenen Gemeinden oder Gemein-
deverbände führen (konnexitätsrelevan-
te Belastung).

Vom Wortlaut her als etwas unscharf erweist
sich das zweite Tatbestandsmerkmal der kon-
nexitätsrelevanten Aufgabenübertragung,
die mit der Doppelformulierung „Übertra-
gung neuer Aufgaben beziehungsweise Ver-
änderung bestehender und übertragbarer
Aufgaben“ umschrieben wird.
Das nordrhein-westfälische Innenministeri -
um hat nun im Kontext der Kommunalisie-
rung der Versorgungs- und Umweltverwal-
tung die Frage aufgeworfen, ob Art. 78
Abs. 3 Satz 1 LV NW auch dann zur An-
wendung gelange, wenn eine bereits seit
langem staatlich durchgeführte und damit
„alte“ Aufgabe nunmehr vom Staat auf die
Kommunen übertragen wird.22 Indes ist die -
se Frage zweifelsfrei zu bejahen. Hierfür
spricht nicht nur die eindeutige Entstehungs-
geschichte der Norm,23 sondern auch die
Teleologie der Verfassungsänderung, die
um fassend auf eine Einbindung aller landes-
rechtlichen Aufgabenzuweisungen zielt.
Ob „neue Aufgaben“ übertragen werden,
ist danach zu beurteilen, ob sie sich für die je
betroffene kommunale Gebietskörperschaft
als eine bestimmte inhaltlich-rechtliche Ver -
pflichtung darstellt, die es bislang nicht ge-
geben hat.24

Auch der Begriff der „wesentlichen Belas-
tungen“ bedarf der normzweckadäquaten
Konkretisierung. Der Begriff richtet den Fo-
kus ausschließlich auf die finanziellen Aus-
wirkungen einer konnexitätsrelevanten Auf-
gabenübertragung bei den „betroffenen
Gemeinden oder Gemeindeverbände(n)“.
Die Haushalts- und Finanzsituation des Lan -
des ist dabei kein relativierender Faktor.25

Es war die explizite Absicht des verfassungs-

ändernden Gesetzgebers, die kommunalen
Gebietskörperschaften „zukünftig vor Auf-
gabenübertragungen und -veränderungen
ohne konkreten Ausgleich der zusätzlichen
finanziellen Belastungen“ zu schützen.26

Der Terminus „wesentliche Belastung“ ver-
weist dementsprechend auf eine Bagatell-
schwelle,27 unterhalb derer die Rechtsfolge
eines Belastungsausgleichs nicht greift. Oder
nochmals in der Formulierung der Be grün -
dung zur Verfassungsänderung: „Wesent-
lich ist die Belastung dann nicht, wenn ein-
deutig ist, dass eine Bagatellschwelle nicht
überschritten ist.“28

2. Die Rechtsfolgen des Art. 78
Abs. 3 LV NW

An die Erfüllung der Tatbestandselemente
der Konnexitätsregelung knüpft Art. 78
Abs. 3 LV NW zwei grundsätzliche Rechts-
folgenanordnungen, die mit formellen und
prozeduralen Direktiven verbunden werden:

(1) Zeitliche Parallelität von Aufgabenüber-
tragung und Kostendeckungsregelung,

(2) Schaffung eines finanziellen Ausgleichs
für die entstehenden notwendigen durch-
schnittlichen Aufwendungen.

Hierzu trifft Art. 78 Abs. 3 Satz 2 LV NW in
formeller und prozeduraler Hinsicht die Vor-
gabe, dass dies „durch Gesetz oder Rechts-
verordnung aufgrund einer Kostenfolgeab-
schätzung“ zu erfolgen hat. Schließlich
bestimmt Art. 78 Abs. 3 Satz 5, dass in ei-
nem Ausführungsgesetz – dem KonnexAG
NW – die Grundsätze der Kostenfolgeab-
schätzungen festzulegen und zugleich Be-
stimmungen über eine Beteiligung der kom -
munalen Spitzenverbände zu treffen sind.
Zwei zentrale Elemente der Rechtsfolgen-
anordnung sollen im Folgenden einer ge-
naueren Betrachtung unterzogen werden.

a) Das Gebot eines entsprechenden finan-
ziellen Ausgleichs für die notwendigen,
durchschnittlichen Aufwendungen als Ge -
bot eines kommunalindividuellen Voll-
kostenausgleichs

Als Zentralelement der strikten Konnexitäts-
regel zielt der Belastungsausgleich auf einen
„Vollkostenersatz der festgestellten (Net-
to-)Mehrbelastung“.29 Nicht bloß „an -
gemessener“, sondern „vollständiger und
finanzkraftunabhängiger Mehrbelastungs-
ausgleich“ ist von Verfassungs wegen ge-
boten.30 Nur so kann der Teleologie des
(strikten) Konnexitätsprinzips entsprochen
werden, die ja darin liegt, „dass derjenige,
der durch Kreation von neuen Aufgaben
Kosten verursacht, diese auch zu tragen hat.
Diesem Prinzip würde nicht entsprochen,
wenn die Kommunen von vornherein nur
von Teilen der entstehenden Kosten entlas-

18 Siehe dazu nur Schoch, Schutz der kommunalen
Selbstverwaltung durch das finanzverfassungs-
rechtliche Konnexitätsprinzip, in: Festschrift für
von Arnim, 2004, S. 410 (415).

19 Siehe dazu auch Schliesky, Gemeindefreundli-
ches Konnexitätsprinzip, DÖV 2001, 714 (719).

20 Dazu eingehend Brems, Die Aufgabenverlage-
rung des Landes Nordrhein-Westfalen auf die
Kommunen und die Frage der Finanzierungs-
folgen, 2006.

21 So die Formulierung im Blick auf die vergleich-
bare bayerische Regelung: Gallwas, Die Aus-
gleichspflicht des Staates im Rahmen des „strik-
ten Konnexitätsprinzips“ nach Art. 83 Abs. 3 LV
BY, in: Festschrift für R. Schmidt, 2006, S. 677
(679).

22 Zu dieser Fragestellung siehe das im Auftrag
des nordrhein-westfälischen Innenministeriums
erstattete Rechtsgutachten von Durner, S. 12.

23 Siehe dazu LT NW-Drs. 12/2017, S. 3; ferner
etwa Buschmann/Freimuth, Das Prinzip der
strikten Konnexität im neuen Art. 78 Abs. 3 der
Landesverfassung von Nordrhein-Westfalen,
NWVBl. 2005, 365 (366).

24 So zu Recht Schink, Wer bestellt, bezahlt – Ver-
ankerung des Konnexitätsprinzips in der Lan-
desverfassung NRW, NWVBl. 2005, 85 (88); im
Ergebnis übereinstimmend etwa Meier/ Grei -
ner, Die Neufassung des Art. 78 Abs. 3 LVerf
NRW – Einführung eines strikten Konnexitäts-
prinzips?, NWVBl. 2005, 92 (93).

25 Unzutreffend insoweit Buschmann/Freimuth
(oben Fn. 15), NWVBl. 2005, 365 (368).

26 Siehe nur LT NW-Drs. 13/5515, S. 20; überein-
stimmend LT NW-Drs. 13/4424, S. 11.

27 In diesem Sinne auch Rüfner, LT NW-Zuschrift
13/3724, S. 11.

28 LT NW-Drs. 13/5515, S. 21. – Siehe dazu auch
die neue Regelung in Art. 71 Abs. 3 Satz 3 LV
BW, wo von „einer wesentlichen Mehrbelas-
tung“ die Rede ist. Dies wird in der Begründung
wie folgt erläutert: „Bloße Bagatellbelastungen
erfordern keinen Mehrlastenausgleich“; siehe
LT BW-Drs. 14/2442, S. 8.

29 So die Begründung zu § 4 KonnexAG NW, LT
NW-Drs. 13/5515, S. 26; siehe ferner auch die
Stellungnahme von Oebbecke, LT NW-Zuschrift
13/3696, 6: „auf Vollkostenausgleich angeleg-
te[n] Deckungsbestimmungen“.
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tet würden“.31 Dies bedeutet auch, dass der
Belastungsausgleich sowohl die Zweckaus-
gaben wie die Personal- und Sachkosten
umfassen muss. Anders als auf Bundesebe-
ne Art. 104a Abs. 1 und Abs. 5 Satz 1 GG
unterscheidet Art. 78 Abs. 3 LV NW nicht
zwischen Zweckausgaben und Verwaltungs-
ausgaben.32

Der Zweckrationalität des strikten Konne-
xitätsprinzips entsprechend ist von Verfas-
sungs wegen auch darauf zu achten, dass
ein Belastungsausgleich nicht temporär be-
schränkt, sondern auch auf lange Sicht ge-
währleistet ist.33 Dementsprechend ver-
pflichtet Art. 78 Abs. 3 Satz 4 LV NW das
Land auch dazu, den finanziellen Aufwand
für die Zukunft anzupassen, wenn sich nach-
träglich eine wesentliche Abweichung von
der Kostenfolgeabschätzung herausstellt.34

Allerdings wird zum Teil bezweifelt, dass ein
derartiger Vollkostenersatzanspruch kom-
munalindividuell bestehe.35 Doch derarti-
ge Zweifel sind nicht berechtigt. Zunächst
ist daran zu erinnern, dass das im Gesetz-
entwurf der Mehrheitsfraktionen36 enthal-
tene Tatbestandselement „in ihrer Gesamt-
heit“ gerade nicht (Verfassungs-)Gesetz
ge worden ist. In seiner Stellungnahme vom
28. April 2004 hatte der Sachverständige
Ferdinand Kirchhof in diesem Zusammen-
hang nachdrücklich dafür plädiert, die For-
mulierung „in ihrer Gesamtheit“ zu strei-
chen. Sie rücke die Erstattung in die Nähe
einer Zuweisung im kommunalen Finanz-
ausgleich. Demgegenüber sollten aber „die
finanziellen Nöte jeder Kommune“ einbe-
zogen werden, es sei denn, sie beruhten auf
einer luxuriösen Verwaltung.37

Diesen zum Verfassungstext geronnenen
entstehungsgeschichtlichen Erwägungen
kann auch nicht jene Passage aus der Be-
gründung zu § 1 KonnexAG NW entge gen -
gehalten werden, in der davon die Rede ist,
dass die Betrachtung der Belastung sich je-
weils an der Gesamtheit der betroffenen Ge-
meinden und Gemeindeverbände zu orien-
tieren habe.38 Diese Formulierung bezieht
sich nämlich eindeutig nicht auf den (rechts-
folgenseitigen) Belastungsausgleich, son-
dern allein auf die Tatbestandsfrage, ob eine
wesentliche Belastung vorliegt. Insoweit mag
in der Tat nicht die individuelle Sondersitu-
ation einer einzelnen Kommune maßgeb-
lich sein.39 Liegt aber eine konnexitäts re -
levante Belastung vor, dann ist bei jeder
betroffenen Gemeinde ein entsprechender
Ausgleich zu schaffen.
Nicht zuletzt aber sprechen teleologische
Auslegungsaspekte für einen kommunalin-
dividuellen Belastungsausgleich. Strikte, das
heißt vollausgebildete Konnexitätsbestim-
mungen40 sind Struktursicherungsnormen,
die zentral auf den Schutz der kommunalen
Selbstverwaltung zielen. Sie wirken des-
halb nicht nur zugunsten der kommunalen

Gesamtheit, sondern „kommunal indivi-
duell“.41 Das bedeutet zwar nicht, dass der
Belastungsausgleich, den das Land zu schaf-
fen hat, auch die unwirtschaftliche Aufga-
benerfüllung einzelner Kommunen auffan-
gen müsste;42 der Verfassungstext selbst
beschränkt den entsprechenden finanziellen
Ausgleich nämlich auf die entstandenen
„notwendigen, durchschnittlichen Aufwen -
dungen“. Doch soweit bei betroffenen Ge-
meinden und Gemeindeverbänden (Art. 78
Abs. 3 Satz 2 LV NW) solche Aufwendun-
gen entstehen, ist eben ein entsprechender
finanzieller Ausgleich zu schaffen.
Jede einzelne von einer konnexitätsrelevan -
ten Aufgabenübertragung betroffene kom -
munale Gebietskörperschaft muss deshalb –
so hat völlig zu Recht das Brandenburgi-
sche Verfassungsgericht betont – „die rea-
listische und nicht nur theoretische Mög-
lichkeit [haben], durch zumutbare eigene
Anstrengungen zu einem vollständigen
Mehrbelastungsausgleich zu kommen“.43

Jede dahinter zurückbleibende Interpretati -
on der nordrhein-westfälischen Konnexitäts-
regelung wäre mit dem von ihr „beabsich-
tigten effektiven Schutz der Gemein den
und Gemeindeverbände“44 unvereinbar.

b) Das verfassungsrechtliche Gebot eines
Belastungsausgleichs aufgrund einer
Kostenfolgeabschätzung

Steht demnach fest, dass Art. 78 Abs. 3 Satz
2 LV NW das Land zu einem kommunalindi-
viduellen (Netto-)Vollkostenausgleich ver-
pflichtet,45 so sind damit doch noch nicht die
(verfassungsgebotenen) Einzelheiten der
Methodik der Berechnung des Mehrbelas-
tungsausgleichs präjudiziert.
Insoweit bedarf es der näheren interpreta-
torischen Entfaltung der verfassungstextli -
chen Vorgaben, namentlich der Formulie-
rung, dass der Belastungsausgleich aufgrund
einer Kostenfolgenabschätzung zu erfol-
gen hat. Das KonnexAG NW enthält dazu
konkretisierende Vorgaben, die aller-
dings trotz der spezifischen Verknüpfung
mit Art. 78 Abs. 3 LV NW nicht in allen Ein-
zelheiten Verfassungsrang besitzen.

(1) Transparenz und Kontrolladäquanz

Zentrale prozedurale Direktiven des Art. 78
Abs. 3 LV NW mit seinem Kostenfolgenab-
schätzungsgebot sind Transparenz und
Kontrolladäquanz.46 Das Brandenburgische
Verfassungsgericht hat insoweit – wohlge-
merkt: für eine Verfassungsbestimmung,
die zwar einen entsprechenden finanziellen
Ausgleich, nicht aber explizit eine Kosten-
folgeabschätzung vorschreibt – Folgendes
hervorgehoben:
„Jedenfalls muss aber einer Pauschalierung
eine vom Gesetzgeber vorzunehmende
fundierte Prognose über die durch die Auf-

30 So für Art. 85 Abs. 2 LV SN: VerfGH SN, LKV
2001, 223 (224); ebenso für Art. 97 Abs. 3 LV BB:
VerfG BB, LKV 2002, 323 ff.; siehe auch schon
StGH BW, LVerfGE 9, 3 (15): ein bloß „angemes-
sener“ Ausgleich reicht nicht; ferner etwa Mückl
(oben Fn. 6), § 3, Rdnr. 82; Zieglmeier, Das strik-
te Konnexitätsprinzip am Beispiel der Bayerischen
Verfassung, NVwZ 2008, 270 (274).

31 So zu Recht Wendt/Elicker, Darf ein Land seine
Kommunen in die Verschuldung zwingen?,
VerwArch 93 (2002), 187 (198).

32 Siehe nur Schoch, Das landesverfassungsrecht-
liche Konnexitätsprinzip (Art. 71 Abs. 3 LV) zwi-
schen verfassungsrechtlicher Schutzfunktion
und Aushöhlung durch die Praxis, VBlBW 2006,
122 (126); Henneke, Landesfinanzpolitik und
Verfassungsrecht, 1998, S. 33; Wendt/Elicker
(oben Fn. 23), VerwArch 93 (2002), 187 (199);
aus der Rechtsprechung etwa VerfGH SN, LKV
2001, 223 (225) m. w. N.

33 Siehe auch Mückl (oben Fn. 6), § 3 Rdnr. 84. –
Siehe auch LT BW-Drs. 14/2442, S. 5.

34 Siehe dazu auch Schlussempfehlung und Bericht
des Hauptausschusses, LT NW-Drs. 13/ 5515,
S.22, wo hervorgehoben wird, dass diese An-
passungspflicht deshalb eingeführt worden ist,
„um einen effektiven Schutz der Ge meinden
und Gemeindeverbände sicherzustellen“.

35 Siehe etwa Brems (oben Fn. 12), S. 314 f.
36 LT NW-Drs. 13/5424.
37 Siehe F. Kirchhof, LT NW-Zuschrift 13/3708,

S. 3. – Brems (oben Fn. 12), S. 315, verweist ihrer-
seits auf Rüfner, LT NW-Zuschrift 13/3724, S. 1,
der indes mit seiner Formulierung von der „kom -
munalen Familie“ gerade jene Entwurfsfassung
kommentiert, die nicht Verfassungstext gewor-
den ist.

38 LT NW-Drs. 13/5515, S. 22.
39 Siehe auch Schink (oben Fn. 16), NWVBl. 2005,

S. 85 (88).
40 Formulierung bei Schoch (oben Fn. 10), S. 411

(424).
41 Begriff etwa bei Schoch (oben Fn. 10), S. 414

(418 f.); siehe auch a. a. O., S. 424: „Die staat-
liche Kostenerstattung muß […] finanzkraftun-
abhängig erfolgen und der kommunalindividu -
ellen Schutzrichtung des Konnexitätsprinzips
Rechnung tragen“; übereinstimmend (u.a.)
Henneke/Vorbach, Anwendungsrelevanz des
strikten Konnexitätsprinzips am Beispiel des
AG-BSHG Bbg, LKV 2002, 297 (301).

42 Dies wird aber suggeriert von Brems (oben Fn.
12), S. 315.

43 VerfG BB, LKV 2002, 323 ff.; ebenso für Art. 83
Abs. 3 Satz 2 LV BY: Gallwas (oben Fn. 13), S.
677 (683). – Auch der rheinland-pfälzische Ge-
setzgeber hat sich dieser Auffassung bei der
Einführung des strikten Konnexitätsprinzips in
Art. 49 Abs. 5 LV RP ausdrücklich angeschlos-
sen; siehe LT RP-Drs. 14/3016, S. 3, und dazu
Worms (oben Fn. 4), DÖV 2008, 353 (361).

44 So ausdrücklich Beschlussempfehlung und Be-
richt des Hauptausschusses, LT NW-Drs. 13/
5515, S. 23.

45 Zur korrespondierenden Anspruchsposition der
Gemeinden und Gemeindeverbände siehe hier
nur Gallwas (oben Fn. 13), S. 677 (686): „Art.
83 Abs. 3 LV BY begünstigt die Kommunen und
ist dem Schutz ihrer Finanzhoheit und damit
ihrem Selbstverwaltungsrecht zu dienen be-
stimmt. Damit sind die Voraussetzungen eines
subjektiven Rechts erfüllt“.

46 Zum Transparenzgebot als unabdingbarer Vor-
aussetzung siehe auch Schoch (oben Fn. 24),
VBlBW 2006, 122 (126).
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gabenübertragung bei den Kommunen ver-
ursachten notwendigen Kosten und gege-
benenfalls ihre Beeinflussbarkeit durch die
Kommunen zugrunde liegen. […] Art. 97
Abs. 3 NF LV verlangt vom Gesetzgeber, im
Gesetzgebungsverfahren eine eigene Pro-
gnoseentscheidung zu treffen beziehungs-
weise – bei Rückgriff auf anderweitige Er-
kenntnisse – eine eigenständige Über prüfung
ihrer Übertragbarkeit unter Berücksichti-
gung der örtlichen Verhältnisse vorzuneh-
men und verpflichtet ihn diesbezüglich zu
prozeduraler Sorgfalt. Diese Prognoseun-
terscheidung unterliegt der verfassungs-
rechtlichen Kontrolle, welche ihrerseits von
der Art und gegebenenfalls den Besonder-
heiten der in Betracht zu ziehenden Umstän-
de, den Möglichkeiten und Schwierigkeiten
ihrer Prognostizierung und der Bedeutung
der betroffenen Rechtsgüter abhängt. […]
Erforderlich ist […] eine gründliche gesetz-
geberische Befassung mit den tatsächli chen
Grundlagen der Prognoseentscheidung
unter Ausschöpfung der zugänglichen Er-
kenntnisquellen bei Berücksichtigung der
Verhältnisse vor Ort. Dies setzt voraus, dass
der Gesetzgeber die ihm zugänglichen Er-
kenntnisquellen situationsgerecht ausge-
schöpft und die voraussichtlichen Auswir-
kungen der Regelung so zuverlässig wie
angesichts der Komplexität des jeweils zu
regelnden Sachverhalts nur möglich abge-
schätzt hat. Hierbei muss er realistisch ein-
schätzen, ob und inwieweit die Gemeinden
und Gemeindeverbände rechtlich und wirt-
schaftlich imstande sind, die bei der Wahr-
nehmung der übertragenen Aufgabe entste-
henden Kosten durch eigenverantwortliches

Handeln zu beeinflussen. […] Gestaltungs-
spielräume und Kostensenkungspotenziale
bei den kommunalen Selbstverwaltungsträ -
gern dürfen nicht abstrakt und gleichsam
‚ins Blaue hinein’ vorausgesetzt werden,
son dern müssen im Einklang mit den tat-
sächlichen Gegebenheiten stehen. Beson -
derheiten ist angemessen Rechnung zu
tragen.“47

Erst eine derartige Vorgaben beachtende,
transparente und objektivierbaren Kriterien
folgende Mehrbelastungsanalyse ermög-
licht jene angemessene verfassungsgericht -
liche Kontrolle, die ihrerseits unabdingbar
für die materielle Verfassungsgarantie eines
entsprechenden finanziellen Ausgleichs ist.
Dem entspricht es, dass die Landesverfas-
sungsgerichtsbarkeit in den zurückliegenden
Jahren mehrfach mit Nachdruck Anforde-
rungen an die Erkennbarkeit und Nachprüf-
barkeit der Kostendeckungsberechnung
gestellt hat, um dem Konnexitätsprinzip in
seinem materiellen Gehalt Geltung zu ver-
schaffen.48

(2) Realitätsadäquate Typisierungen
und Pauschalierungen

Nach Art. 78 Abs. 3 Satz 3 LV NW soll der
Aufwendungsersatz pauschaliert geleistet
werden. Mit dieser Formulierung greift der
nordrhein-westfälische Verfassungsgesetz-
geber die weithin konsentierte Auffassung
auf, dass der Mehrbelastungsausgleich kei-
ne „auf den Pfennig genaue“ Abrechnung
verlangt.49 Insoweit begegnet die im Ge-
setzgebungsverfahren geäußerte Einschät-
zung keinen Bedenken, dass eine im Wege
einer Spitzabrechnung ermittelte Mehrbe-
lastung jeder einzelnen von der Aufgaben-
übertragung betroffenen kommunalen Ge-
bietskörperschaft im Blick auf den damit
verbundenen Verwaltungsaufwand nicht
geboten ist.50

Vor diesem Hintergrund sind Pauschalierun -
gen und Typisierungen durchaus sinnvoll,
aber ihrerseits keineswegs unbegrenzt zu-
lässig.51 Der Gesetzgeber mag insoweit auf
generelle Erfahrungswerte und belastbare
statistische Daten zurückgreifen können.
Gleichwohl müssen diese dem Gebot der
Realitätsadäquanz Genüge tun, das heißt
die je betroffenen Lebensbereiche auch in
ihren organisationsstrukturellen und perso-
nellen Prägungen hinreichend abbilden. Pau-
schalierungen und Typisierungen liegen
jedenfalls dann jenseits der verfassungs-
rechtlich durch das Gebot des entsprechen-
den finanziellen Ausgleichs markierten Gren -
ze, wenn „nicht mehr für jede einzelne
betroffene Kommune die realistische und
nicht nur theoretische Möglichkeit besteht,
durch zumutbare eigene Anstrengungen zu
einem vollständigen Mehrbelastungsaus-
gleich zu kommen“.52

III. Die Kommunalisierung
der Versorgungs- und
Umweltverwaltung NW
als erste große Bewäh-
rungsprobe für das
finanzverfassungsrecht -
liche Konnexitätsprinzip

Ein kurzer Blick sei an dieser Stelle auf die
Belastungsausgleichsregelungen im Zuge
der Kommunalisierung der Versorgungs-
und Umweltverwaltung in Nordrhein-West-
falen geworfen. Dass insoweit die Tatbes-
tandsvoraussetzungen zu Art. 78 Abs. 3 LV
NW erfüllt sind, lässt sich nicht bestreiten.
Auch die der Verwaltungsstrukturreform
zu grunde liegende Maxime „Personal folgt
der Aufgabe“ vermag an dieser Feststel-
lung nichts zu ändern. Die „Zuweisung“
von Personal – sei es die Überleitung von
Beamten, die im Übrigen die Folge einer le-
gislativen Kompetenzanmaßung des Landes
ist, sei es die Gestellung der Tarifbeschäftig-
ten – kann Bedeutung für die Rechtsfolgen-
seite des Konnexitätsprinzips haben, ändert
aber nichts daran, dass die Aufgabenüber-
tragung als solche eine wesentliche Belas-
tung für die davon betroffenen kommuna-
len Gebietskörperschaften darstellt.53

Legt man die vorstehend skizzierten verfas-
sungsrechtlichen Maßstäbe des nordrhein-
westfälischen Konnexitätsprinzips einer Ana -
lyse der Belastungsausgleichsregelungen
der Kommunalisierungsgesetze zugrunde,
so erweisen sich diese in doppelter Hinsicht
als defizitär.

1. Mangelnde Transparenz und
Nachvollziehbarkeit der Kosten -
folgeabschätzung

In formeller Hinsicht sind deutliche Mängel
im Prozess der Kostenfolgenabschätzung zu
erkennen, die zu Lasten der verfassungs-
rechtlichen Direktiven der Transparenz und
Realitätsadäquanz gehen. Dies gilt bei-
spielsweise für die Berechnung des Perso-
nalaufwands ebenso wie für die degressive
Ausgestaltung der Landeszuweisungen nach
Maßgabe eines so genannten optimierten
Stellenbedarfs. Belastbare Daten vermag das
Land für die mit der degressiven Staffelung
einhergehende Annahme einer beachtli chen
Rationalisierungs- und Synergiereserve nicht
zu präsentieren.54 In diesem Zusammen-
hang drängt sich im Übrigen die Frage nach-
gerade auf, warum diese Reserven nicht
bereits bislang genutzt worden sind bezie-
hungsweise warum sie nunmehr bei einer
weitgehenden Kommunalisierung der Ver-
sor gungs- und Umweltverwaltung geschöpft
werden sollen. Hier wählt der nordrhein-
westfälische Gesetzgeber ein Vorgehen, das
das Brandenburgische Verfassungsgericht
als verfassungswidrig gerügt hat, nämlich
Kostensenkungspotenziale „abstrakt und

47 So VerfG BB, LKV 2002, 323 (325); vgl. auch
VerfGH SN, LKV 2001, S. 223 (225 ff.), auf den
das VerfG BB mehrfach Bezug nimmt.

48 Grundlegend StGH NI, DVBl. 1995, 1175 (1177);
DVBl. 1998, 185 (186); NdsVBl. 2001, 184 (185);
dem im Wesentlichen folgend VerfG BB, LKV
1998, 195 (196) und LKV 2002, 323 (326);
VerfGH SN, SächsVBl. 2001, 61 (62, 65); LVerfG
ST, DVBl. 1998, 1288 (1289); NVwZ-RR 1999,
S. 393 (395) sowie 464 (465); LKV 2005, 218
(219); VerfGH TH, ThürVBl. 2005, 228 (233).

49 Siehe etwa VerfG BB, LKV 2002, 323 (325 f.);
Gallwas (oben Fn. 13), S. 677 (683).

50 Siehe LT NW-Drs. 13/5515, S. 21.
51 Gallwas (oben Fn. 13), S. 677 (682), hebt zu

Recht hervor, dass es für die grundsätzlich zu-
lässige Pauschalierung des Kostenersatzes „letzt-
lich nur einen sehr begrenzten Spielraum“ gibt.

52 So zu Recht Gallwas (oben Fn. 13), S. 677
(683) unter Bezugnahme auf VerfG BB, DÖV
2002, 522 (523).

53 Dazu Höfling, Konnexitätsprinzip und Verwal-
tungsstrukturreform in NRW, Der Städtetag
2008, 17 ff.

54 Immerhin sinkt für den gesamten Bereich der
Versorgungsverwaltung der Belastungsaus-
gleich von mehr als 32 Millionen Euro in den
Jahren 2008 und 2009 auf lediglich noch etwas
über 24 Millionen Euro im Jahre 2014.
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gleichsam ‚ins Blaue hinein’“ vorauszuset-
zen.55

Unzureichend sind auch die Ermittlungen zu
den Personalkosten pro Vollzeitstelle bezie-
hungsweise zur Sachkostenpauschale. Zwar
ermöglicht § 3 Abs. 3 Nr. 4 KonnexAG NW
es dem Gesetzgeber, den Sachaufwand für
einen Büroarbeitsplatz entweder mit einem
pauschalen Zuschlag in Höhe von zehn
Prozent auf den Personalaufwand oder mit
einer Sachkostenpauschale zu veranschla-
gen. Doch bedeutet die Einräumung dieser
Alternative keineswegs ein freies Entschei-
dungsermessen. Die Kostenfolgenabschät-
zung muss vielmehr von Verfassungs we gen
dem Gebot der Realitätsadäquanz entspre-
chen. Hier lassen nun die Darlegungen zur
Kostenfolgenabschätzung völlig vermissen,
welche Sachkosten nach Vorstellung des
Landes mit der Sachkostenpauschale über-
haupt abzugelten sind und ob diese mit
dem pauschalierten Zuschlag auch ange-
messen aufgefangen werden. Dieser Man-
gel fällt umso stärker ins Gewicht, als ein-
schlägige Berechnungen der Kommunalen
Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmana -
gement (KGSt) vorliegen, wonach eine jähr -
liche Pauschale in Höhe von 15.600 Euro in
Ansatz zu bringen ist.56 Eine Auseinander-
setzung mit diesen belastbaren Daten fehlt.

2. Verstoß gegen das Gebot
eines kommunalindividuellen
Vollkostenausgleichs

Die Belastungsausgleichsregelungen bleiben
darüber hinaus auch in materieller Hinsicht
weit hinter dem verfassungsrechtlich gebo-
tenen kommunalindividuellen Vollkosten-
ausgleich zurück. Auch hier seien nur eini-
ge ausgewählte Problempunkte genannt:

– Auch wenn man Personalüberlassungen
grundsätzlich als ausgleichsrelevante Maß-
nahmen qualifiziert, kann insoweit von
einem „entsprechenden finanziellen Aus -
gleich“ nur dann und insoweit die Rede
sein, als den betroffenen kommunalen

Gebietskörperschaften rechtswirksam
und rechtsbeständig geeignetes Personal
zur Verfügung gestellt wird. Hiervon kann
indes – wie zahlreiche verwaltungsge-
richtliche Entscheidungen der letzten
Monate belegen – kaum die Rede sein.57

– Als eine deutliche und unzulässige Rela-
tivierung des Anspruchs auf kommuna-
lindividuellen Vollkostenersatz erweist sich
auch die Regelung zum so genannten
Nachersatz (siehe für die Versorgungs-
verwaltung Art. 1 § 23 Abs. 7 des Zwei-
ten Behördenstruktur-Straffungsgesetzes).
Sie führt dazu, dass in den erfassten Per-
sonalkonstellationen bereits ab 2008 der

– seinerseits auf durchgreifende Bedenken
stoßende – optimierte Stellenbedarf greift.
Gerade in der besonders arbeits- und ko -
ordinierungsintensiven Anfangsphase der
kommunalen Aufgabenerfüllung bedeutet
die Verweigerung von Nachersatz bezie-
hungsweise dessen Finanzierung eine er -
hebliche Mehrbelastung der betroffenen
Kommunen.

– Auf durchgreifende verfassungsrechtli-
che Bedenken stößt auch die Weigerung
des Gesetzgebers, Verwaltungsgemein-
kosten (siehe § 3 Abs. 3 Nr. 4 Satz 2 Kon -
nexAG NW) zu erstatten. Es liegt nämlich
auf der Hand, dass die mit der Planung,
Steuerung und Kontrolle befassten Stel-
len innerhalb der kommunalen Gebiets-
körperschaften ihren Aufgabenbereich
zwangsläufig inhaltlich und personell
ausweiten und mehr Leitungsverantwor -
tung übernehmen müssen. Hieraus re-
sultiert erheblicher zusätzlicher Aufwand
nicht nur für das Leitungspersonal, son-
dern auch für die Haupt- und Personal-
ämter beziehungsweise die Kämmereien
der neuen Aufgabenträger.

IV. Schlussbemerkungen
Es besteht also – wie bereits diese wenigen
Bei spiele zeigen – erheblicher Nachbesse-
rungsbedarf, den – so ist zu hoffen, der Ver -

fassungsgerichtshof demnächst verbindlich
konkretisieren wird. Die Konnexitätsrege-
lung des Art. 78 Abs. 3 LV NW (i.V. m. dem
Konnex  AG NW) bietet ihm dafür jedenfalls
das verfassungsrechtliche Argumentations-
arsenal. Doch lenken wir am Ende den Blick
auch einmal über das landesinterne Ver-
bunds ystem hinaus auf die Komplexität des
Mehr ebe nen systems von EU, Bund, Län-
dern und Gemeinden. Hier hat zwar die so
genannte Föderalismusreform I mit der Än-
derung der Art. 84 Abs. 1 und 85 Abs. 1 GG
der Möglichkeit eines unmittelbaren Aufga-
ben durchgriffs des Bundes auf die kommu-
nale Ebene einen Riegel vorgeschoben. Doch
bleibt aufmerksam zu be obachten, ob nicht
Mehrbelastungen der kommunalen Gebiets-
körperschaften durch „mittelbare“ Bun -
desingerenzen bewirkt werden (erin nert sei
an die Diskussion zur Kindertagesbetreuung).
Wenn und soweit mit derar tigen Kon stel la -
tionen die normative Direk tionskraft der lan -
desverfassungsrechtlichen Konnexitäts-
grundsätze erschöpft sein sollte, stellt sich
umso nachdrücklicher die Frage nach der Fi-
nanzierungsverantwortung für derartige
Kostenverursachungen. Denn auch insoweit
gilt, wie Paul Kirchhof vor einiger Zeit for-
muliert hat, dass „Aufgabenzuweisung bei
gleichzeitiger Verarmung [...] das Gegenteil
von Autonomie“ ist.58
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55 Siehe dazu VerfG BB, LKV 2002, 323 (325).
56 Siehe dazu KGSt, Bericht 6/2005, S. 13.
57 Näher hierzu Höfling, (Verfassungs-)Rechtsfra-

gen der Kommunalisierung der Versorgungs-
und Umweltverwaltung in Nordrhein-West-
falen, Rechtsgutachten im Auftrag der Arbeitsge -
meinschaft der kommunalen Spitzenverbände
NRW, 2008, passim.

58 Siehe P. Kirchhof, Die Reform der kommunalen
Finanzausstattung, NJW 2002, 1549 (1549).
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An die Vorträge schloss sich eine Diskussion unter der Leitung von Dr. Martin Klein, Hauptgeschäfts-
führer des Landkreistages Nord rhein-Westfalen, an.

Diskussionszusammenfassung
Von Carsten Lund, Wissenschaftlicher Referent
am Freiherr-vom-Stein-Institut      

Kreisdirektor Martin Richter, Kreis Mett-
mann, sprach die bei der Reform von

Umwelt- und Versorgungsverwaltung in
Nordrhein-Westfalen durchgeführten Kon-
nexitätsberechnungen an. Er unterstrich,
dass die zugrunde liegenden Eckdaten nach-
gebessert werden müssten. Klein ergänzte,
rechtliche Schwierigkeiten ergäben sich ins-
besondere dort, wo das Land statt eines fi-
nanziellen Ausgleichs Personal auf die Kom -
munen überleite. Ministerialdirigent Hartmut
Beuß, Abteilungsleiter im Innenministerium

des Landes Nordrhein-Westfalen, verteidig -
te die Berechnungen. Man habe sich für eine
Herabzonung entschieden, um Bürgernähe
zu schaffen, nicht um eine Effizienzrendite
auf Kosten der Kommunen zu erzielen. Er
fragte Höfling, wie dessen Forderung nach
einem Vollkostenausgleich ohne „Spitzab -
rech nung“ nachzukommen sei. Höfling ant -
wortete – unter Hinweis auf die entsprechen-
de Rechtsprechung des brandenburgischen
Verfassungsgerichts (DÖV 2002, 522 [523
f.]) –, dass Art. 78 Abs. 3 Verf. NRW eine
Pauschalierung des Kostenausgleichs vor-
sehe. Diese müsse jedoch der tatsächlich
entstehenden Kostenlast gerecht werden.
Schon die fehlende Beachtung der Darle-
gungen des Landesrechnungshofs in sei-

nem Beratungsbericht (Landtags-Vorlage
14/1028) veranschauliche die Unzuläng-
lichkeit der bisherigen Berechnungen.
Weiter führte Höfling aus, die jetzige Re-
form sei der erste und wahrscheinlich letzte
große Anwendungsfall des Konnexitätsprin -
zips. Daher sei es wichtig, mit der bevorste-
henden Kommunalverfassungsbeschwerde
die Streitfragen durch den nordrhein-west-
fälischen Verfassungsgerichtshof klären zu
lassen; mit einem Urteil könne im Laufe des
Jahres 2009 gerechnet werden. Prof. Dr.
Janbernd Oebbecke, Geschäftsführender
Direktor des Freiherr-vom-Stein-Instituts,
betonte die Bedeutung einvernehmlicher
Lösungen von Land und Kommunen. Er
sehe die Reform der Umwelt- und Versor-
gungsverwaltung nicht als letzten großen
Streitfall. Als Beispiel nannte Oebbecke mög-
liche Umstrukturierungen im Schulbereich.
Beuß wies darauf hin, dass das Konnexitäts -
prinzip seines Erachtens nicht gedacht sei
für so einschneidende Veränderungen wie
im Zuge der aktuellen Reform. Oebbecke
entgegnete, bei Einführung des strikten
Kon nexitätsprinzips sei absehbar gewesen,
dass vergleichbare Veränderungen kommen
würden.
Höfling kritisierte, dass das Verfahren der
§§ 6 ff. KonnexAG NRW bei der Reform der
Versorgungs- und Umweltverwaltung nicht
eingehalten worden sei, worin er einen Ver -
stoß gegen das Gebot kommunalfreund-
lichen Verhaltens sieht. Dr. Marco Kuhn,

Beigeordneter des Landkreistages Nord -
rhein-Westfalen, fragte hingegen, ob das
geforderte aufwendige Prozedere abschre-

ckend gegenüber einer Kommunalisierung
wirken könnte. Oebbecke bejahte das. Mes -
sal entgegnete, das Konnexitätsprinzip habe

das Kostenbewusstsein in den Fachressorts
gesteigert; eine Abschreckungswirkung lie-
ße sich gleichwohl bislang nicht feststellen.

Die vorgesehene Abstimmung zwischen
Land und Kommunen würde schnell erfol-
gen, nämlich zwischen erster und zweiter

Gut besucht: Am Konnexitätsprinzip zeigten sich viele interessiert.

Dr. Martin Klein, Hauptgeschäftsführer des
Landkreistages Nordrhein-Westfalen

Prof. Dr. Janbernd Oebbecke, Geschäfts-
führender Direktor des Freiherr-vom-Stein-
Instituts
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Kabinettsbefassung. Dabei komme es zu kei-
ner Benachteiligung der Kommunen. Vie le
Landtagsabgeordnete stünden auch in kom-
munaler Verantwortung und würden auf die
Wahrung kommunaler Interessen achten.
Zum Anwendungsbereich des Konnexitäts-
prinzips stellte Beuß klar, dass selbstver-
ständlich auch die Übertragung seit jeher
staatlicher Aufgaben ein Anwendungsfall
des Konnexitätsprinzips sei. Messal ergänz-
te, dass es allerdings nur greife, wenn eine
Aufgabenübertragung durch das Land er-
folge. Daran fehle es, wenn Verfassungsrecht
eine örtliche Aufgabenerfüllung gebiete.
Prof. Dr. Dirk Ehlers, Vorstandsmitglied des

Freiherr-vom-Stein-Instituts, betonte die
Bedeutung des Tatbestands des Konnexi-
tätsprinzips, auch wenn gegenwärtig eher
die Rechtsfolgenseite strittig sei. Ob ein
An wendungsfall des Konnexitätsprinzips
vorliege, hänge wegen des Verbots eines
Durchgriffs des Bundes auf die Kommunen
in Art. 84 Abs. 1 Satz 7 und 85 Abs. 1 Satz 2
GG auch von Art. 125a Abs. 1 GG ab. Die-
se Norm könnte unter Einfluss der landes-
verfassungsrechtlichen Konnexitätsprinzi-
pien auszulegen sein. Höfling ergänzte, dass
ebenso ein bundesrechtlicher Einfluss auf
das Landesrecht möglich sei. Er gab zu Be-
denken, ob – mit Belastungsausgleich – Aus-

nahmen vom Verbot des Bundesdurchgriffs
vorzusehen seien.
Abschließend sprach Ehlers das Spannungs-
verhältnis von Konnexität und kommunaler
Selbstverwaltung an. Er brachte dieses auf
die Formeln„Wer bestellt, bezahlt“und „Wer
bezahlt, bestimmt“. Höfling erwiderte, die
Kommunen müssten überlegen, worauf sie
sich einlassen. Messal ergänzte, dass auch
das Land sich dies überlegen müsse, insbe-
sondere könne es eine einmal übertragene
Aufgabe nicht ohne Weiteres zurückholen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  00.20.04
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Die Reformen sind von den Kreisen ja durch-
weg gut bewältigt worden – und dies trotz
mancher Schwierigkeiten, zum Beispiel beim
Personalübergang, beim Belastungsaus-
gleich oder bei der EDV. Wurden da bei der
Planung durch das Land Fehler gemacht, die
in der Zukunft verhindert werden könnten?

Die Landesregierung tut sich mit dem Kon-
nexitätsgrundsatz in den Bereichen Versor-
gungs- und Umweltverwaltung sehr schwer.
Da hätte viel sauberer überlegt werden müs -
sen, wie man sich – bezogen auf Kosten

EILDIENST: Was halten Sie eigentlich von
den Kreisen? Welche Bedeutung haben Krei-
se für Sie?

Körfges: Ich bin sicher, dass Kreise unver-
zichtbar für die kommunale Selbstverwal-
tung sind. Viele Aufgaben im kreisangehö-
rigen Raum müssen gebündelt werden, weil
sie in einigen Bereichen auf Gemeindeebe-
ne überhaupt nicht bewerkstelligt werden
können. Auf der Ebene der Kreise werden sie
gut und verantwortungsvoll durchgeführt.

Die Landesregierung hat einige Reformen
auf den Weg gebracht, die auch und vor
allem die Kreise betroffen haben und wei -
terhin betreffen – etwa die Änderung der
Kommunalverfassung oder die Abschaf-
fung des Widerspruchsverfahrens, aber na-
türlich auch die Kommunalisierungen der
Versorgungs- und der Umweltverwaltung.
Wie positionieren Sie sich heute zu den
Reformen, nachdem Sie zunächst ja erheb-
liche Vorbehalte hatten?

Ich bin weiterhin kritisch bei wesentlichen
Teilen dieser angeblichen Reformen. Das gilt
insbesondere im Bereich Bürokratieabbau:
Ich halte die Abschaffung des Widerspruchs-
verfahrens für einen eklatanten Fehler. Da-
mit sind mehr Probleme geschaffen als ge-
löst worden. Die Möglichkeiten für eine
Verwaltung, kleine Fehler kostengünstig
und kurzfristig innerhalb des Widerspruchs-
verfahrens zu korrigieren, sind weg. Prinzi-
piell bin ich bei der Kommunalisierung von
Aufgaben der Auffassung, dass man auf-
passen muss, das Kind nicht mit dem Bade
auszuschütten.

des Personalübergangs und so weiter – tat-
sächlich einigt. Es darf letztlich nicht der Ein-
druck entstehen, dass es eigentlich gar nicht
um eine optimale Aufgabenerfüllung, son-
dern eher um die Übertragung von Kosten
auf eine andere Ebene geht. Das hat einen
sehr schalen Beigeschmack. Bei der Ände-
rung der Gemeindeordnung bin ich weiter-
hin höchst skeptisch in Bezug auf die wirt-
schaftliche Betätigung von Kommunen. Ich
glaube, wir haben da eine sehr schlechte
Veränderung der gesetzlichen Grundlagen
hinnehmen müssen. Im Bereich des § 107
haben wir jetzt die schärfste Vorschrift aller
Bundesländer. Und es wird sich auf Dauer
herausstellen, dass Kommunen in ihrer Leis-
tungsfähigkeit dadurch ganz erheblich ein-
geschränkt werden. Das wird ja auch in
anderen Bereichen so fortgesetzt: Beim
Sparkassengesetz gibt es eine ganze Reihe
von Parallelen dazu. Insgesamt ist es so, dass
ich bezogen auf die Kommunalfreundlich-
keit der gegenwärtigen Landesregierung
kein gutes Zeugnis ausstellen kann. Es sind
viele Fehler gemacht geworden. Ich gehe
sogar so weit zu behaupten, dass einige Din-
ge ganz bewusst zu Lasten der Kommunen
verschoben worden sind: Die kommunalen
Finanzen sind ohnehin stark angespannt.
Trotzdem wird ihnen bei der Grunderwerb-
steuer, beim Elternbeitragsdefizitausgleich
oder bei der Krankenhausfinanzierung er-
heblich in die Tasche gegriffen – mit der Be-
gründung, dass ein besonderer Konsolidie-
rungsbetrag von unseren Kommunen zu
verlangen sei. Auf diese Weise entschuldet
sich das Land auf Kosten der kommunalen
Familie. Und das kann man insgesamt nicht
hinnehmen.

Hans-Willi Körfges

Das Porträt: Hans-Willi Körfges,
Kommunalpolitischer Sprecher der
SPD-Fraktion in Nordrhein-Westfalen

Hans-Willi Körfges wollte eigentlich niemals Berufspolitiker werden. Das hatte er seinerzeit sogar seiner Ehefrau fest versprochen.
Warum er diesen Weg dann schließlich doch einschlug und was ihn momentan thematisch bewegt, verriet er im Gespräch mit LKT-
Pressereferent Boris Zaffarana.
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Was sind denn aus Ihrer Sicht die nächsten
prioritären Handlungsbedarfe zur Moderni-
sierung der Verwaltungsstrukturen in NRW?

Wir Sozialdemokraten hätten die Reformen
schon ganz anders angefangen: Man muss
zunächst überlegen, welche Aufgaben wo
und wie am besten gemacht werden. Vieles
ist von der Landesregierung sehr unsyste-
matisch und aus reiner Effekthascherei ge-
macht worden. Man kann sicherlich bei jeder
Aufgabe prüfen, ob sie sich nicht prinzipiell
zur Kommunalisierung eignet. Es gibt aller-
dings zwei Bedingungen, die ich als Landes-
und als Kommunalpolitiker dann jedoch er-
füllt haben möchte: Zum einen muss es für
die Bürgerinnen und Bürger qualitativ und
auch kostenmäßig zu einer Verbesserung
kommen. Und zum anderen dürfen die Kom -
munen am Ende nicht diejenigen sein, die
im wahrsten Sinne des Wortes die Zeche
zahlen müssen.

Wie könnte oder besser sollte denn künftig
die Aufgabenverteilung zwischen Kreisen
und kreisangehörigen Gemeinden ausge-
stattet werden? Soll das freie Spiel der
Kräfte gelten im Rahmen des gestuften
Aufgabenmodells? Oder gebieten die neu-
en Entwicklungen beim demographischen
Wandel und beim Zwang zur wirtschaftli -
chen Aufgabenerfüllung neue Überlegun gen?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir durch
die Veränderung der Schwellenwerte zu ei-
ner prinzipiellen Änderung der Aufgaben-
verteilung kommen werden oder kommen
sollten. Die Zuständigkeiten sind überall dort
gut aufgehoben, wo die Bürgerinnen und
Bürger auch den größtmöglichen Nutzen
haben. Also alles, was eine Gemeinde aus
eigener Kraft machen kann, ist dort auch
gut angesiedelt. Aber beispielsweise in sol-
chen Bereichen wie der Jugendhilfe oder
bes ser sogar dem gesamten Sozialbereich,
dem gesamte Schulbereich sind Kreise un-
verzichtbar. Generell sehe ich keinen gro-
ßen Handlungsbedarf, im Augenblick eine
weitere Neujustierung vorzunehmen. Was
die Zukunft bringt, werden wir sehen. Be-
zogen auf die immensen Auswirkungen des
demographischen Wandels bin ich aller-
dings skeptisch, wenn ich sehe, was sich in
den letzten 15 Jahren aufgrund von Vorher-
sagen ergeben hat. Wir werden wohl we-
nig Problemdruck durch den demographi-
schen Wandel bekommen. Ich gehe eher
davon aus, dass es mehr Spielräume und grö  -
ßere Chancen gibt. Dies wiederum spricht
natürlich in vielen Bereichen eher für eine
Bündelung als für eine Verstreuung von
Aufgaben und Zuständigkeiten.

Sollte es aus Sicht Ihrer Fraktion künftig
drei Regionalpräsidien anstelle von fünf Be -

zirksregierungen und zwei Landschaftsver-
bänden geben?

Ich glaube, wir sind gut aufgestellt, wenn
wir staatliche Verwaltung und kommunale
Selbstverwaltung voneinander getrennt
halten. Deshalb kann die SPD den Gedan-
ken eines Zusammenlegens kommunaler
und staatlicher Verwaltung nicht nachvoll-
ziehen. Wir halten das für falsch, mit Re-
gionalpräsidien die Aufgaben von Land-
schaftsverbänden und Bezirksregierungen
zu verknüpfen.

Wie ist Ihr Standpunkt zur Verortung des
Einheitlichen Ansprechpartners nach der
EU-Dienstleistungsrichtlinie?

Er sollte auf jeden Fall im kommunalen Be-
reich verortet werden. Ich bin sehr froh da -
rüber, dass sich die Erkenntnis, dass Kräfte
im Bereich der Kommunen gebündelt wer-
den müssen, durchsetzt. Ich bin durchaus
dafür, zum Beispiel die Kammern mit ein-
zubeziehen. Aber der Ansprechpartner muss
nach meiner Meinung der kommunale Be-
reich sein, weil da alle Zuständigkeiten zu-
sammenlaufen. Und aus Sicht des Bürgers
ist auf dieser Ebene auch wirklich etwas zu
regeln und zu entscheiden. Insbesondere,
wenn es um wirtschaftliche Ansiedlung und
ähnliche Fragen geht, geht es ja immer da-
rum, wer tatsächlich entscheidungskompe-
tent ist. Und da ist die kommunale Ebene
für mich die, auf die es ankommt.

Reden wir einmal über Geld: Das ifo-Insti-
tut hat bekanntlich eine Analyse zum Kom-
munalen Finanzausgleich in Nordrhein-
Westfalen erarbeitet. Wie bewerten Sie
dieses Gutachten?

Man könnte leger formulieren: Im Westen
nichts Neues. Aber im Ernst: Ich glaube
nicht, dass das ifo-Gutachten große Über-
raschungen in sich birgt. Es gibt zwei, drei
Punkte, über die man diskutieren muss. Im
Wesentlichen ist die bisherige Systematik
nach dem Gutachten bestätigt. Wir müs-
sen uns über die Frage unterhalten, wie man
nachhaltig finanz- und strukturschwachen
Kommunen hilft. Die Frage, ob das inner-
halb des kommunalen Finanzausgleichs
pas siert, muss man sicherlich diskutieren.
Das ist nichts, was die Kommunen alleine
untereinander regeln können. Da muss sich
vielmehr auch die staatliche Ebene einbrin-
gen. Darüber hinaus halte ich es für sehr
diskussionswürdig, die demographischen
Entwicklungen auch in den Bereich mit ein-
zubeziehen. Da hat das ifo-Institut ja ein
paar Hinweise geliefert. Damit werden wir
uns in der Fraktion und im Landtag auch
sehr ausführlich beschäftigen. Ich bin der
Meinung, dass Gründlichkeit vor Schnellig-

keit gehen muss. Wir müssen uns über die
Fraktionsgrenzen hinaus und zusammen mit
den kommunalen Spitzenverbänden Gedan-
ken machen, welche Konsequenzen wir ge-
nau aus diesem Gutachten ziehen.

Wie steht Ihre Fraktion zur Notwendigkeit
eines Flächenansatzes, den alle anderen Flä-
chenländer bei der Berechnung des Finanz-
ausgleichs berücksichtigen, auch für NRW?

Das ist ein sehr interessanter Punkt, über
den sicherlich diskutiert werden muss.

Nach den Vorstellungen des Gutachters sol-
len einige Berechnungsgrundlagen modifi-
ziert oder gar völlig verändert werden. Im
Großen und Ganzen stünden die Kommu-
nen aber – wenn man das einmal so salopp
zusammenfassen möchte – finanziell gut
da und es müsse kaum etwas Gravierendes
verändert werden. Das sehen die Kreise et-
was anders. Sie auch?

Die Tatsache, dass keine wesentliche Ände-
rung an der Systematik vorgeschlagen wird,
darf man nicht dazu missbrauchen, sich auf
den Standpunkt zu stellen, es sei alles in
Ordnung. Wir leiden alle an einer sehr un -
terschiedlichen finanziellen Situation. Es gibt
sehr viele Kreise, Städte und Gemeinden,
die aus eigener Kraft ihre strukturellen Pro-
bleme nicht bewältigen können. Das kann
man allgemein beklagen. Nur kommt man
damit nicht weiter. Wir werden uns überle-
gen müssen, da grundsätzlich etwas zu än-
dern. Ob das im Rahmen der Schlüsselzuwei -
sungen möglich ist, wage ich zu bezweifeln.
Das wäre ja nur ein Umverteilen innerhalb
der kommunalen Familie. Man muss eher zu
einem System kommen, in dem die Kommu -
nen, die ernsthaft versuchen, sich zu kon-
solidieren, dafür auch einen entsprechenden
Bonus bekommen und in dem Strukturen
dadurch verbessert werden, dass man die
Kommunen von den immensen Zins- und
Tilgungsbelastungen insbesondere im Be-
reich der Kassenkredite ein wenig befreit.

Um viel Geld geht es auch bei der kommu-
nalen Beteiligung an den finanziellen Lasten
des Landes infolge der Deutschen Einheit.
Das so genannte Lenk-Gutachten kons ta -
tiert, die Kommunen hätten sich zu wenig
finanziell beteiligt. Es steht damit im kras-
sen Widerspruch zum Urteil des Verfas-
sungsgerichtshofs, das eine Rückzahlung
zu viel gezahlter Gelder vorgeschrieben hat.
Das passt nicht wirklich zusammen, oder?

Richtig. Ich halte das Lenk-Gutachten auch
für völlig unbrauchbar, um die vom Verfas-
sungsgerichtshof festgestellte Rechtsposi-
tion der Kommunen, die geklagt hatten, zu
erschüttern. Das Gutachten wird von der
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Landesregierung als taktisches Instrument
benutzt, um mit den Kommunen zu verhan-
deln. Die Kommunen sollten sich aber an
dieser Stelle nicht ins Boxhorn jagen lassen.

Die Hauptkritik am Lenk-Gutachten ist, dass
dort mit hypothetischen Berechnungen
und fiktiven, nicht belastbaren Annahmen
und Szenarien gearbeitet wird. Einem – das
Land und die Kommunen bindenden – Ge-
richtsurteil steht also ein Gutachten mit
exakt den gewünschten Ergebnissen des Auf -
traggebers entgegen. Wie wollen Sie damit
umgehen?

Die Grundannahme im Lenk-Gutachten,
„wir stellen uns jetzt einmal vor, die Deut-
sche Einheit hätte nicht stattgefunden,
gehen dann hin und beziehen in unsere
Berechnungen der Landesbelastung den
Bund-Länder-Finanzausgleich vollständig
mit ein, kommen dann zu einer Überzah-
lung des Landes“, ist völlig unzulässig. Und
neu ist diese Art der Berechnung auch nicht.
Sie ist zwar wissenschaftlich-theoretisch sehr
interessant, aber praktisch nicht brauchbar
für das Land, um sich damit künstlich arm
zu rechnen.

Gerade für Sie als Kommunalpolitischen
Sprecher könnte dieses Gutachten zum Spa-
gat werden. Schlagen da zwei Herzen in
Ihrer Brust? 

Ich bin sicherlich dem Landesinteresse ver-
pflichtet. Nordrhein-Westfalen ist ein Land
mit starken und leistungsfähigen Kommu-
nen, die unser Land prägen. Ich sehe daher
keinen Gegensatz zwischen kommunaler
und Landesverantwortung. Im Gegenteil:
Es kann dem Land nur dann gut gehen,
wenn es auch den Kreisen und Städten in
Nordrhein-Westfalen gut geht. Insofern
bin ich da auch nicht innerlich zerrissen.
Man muss eben auf der Basis einer starken
kommunalen Familie versuchen, das Land
insgesamt nach vorne zu bringen. Es hat
sich bewährt, dass das Land überall da, wo
es kommunale Strukturschwierigkeiten ge-

geben hat, darin eine Aufgabe gesehen hat.
Insofern kann man das als einheitliche Auf-
gabe betrachten, sowohl den kommunalen
Bereich als auch die Landesinteressen zu
ver treten.

Bereuen Sie eigentlich bei der Fülle Ihrer
Aufgaben und all der Unwägbarkeiten im
Alltagsgeschäft manchmal, Berufspolitiker
geworden zu sein?

Es ist eine sehr fordernde Aufgabe. Auf der
anderen Seite sehe ich die Herausforderun-
gen auch als eine spannende und Gewinn
bringende Sache. Ich habe mich bewusst da -
zu entschieden, in die Politik zu gehen. Ich
bereue das nicht. Gerade mit der Aufgabe
im Bereich von Finanzen und Kommunal-
politik habe ich etwas gefunden, was mich
wirklich ausfüllt.

Wie geht denn Ihre Familie mit Ihren – ge-
schätzten – 16-Stunden-Tagen um?

Wir haben familiär eine Reihe von Verein-
barungen getroffen. Ich habe meiner Frau in
der Frühphase unserer Beziehung – ich bin
seit 1979 verheiratet – versprochen, nicht
Berufspolitiker zu werden. Dieses Verspre-
chen habe ich dann gebrochen. Um dann
aber meine Aufgaben in der Familie nicht
ganz zu vernachlässigen, haben wir uns ge -
wisse Freiräume, die für die Familie sind –
wie Urlaube oder auch regelmäßig am Wo-
chenende nichts Politisches zu machen –,
geschaffen. Dabei haben wir uns darauf ge -
einigt, dass wir uns dann als Familie durch
nichts und niemanden stören lassen.

Was machen Sie zum Ausgleich einer har-
ten Arbeitswoche? Bleibt Ihnen überhaupt
Zeit für irgendwelche Hobbys?

Ich laufe regelmäßig. Ich bin mindestens
drei Mal in der Woche morgens früh oder
abends, manchmal auch mittags, unter-
wegs. Ich bin begeisterter Theater-Besu-
cher. Wann immer ich Zeit habe, schaue
ich mir gerne Opern an. Ich koche zu Hause,

gerne und regelmäßig, habe darüber hin-
aus eine große Leidenschaft für Fußball; ich
bin Mönchengladbacher und seit vielen
Jahren Inhaber einer Stehplatz-Dauerkarte.
Wir haben einen Hund, mit dem wir uns
regelmäßig beschäftigen. Unsere Kinder
sind in einem Alter, in dem sie ihre Eltern
zwar noch brauchen, aber eben nicht mehr
so intensiv. Insoweit habe ich schon eine
gan ze Reihe von Punkten, durch die ich dann
durchaus völlig von der Politik abschalte.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  10.11.04
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Zur Person:
Hans-Willi Körfges wurde 1954 in Mön-
chen gladbach geboren. Er ist verheiratet
und hat drei Kinder. Seit 1984 ist er als
selbstständiger Rechtsanwalt tätig. Körf-
ges – der sich selbst als teamfähig, ziel-
strebig und fleißig, aber auch als aufbrau-
send, launisch und zynisch bezeichnet –
ist seit 1970 Mitglied der SPD. Von 1979
bis 1994 war er Mitglied der Bezirksvertre-
tung in Mönchengladbach-Giesenkir-
chen und Fraktionssprecher. Von 1984
und 1989 saß er dem dortigen SPD-Orts-
verein vor. Daran anschließend bis 1995
und wieder seit August 2000 war bezie-
hungsweise ist er Vorsitzender des SPD-
Unterbezirks Mönchengladbach, zwischen
Mai 2000 und Dezember 2001 zudem
Mitglied im Bezirksvorstand Niederrhein
seiner Partei.
Mitglied im SPD-Landesvorstand ist er
seit Ende 2001, Präsidiumsmitglied und
Kommunalrats-Vorsitzender seit März
2004. Von 1994 bis 2000 war Körfges
Mitglied im Rat der Stadt Mönchenglad-
bach und Vorsitzender der SPD-Ratsfrak -
tion. Seit Juni 2000 ist er Landtagsabge-
ordneter. Dort ist er Sprecher im Ausschuss
für Kommunalpolitik und Verwaltungs-
strukturreform sowie Mitglied im Haus-
halts- und Finanzausschuss.
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Bei deutlich steigenden Preisen für den Be-
zug von Strom und der Erzeugung von

Wärme ist ein reges Interesse der Bevölke-
rung vorhanden. Ziel der Veranstaltung ist
es, durch Investitionen im Bereich der er-
neuerbaren Energien langfristig eine positive
Entwicklung beim Klimaschutz einzuleiten.

Gleichzeitig wird Beschäftigung und Aus-
bildung im wachsenden Markt rund um die
Energieumwandlung, Energienutzung und
Energieverteilung gesichert.
Fazit der Energiemesse: Energieeinsparung
realisieren und Energie effizient nutzen, ge -
koppelt mit erneuerbaren Energieträgern,
sind notwendige Forderungen für einen dau -
erhaften Klimaschutz.
Im Anschluss an die Energiemesse fand am
28.04.2008 ein 2. Energieforum in der Lip-
perlandhalle statt. Mit 130 Teilnehmern aus
nicht nur aus Lippe, sondern aus ganz Nord -
rhein-Westfalen und den angrenzenden
Bun desländern war das Energieforum ein

voller Erfolg. Unter der Überschrift „Biomas-
se – die Zukunft!?“ fand ein reger Meinungs-
austausch statt. In der Eröffnungsrede zum
Energieforum griff der Minister für Umwelt,
Landwirtschaft und Verbraucherschutz des
Landes Nordrhein-Westfalen, Eckhard Uh-
lenberg, die aktuelle Diskussion um die Nut-

zung von Biomasse
für die Energieum-
wand lung in Konkur-
renz zur Nahrungs-
mittelversorgung auf.
Er machte hierbei auf
den Unterschied zwi-
schen der Gewinnung
von Biotreibstoffen
aus Getreide, Mais und
Raps und der Bereit-
stellung von Biostrom
als Holz, Holzabfällen
oder organischen Ab -
fällen aufmerksam.
Hans-Bernd Hartmann
von der Landwirt-
schaftskammer NRW
und Helmut Lamp,
Vorsitzender des Bun -
desverband Bioener-
gie e.V., stellten in
ihren Referaten die
Potenziale nachwach-
sender Rohstoffe dar.
Dabei wurden auch
die Aus wirkungen von

Bioenergiepflanzen auf die Landwirtschaft
und Kulturlandschaft diskutiert. Außerdem
stellte Anja Nowack vom Umweltbundes-
amt den Stand der Diskussion um die Novel-
lierung der 1. BImSchV zur Reduktion von
Feinstaubemissionen aus Kleinfeuerungs-
anlagen vor.
Die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von
Kleinanlagen bis zu regionalen Energiever-
sorgungssystemen wurden anhand von Bei -
spielen durch Cornelia Reuther von der
EnergieAgentur NRW aufgezeigt. Ein wich -
tiges Kriterium bei der Wirtschaftlichkeit
von Anlagen ist hierbei die Abwärmenut-
zung, ein Themenschwerpunkt mit dem sich

Hendrik Budach seit langen beschäftigt.
Budach stellte im Rahmen seines Vortrages
das Funktionsprinzip und die Einsatzmög-
lichkeiten von Latentwärmespeichern dar.
Der Weg zum energieautarken Dorf war
Themenschwerpunkt des Vortrages von
Henning Vogelsang vom Ingenieurbüro
Lesemann, der anhand der Beispiele Jühn-
de (Kreis Göttingen) und Amelunxen (Kreis
Höxter) Möglichkeiten und Probleme dar-
stellte. Neben der technischen Lösung sind
hierbei insbesondere die unterschiedlichen
Interessen der einzelnen Dorfbewohner zu
berücksichtigen. Wie sich im Rahmen des
Vortrages und der anschließenden Diskus-
sion zeigte, ist bei der Durchführung sol-
cher Projekte eine externe Begleitung von
Beginn an wichtig.
Über weitere Nutzungsmöglichkeiten von
Biomasse referierten Seyed Taghi Mohseni,
ISO Fassade GmbH, und Dr. Wolfgang Lüke,
Shell International Petroleum. Mohseni stell-
te hierbei eine Dämmplatte auf Basis von
Weizenstroh dar, welche neben guten Wär-
medämmeigenschaften insbesondere die
Rissfestigkeit verbessert. Ein Weg um lang-
fristig den Einsatz von Rohöl zur Erzeu-
gung von Kraftstoffen zu reduzieren ist die
Erzeugung von synthetischen Kraftstoffen.
Da zur Herstellung von synthetischen Kraft-
stoffen grundsätzlich alle Kohlenstoffquel-
len geeignet sind, ist ein langfristiges Ziel
auch der Einsatz von Abfällen.
Auch für 2009 gibt es Überlegungen, dass
der Kreis Lippe seine Aktivitäten im Bereich
des Klimaschutzes durch eine Energiemesse
und ein Energieforum weiter ausbaut. Die
Messe und das Energieforum haben gezeigt,
dass unsere Gesellschaft vor einem tiefgrei-
fenden Wandel in den Bereichen Energie-
umwandlung, Energienutzung und Energie -
bedarf im Produktionsprozess steht. Nach
der industriellen Revolution steht unsere Ge -
sellschaft am Beginn einer energetischen
Revolution. Dem Klimaschutz kann es nur
gut tun.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  61.60.01

Ende April 2008 fand eine Energiemesse – Erneuerbare Energien – und das 2. Energieforum in der Lipperlandhalle ein reges Interesse.
Auf der Energiemesse haben lokale und regionale Anbieter aus Handel, Handwerk, Gewerbe, Kreditwirtschaft und Stadtwerke ihr
Leistungsspektrum rund um erneuerbare Energien und damit den Klimaschutz dargestellt. Eingebunden sind auch die lippischen Berufs-
schulen, die Fachhochschule, der Landesbetrieb Wald und Holz und die Schornsteinfeger.

Im Fokus: Zukunftsweisend –
Energiemesse und Energieforum
im Kreis Lippe
Von Helmut Diekmann und Olrik Meyer,
Kreis Lippe 

Die Teilnehmer des Energieforums waren sehr interessiert an dem
wichtigen Thema. Vorne links im Bild: Lippes Landrat Friedel Heu-
winkel (lks.), neben ihm NRW-Umweltminister Eckhard Uhlenberg
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Medien-Spektrum:
Aktuelle Pressemitteilungen

Künftige Bundesbeteiligung
an Hartz IV: NRW-Kommunen
sollen dauerhaft
benachteiligt werden

Presseerklärung vom 27. Juni 2008

Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen (LKT
NRW) warnt Bund und Land vor den Fol-
gen einer Gesetzesänderung zur künftigen
Bundesbeteiligung an den kommunalen
Kosten für Hartz IV. „Mit einem Griff in die
Trickkiste will sich der Bund künftig auf Kos-
ten der Kreise und Städte bereichern und so
aus der Verantwortung stehlen“, kritisierte
Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Klein heute
in Düsseldorf. Der Deutsche Bundestag will
den Gesetzentwurf heute abschließend be-
raten; im Bundesrat ist eine Beratung und Be-
schlussfassung am 4. Juli 2008 vorgesehen.
Der Bund beteiligt sich an den kommunalen
Kosten für Unterkunft und Heizung mit ei-
nem Anteil von 28,6 Prozent für NRW. Die
Höhe dieser Erstattung wird jährlich ange-
passt, aber nicht an die Entwicklung der tat-
sächlichen Gesamtausgaben der Kommu-
nen, sondern orientiert an der Entwicklung
der Zahl der so genannten Bedarfsgemein-
schaften, also der Hartz-IV-Haushalte. Bund
und Länder haben jetzt verabredet, diese –

zeitlich bis 2010 befristete – verfehlte An-
passungsmethode in einem Schnellverfah-
ren dauerhaft gesetzlich festzuschreiben.
„Damit lässt der Bund die Kommunen be-
wusst mit den immensen Kostensteigerun-
gen durch die explodierenden Energie- und
Mietnebenkosten alleine“, kritisiert Klein.
„Denn die Zahl der Bedarfsgemeinschaften
sinkt stetig, während die Mieten und Heiz-
kosten steigen“, rechnet er vor. Allein im
letzten Jahr sind die Wohnkosten im Bun -
desschnitt von 299 auf 320 Euro pro Be-
darfsgemeinschaft angestiegen. Dieser
Trend wird sich nach einhelliger Meinung
fortsetzen. „Durch die Zusammenlegung
von Sozial- und Arbeitslosenhilfe sollten die
Kommunen ursprünglich entlastet werden.
Das Gegenteil jedoch ist immer mehr der
Fall: Wir zahlen drauf.“
Für das laufende Jahr führt die Berechnungs-
weise zu einem finanziellen Verlust der Kom-
munen in NRW von rund 88 Millionen Euro.
„Geld, das dann vor Ort beispielsweise für den
Ausbau von Krippenplätzen fehlt", machte
Klein deutlich. Für das kommende Jahr ist mit
einem weiteren Rückgang der Bundesbeteili-
gung in gleicher Höhe zu rechnen.
Daneben rügt der Landkreistag eine massi-
ve Benachteiligung der NRW-Kommunen,

die durch den Wegfall der Befristung auf
Dauer „in Stein gemeißelt“ würde: In 2006
hatte man berechnet, dass angeblich Rhein-
land-Pfalz und Baden-Württemberg bei der
Hartz-IV-Reform größere Verluste gemacht
hätten als die anderen Bundesländer. Sie er-
hielten daher höhere Beteiligungsquoten
(38,6 und 32,8). „Das muss dringend über-
prüft werden“, fordert Klein. Denn in NRW
sei aufgrund der schwierigen Arbeitsmarkt-
lage die Entwicklung seit 2006 schlechter als
im Bundesdurchschnitt. Klein: „Bei uns sin-
ken die Hartz-IV-Ausgaben langsamer als
im Bundesdurchschnitt. Die Quote für die
Bundesbeteiligung wird aber genauso stark
abgesenkt wie in den anderen Ländern. Das
verschärft die Benachteiligung der NRW-
Kommunen. NRW braucht deshalb späte-
stens jetzt auch eine höhere ‚Sonderquo-
te’.“ Die Beteiligungsquoten müssten daher
regelmäßig überprüft werden, was durch die
im Handstreich geplante Entfristung jetzt
verhindert werde. „Spätestens der Bundesrat
muss die Streichung der Befristung stop-
pen!“, fordert daher Dr. Martin Klein. Vom
Land Nordrhein-Westfalen erwarte er, dass
es sich in der Länderkammer entsprechend
für die Kommunen in NRW einsetzt.

Hartz-IV-Neuorganisation:
Einheitliche Betreuung
der Langzeitarbeitslosen
sicherstellen

Presseerklärung vom 15. Juli 2008

Der Landkreistag Nordrhein-Westfalen (LKT
NRW) begrüßt den gestrigen Beschluss der
Arbeits- und Sozialminister der Länder zur
Neuorganisation von Hartz IV. Hauptge-
schäftsführer Dr. Martin Klein betonte: „Die
nun anvisierte Verfassungsänderung, mit der
das ARGE-Modell auf rechtlich sichere Füße
gestellt werden soll, bedeutet für die Kreise
Planungssicherheit. Viele ARGE-Mitarbeiter
waren nach dem Urteil des Bundesverfas-
sungsgerichts verunsichert, weil sie nicht wus-

sten, wie es nach 2010 weitergehen würde.“
Jetzt sei das von Bundesarbeitsminister
Olaf Scholz in die Diskussion gebrachte
Modell der „kooperativen Jobcenter“ – mit
unterschiedlichen Ansprechpartnern für
die Betroffenen nach Vorbild des alten,
nicht effektiven Sozialhilferechts aus der
Vor-Hartz-Ära – endlich vom Tisch.
„Wichtig ist uns zudem, dass die Minister
bei ihrer Sonderkonferenz auch dem bishe-
rigen Optionsmodell eine Bestandsgarantie
gegeben haben. Die acht Kreise und zwei
kreisfreien Städte in NRW, die ihre Lang-
zeitarbeitslosen äußerst erfolgreich in Eigen-
regie, ohne die Bundesagentur für Arbeit,
betreuen und vermitteln, können also eben -
falls langfristig planen“, erklärte der Ver-
bandschef.

Der Beschluss ermögliche zudem, dass das
Optionsmodell zumindest auf Sicht auch
für diejenigen Kommunen realisierbar ist,
die dies wünschten. Von einer solchen
kommunalen Wahlfreiheit würden fast
alle Kreise in NRW Gebrauch machen, die
zurzeit in ARGEn organisiert sind.
„Die jetzt im Detail auszuarbeitende neue
ARGE-Konstruktion muss die Betreuung
der betroffenen Menschen aus einer Hand
sicherstellen“, unterstrich Klein. „Vor allem
sollten die Nachteile der zentralistischen
Steuerung der ARGEn durch die Bundes-
agentur für Arbeit beseitigt werden, die
bisher vielfach ein effektives individuelles
Fallmanagement mit den dazu erforder-
lichen dezentralen Gestaltungsspielräumen
beeinträchtigt hat.“

Kreise unterstreichen Willen
zur alleinigen Betreuung von
Langzeitarbeitslosen

Presseerklärung vom 28. Juli 2008

Die Kreise in NRW haben heute noch ein-
mal kommunale Wahlfreiheit bei der Or-
ganisation von Hartz IV gefordert. Ihr Auf-

ruf richtet sich dabei insbesondere an die
Adresse von Olaf Scholz: Der Bundesar-
beitsminister hatte aktuell wieder geäußert,
im Zuge der anstehenden Neuorganisation
in diesem Bereich lediglich den bundesweit
69 Optionskommunen eine Bestandsgaran -
tie gewähren zu wollen, allerdings keiner
weiteren Kommune zu erlauben, Arbeitslo-

sengeld-II-Empfänger in Eigenregie ohne
Bundesagentur für Arbeit (BA) zu vermitteln.
Dr. Martin Klein, Hauptgeschäftsführer des
Landkreistags Nordrhein-Westfalen (LKT
NRW), bekräftigte: „Der jüngste Beschluss
der Arbeits- und Sozialministerkonferenz
enthält ganz bewusst keine Obergrenzen
für Optionskommunen. Neben der nun an-
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stehenden Verfassungsänderung, die die
Mischverwaltung der heutigen Arbeitsge-
meinschaften aus Kommunen und BA, also
den ARGEn, auf rechtlich sichere Füße stel-
len soll, hatten die Länderminister nicht
ohne Grund das bewährte rein kommunale
Alternativmodell der Option unterstützt.“
Es sei nur folgerichtig, wenn deshalb auch
über eine Ausweitung diskutiert werde.
Jede Kommune, die in Zukunft selbstver-

antwortlich die Option wählen möchte,
solle dies auch tun dürfen. „In Nordrhein-
Westfalen sind das nahezu sämtliche Krei-
se“, erläuterte der Verbandschef.
Die Erfahrungen, die die momentan zehn
Optionskommunen in NRW seit Inkrafttre-
ten von Hartz IV sammeln konnten, und
vor allem ihre Erfolge sprächen für sich: An-
ders als bei der Kooperation mit einer zen-
tralistisch organisierten Bundesbehörde wie

der BA seien ganzheitliche, schnelle, effek-
tive und kompetente Hilfen für die Betrof-
fenen aus einer Hand möglich. Klein: „Die
Praktiker vor Ort pflegen einen intensiven
Erfahrungsaustausch und arbeiten ständig
an der weiteren Optimierung der Angebo-
te für Langzeitarbeitslose. Es werden flexi-
ble, bedarfsorientierte Maßnahmen ent-
wickelt, die unmittelbar am individuellen
Hilfebedarf des Einzelnen ansetzen.“

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  00.10.03.2

Allgemeine
Verwaltungsaufgaben

Aktualisierte „Kommunal -
profile“ für Städte,
Gemeinden und Kreise
Das Landesamt für Datenverarbeitung und
Statistik hat eine häufig genutzte Informati -
onsquelle im Internet aktualisiert: Die „Kom-
munalprofile“ für alle Städte, Gemeinden
und Kreise des Landes Nordrhein-Westfa-
len stehen jetzt mit zeitnahen Ergebnissen
zum kostenlosen Download unter http://
lds.nrw.de/kommunalprofil/index.html  be-
reit. Die Dokumente enthalten aktuelle
Sta tistik-Informationen zu den Themen
Gebiet, Bevölkerung, Bildung, Soziales, Be-
schäftigung und Wahlen; eine Erweiterung
des Angebotes um zusätzliche Themenbe-
reiche ist geplant. Neben einer kompakten
Kurzfassung, die wichtige Daten auf zwei
Seiten zusammenfasst, steht den Interes-
senten auch eine umfangreichere Langfas-
sung zur Verfügung, die Entwicklungen im
Zeitverlauf darstellt sowie Vergleiche mit
Kommunen ähnlicher Struktur und mit dem
Kreis, dem Regierungsbezirk und dem Land
erlaubt. Einen Zugriff auf weitere Statistik-
Resultate für einzelne Städte, Gemeinden
und Kreise NRWs bietet die Landesdaten-
bank NRW (http://www.landesdatenbank.
nrw.de). Die dort angebotenen Daten kön-
nen nicht nur auf dem Bildschirm betrachtet
oder ausgedruckt, sondern auch problem-
los weiterverarbeitet werden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  12.10.00

Strukturen und Aufgaben
des Innenministeriums
des Landes Nordrhein-West-
falen vorgestellt
Unter dem Titel „Innere Verwaltung und In -
nenministerium“ hat das nordrhein-west-
fälische Innenministerium eine neue Bro-

schüre vorgelegt, mit der Einblicke in die
Strukturen und Aufgaben des Ministeriums
gegeben werden. Überblicksartig wird das
gesamte Tätigkeitsspektrum von der Inne-
ren Sicherheit über die Verwaltungsorga-
nisation und Modernisierung bis hin zum
E-Government vorgestellt. Zusätzliche und
aktuelle Information können über die Web-
Links in der Broschüre sowie das Internet-
angebot www.im.nrw.de abgerufen werden.
Bestellt werden kann die Broschüre unter
broschueren@im.nrw.de.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  10.11.05

Europa

Vergabe des Preises
der Europäischen Union
für das Kulturerbe 2009

Jährlich wird für herausragende Leistungen
zur Erhaltung des Kulturerbes der Preis der
Europäischen Union für das Kulturerbe ver-
geben. Die Stifter beabsichtigen damit, hohe
Qualitätsnormen durchzusetzen und den
grenzüberschreitenden Austausch zu för-
dern. Bewerbungen können in vier Kateg-
orien eingereicht werden:

1. Erhaltung von Bauten, Kulturlandschaf-
ten, Kunstwerken, archäologischen Stät-
ten

2. Studien und wissenschaftliche Arbeiten
3. Herausragende Leistungen von Einzel-

personen, Gruppen und Organisationen
4. Ausbildung, Unterricht, Training und

Bewusstseinsbildung

Insgesamt werden sechs Geldpreise in Hö -
he von jeweils 10.000 Euro vergeben. Wei-
tere Projekte werden mit Medaillen ausge-
zeichnet. Bewerben können sich kleine und
große Initiativen, die lokal, national oder
international ausgerichtet sein können. Ab -
gabetermin ist der 1.Oktober 2008. Weite-
re Einzelheiten insbesondere zur Form der

Einreichung sind unter der Adresse www.
europanostra.org verfügbar.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  41.10.01

Finanzen

GVV-Kommunal zieht
positive Bilanz für 2007 

Eine positive Bilanz konnte die GVV-Kom-
munalversicherung für das Geschäftsjahr
2007 ziehen. Den Mitgliedern wurden auf
der diesjährigen ordentlichen Mitgliederver-
sammlung am 19. Juni im Kölner Gürzenich
eine Beitragsrückerstattung von 2,8 Millio-
nen Euro und ein Bilanzgewinn von 10,7
Millionen Euro präsentiert.
Vorstandsvorsitzender Wolfgang Schwade
blickte zu Beginn der Versammlung auf die
besonderen Herausforderungen des abge-
schlossenen Geschäftsjahres zurück. Zahl-
reiche Veränderungen bestimmten in 2007
die Tätigkeitsschwerpunkte des Unterneh-
mens. So wurden zum Beispiel Erweiterun-
gen des Versicherungsschutzes in der Allge -
meinen Haftpflichtversicherung aufgrund
von gesetzlichen Neuregelungen und Än-
derungen der Rechtsprechung vorgenom-
men. Während der Wettbewerb in diesen
Fällen zusätzlichen Beitrag verlangte, erfolg -
te der Einschluss bei GVV-Kommunal ohne
eine Anhebung des Beitrags.
Ein weiterer Schwerpunkt im Jahre 2007 war
die Umsetzung des Versicherungsvertrags-
gesetzes. Durch zahlreiche Neuregelungen
im Gesetz ergaben sich viele Verbesserun-
gen für die Versicherungsnehmer, die der
Versicherungswirtschaft organisatorische
und aufwändige Veränderungen abverlang-
te und allein für die GVV-Kommunalversi-
cherung Kosten in Höhe von rund 400.000
Euro verursachte.
Für die Tochtergesellschaft GVV-Privat konn -
te Wolfgang Schwade den Mitgliedern mit-
teilen, dass ab sofort auch die Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehr bei dem Unter-
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nehmen versicherbar sind. Damit wird also
auch der Personenkreis, der sich für die Er-
füllung einer kommunalen Pflichtaufgabe in
besonderem Maße einsetzt, zukünftig das
umfassende Versicherungsangebot der GVV-
Privatversicherung in Anspruch nehmen
können.
In seinem Bericht über das Geschäftsjahr
2007 konnte Finanzvorstand Horst F. Rich-
artz positive Ergebnisse präsentieren. Trotz
unvermindert anhaltenden Verdrängungs-
wettbewerbs konnte bei GVV-Kommunal
das Beitragsaufkommen mit 142,2 Millio-
nen Euro knapp auf dem Vorjahresniveau
ge halten werden, der Vorjahreswert wurde
nur um 0,1 Prozent unterschritten. Die Ver -
waltungskosten konnten mit einer Quote
von 4,3 sogar unter das Vorjahresniveau von
4,7 Prozent abgesenkt werden. 
Sorge bereitete im Geschäftsjahr 2007 wei-
ter die Schadenentwicklung. Der gesamte
Schadenaufwand lag um 4,6 Prozent über
dem Vorjahreswert. Ursache waren einer-
seits eine unvermindert hohe Schadenbe-
lastung in der Allgemeinen Haftpflichtver-
sicherung und andererseits der Sturm Kyrill,
der im Januar 2007 über Westeuropa ge-
zogen war und den Sach- und Autoversi-
cherern eine Vielzahl von Schäden an Ge-
bäuden und Fahrzeugen beschert hatte.
Dennoch war es für die GVV-Kommunal auch
im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder mög -
lich, den Mitgliedern eine Beitragsrücker-
stattung von insgesamt 2,8 Millionen Euro
zur Verfügung zu stellen. Der Bilanzgewinn
von 10,7 Millionen Euro wird mit Beschluss
der Mitgliederversammlung zur weiteren
Stärkung des Eigenkapitals dem Reserve-
fonds zugeführt.
Starker Wettbewerbsdruck und die Aus-
wirkung des Sturms Kyrill bestimmten auch
die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2007 der
Tochtergesellschaft GVV-Privat. Trotz eines
schwierigen Umfeldes gelang es ihr, den Be -
stand um 2,2 Prozent auszubauen. Unter
Berücksichtigung des positiven Verlaufs des
nichtversicherungstechnischen Geschäftes
konnte aufgrund der negativen Entwicklung
im Schadenbereich nur ein Bilanzgewinn von
122.000 Euro ausgewiesen werden. Eine
Dividendenzahlung an GVV-Kommunal war
damit nicht möglich.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  00.13.35

Soziales

Kreis Coesfeld legt Bilanz
zur Betreuung der Lang -
zeitarbeitslosen vor

Im gesamten Jahr 2007 und im ersten
Halbjahr 2008 weist der Kreis Coesfeld die

niedrigste Arbeitslosenquote für ganz Nord -
rhein-Westfalen aus – das ist, so der Kreis
in seiner aktuell vorgelegten „Bilanz nach 3
Jahren“, unter anderem ein Erfolg der Zu-
lassung des Kreises als kommunaler Träger
für die Gewährung von Leistungen und die
Vermittlung in Arbeit nach dem SGB II. Mit
der Bilanz über die letzten drei Jahre der
Umsetzung des SGB II im Kreis Coesfeld
wird über die Arbeit der Zentren für Arbeit
in den elf kreisangehörigen Städten und Ge -
meinden sowie in der Kreisverwaltung in-
formieren. Die ansprechend gestaltete Bro-
schüre bietet einen umfassenden Überblick
über Ausgangssituation, Inhalte und kon-
krete Umsetzung von Hartz IV vor Ort. Mit
vielen Fotos und Grafiken werden die In-
for mationen anschaulich hinterlegt. In sei-
nem Fazit kommt der Kreis zu dem Schluss,
dass es sich gelohnt hat, die Option zu wäh -
len, denn

– das Ziel der Reform, Leistungen aus einer
Hand zu erbringen, wurde erreicht,

– die größtmögliche Bürgernähe konnte
durch die Einbeziehung der kreisange-
hörigen Städte und Gemeinden gewahrt
werden,

– gewährte Strukturen und vorhandenes
Fachwissen wurden genutzt und

– die Möglichkeit der Steuerung und der
Eigenverantwortung liegt beim Kreis
Coesfeld.

Der Bericht kann bezogen werden über den
Kreis Coesfeld, Zentrum für Arbeit in Zu-
sammenarbeit mit der Abteilung Kommu-
nikation und EDV, 48653 Coesfeld.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  50.22.06

Initiative „Leben im
Alter neu denken –
Kreis Borken bewegt
Mehr älteren Menschen ein möglichst lan-
ges selbstständiges Leben im Alter zu er-
möglichen – so lautet das Ziel der Initiative
„Leben im Alter neu denken – Kreis Borken
bewegt“. Die Bevölkerung im Kreis Borken
altert immer schneller. Und damit wachsen
bei denen, die altern oder die mit älter wer-
denden Menschen zu tun haben, die Fra-
gen, wie ältere Menschen ihren Lebensabend
sicher, selbstständig und zufrieden gestal-
ten können. Darauf wollte der Kreis Borken
nachhaltige Antworten finden und konkret
etwas für die Menschen im Kreis tun. Im
Frühjahr 2004 initiierte der Kreis das Pro-
jekt „Leben im Alter neu denken – Kreis
Borken bewegt“, um wirkungsvolle Lösun-
gen für die steigende Zahl älterer Men-
schen und die steigenden Sozialhilfeausga-
ben der stationären Pflege auf den Weg zu

bringen. Das Projekt setzt auf Veränderung
und die gemeinsame Kraft aller handeln-
den Akteurinnen und Akteure, Bewegung
in die Altenhilfestrukturen und -angebote
zu bringen. An Stelle differenzierter Analy-
sen und umfassender Gutachten wurde ein
aktionsorientierter Ansatz verfolgt. Ge-
meinsam mit sozialen Organisationen,
Wohlfahrtsverbänden, privaten Anbietern,
Vereinen, Kassen, Ärzten, Krankenhäusern,
freien Initiativen, Unternehmen, Politik,
Städten und Gemeinden hat der Kreis Bor-
ken damit neue Wege betreten. Diesen be-
teiligungsorientierten, aufwändigen und
offenen Veränderungsprozess anzugehen,
erforderte viel Mut, großes Engagement
aller Mitwirkenden und auch Vertrauten in
die verschiedenen Beteiligten. Heute sind
die Ziele des Pro jektes erreicht: Sofort-Ren-
dite, mehr selbstständige und zufriedene
Ältere und ein enges ambulantes Unter-
stützungsnetz.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  50.39.00

Aktives Altern
von älteren Menschen
mit Zuwanderungs -
geschichte in Europa
Das nordrhein-westfälische Ministerium für
Generationen, Familie, Frauen und Integra -
tion hat zusammen mit der Europäischen
Kommission das Projekt „Active Ageing of
Migrant Elders across Europe“ (AAMEE)
initiiert. Ziel ist, die Potenziale älterer Men-
schen mit Zuwanderungsgeschichte zu nut -
zen sowie ihre soziale, kulturelle und wirt-
schaftliche Integration zu fördern. Partner
des Projektes ist neben Städtetag NRW,
Städt e- und Gemeindebund NRW, der Lan -
desarbeitsgemeinschaft der Freien Wohl-
fahrtspflege NRW, der Deutschen Welle,
dem Volunteer Centre (CEV) und dem Ver-
band der Wohnungswirtschaft Rheinland-
Westfalen auch der Landkreistag Nordrhein-
Westfalen. Der Fokus von AAMEE liegt auf
dem ehrenamtlichen Engagement sowie
der Entwicklung von neuen kultursensiblen
Produkten und Dienstleistungen, zum Bei-
spiel in den Bereichen Wohnen, Pflege,
Bildung, Freizeit, Kultur und Marketing.
AAMEE ist ein Mix von wissenschaftlichen
und praktischen Aktivitäten.
Die Bewältigung des demografischen Wan -
dels stellt eine große Herausforderung für
die Europäische Union dar und ist ein zen-
traler Faktor für die wirtschaftliche und so-
ziale Entwicklung. Innerhalb der nächsten
beiden Jahrzehnte wird der Anteil der jün-
geren Menschen an der Gesamtbevölkerung
signifikant kleiner, der Anteil älterer Men-
schen zwischen 65 und 79 Jahren hingegen
steigt. Das Projekt AAMEE zielt darauf ab
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– die Lebensleistungen von älteren Men-
schen mit Zuwanderungsgeschichte an-
zuerkennen,

– die Chancen und Potenziale zu verdeut-
lichen, die ältere Menschen mit Zuwan-
derungsgeschichte haben sowie

– die soziale, kulturelle und wirtschaftliche
Integration von älteren Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte zu fördern.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem eh -
renamtlichen Engagement sowie der Ent-
wicklung von neuen kultursensiblen Pro -
dukten und Dienstleistungen.

Im Rahmen von AAMEE werden zwei Good-
Practice-Wettbewerbe durchgeführt. Der er-
ste richtet sich an Organisation und Vereine
aus dem gemeinnützigen Sektor (Volunta-
ry Sector), der zweite an Nicht-Regierungs-
organisationen und Kommunalbehörden
(NGOs und Local Authorities). Die Preis-
verleihung erfolgt bei der Ersten Europä -
ischen Konferenz „Ältere Menschen mit
Zuwanderungsgeschichte in Europa – von
Herausforderungen zu Möglichkeiten“, die
vom 30. September bis zum 2. Oktober
2008 im World Conference Center Bonn
(WCCB: http://www.worldccbonn.com),
dem ehemaligen Gebäude des Deutschen
Bundestages, stattfinden wird. Die sechs Ge -
winner aus dem gemeinnützigen Bereich des
Wettbewerbs fungieren als Gastgeber im
Rahmen eines internationalen Austausch-
programms. Ein weiteres Ziel des Projektes
ist der Aufbau eines Europäischen Netzwer -
kes zum Thema Altern in der Migration. Zu
seinen Aufgaben gehören unter anderem
die Verabschiedung und Implementierung
einer Forschungsagenda. Die Erarbeitung
und Verabschiedung eines Memorandums
„Ältere Menschen mit Zuwanderungsge-
schichte in Europa – von Herausforderun-
gen zu Chancen“ bildet den Abschluss des
Projektes. Das Projekt „Active Ageing of
Migrant Elders across Europe“ wird geför-
dert vom Ministerium für Generationen,
Familie, Frauen und Integration des Landes
Nordrhein-Westfalen, Deutschland und der
Europäischen Union im Rahmen der Richt-
linie VP/2007/009 ENEA. Weitere Informa -
tionen sind abzurufen unter www.aamee.de.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  50.39.00 

Frauen im Fokus:
Fachkonzept des EN-Kreises
zur Integration von Frauen
in den Arbeitsmarkt
Mit einem „Fachkonzept zur Integration von
Frauen in den Arbeitsmarkt 2008“ legt der
Ennepe-Ruhr-Kreis einen Fokus auf die Ar-
beitsmarktsituation von Frauen in der Re-
gion. Als eine der zehn Optionskommunen

in NRW setzt der Kreis die Grundsicherung
für Arbeitsuchende nach dem SGB II in al-
lei niger kommunaler Trägerschaft um. Der
Realisierung des Grundsatzes des „Gender
Mainstreaming“ und der Beachtung der
unterschiedlichen Lebenssituationen und
Interessen von Frauen und Männern bei al-
len Aktivitäten der JobAgentur EN fühlt sich
der Kreis besonders verpflichtet.
Das Konzept umfasst einen Aufriss der
struk turellen Rahmenbedingungen und der
Arbeitsmarktdaten für die Zielgruppe der
Frauen, eine Analyse ihrer spezifischen Be-
darfslagen und Vermittlungshemmnisse so -
wie die daraus folgenden Konsequenzen für
die Arbeit der JobAgentur EN. Schließlich
werden Instrumente zur Umsetzung der be-
ruflichen Chancengleichheit für Frauen be-
leuchtet und die Arbeitsmarktinstrumente
der JobAgentur dargestellt. Mit dem vorge -
legten Konzept werden Handlungsnotwen -
digkeiten skizziert, die als Programm für
die künftige Arbeit der JobAgentur mit der
Zielgruppe Frauen dienen. Darüber hinaus,
so das Fazit des Konzepts, sind eine gender-
sensible Beratung einerseits und eine ge-
schlechtergerechte Angebotssteuerung und
Ausgestaltung von Rahmenbedingungen
und Strukturen andererseits unverzichtbare
Elemente im Rahmen des Qualitätsmana -
gements der JobAgentur EN. Das Konzept
kann bezogen werden über die Koordinie-
rungsstelle der JobAgentur EN unter Telefon
02336/4448-101 oder per E-Mail: info@
jobagentur-en.de.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  50.22.06 

Jugend

Durchschnittliche
Kinderzahl in NRW je Frau
auf 1,39 gestiegen

Die durchschnittliche Kinderzahl je Frau (zu-
s ammengefasste Geburtenziffer) ist im Jahr
2007 in Nordrhein-Westfalen wieder auf
1,39 angestiegen. Wie das Landesamt für
Datenverarbeitung und Statistik mitteilt,
war die Geburtenziffer in den Vorjahren
(2006: 1,36; 2005: 1,37; 2004: 1,39) wei-
ter zurückgegangen. Dieser Anstieg sollte
auch im Kontext mit den neuen Regelun-
gen des Gesetzes zum Elterngeld und zur
Elternzeit zum 1. Januar 2007 gesehen wer-
den. So könnte der Rückgang der durch-
schnittlichen Kinderzahl pro Frau im Jahre
2006 damit zusammen hängen, dass Paare
aufgrund der Gesetzeseinführung die Ge-
burt eines Kindes bewusst in das Jahr 2007
verschoben haben, was schließlich auch zum
Anstieg im Jahr 2007 beigetragen hätte.
Regional betrachtet sind hohe Unterschiede

hinsichtlich der Kinderzahl je Frau zu kon-
statieren: 2007 war die Geburtenziffer in der
Stadt Bochum mit 1,15 Kindern je Frau am
niedrigsten, gefolgt von den Städten Müns -
ter (1,16) und Aachen (1,22). Die höchste
durchschnittliche Kinderzahl je Frau er-
reichte der Kreis Lippe mit 1,61; auf den
Plätzen zwei und drei folgten der Kreis Bor-
ken (1,59) und die Stadt Remscheid (1,56).
Die zusammengefasste Geburtenziffer ist ein
rechnerischer Wert, der die durchschnittli-
che Zahl der Kinder beziffert, die eine Frau
im Laufe ihres Lebens zur Welt bringen
würde, wenn ihr Geburtenverhalten dem
aller Frauen im Alter von 15 bis 44 Jahren
des betrachteten Zeitraumes entspräche.
Die tatsächliche Zahl der Geburten hängt
jedoch nicht ausschließlich von dieser Ge-
burtenziffer ab, sondern wird auch maßgeb-
lich durch den Umfang der Elterngeneration
bestimmt: In NRW ist die Zahl der Frauen
im Alter, in dem Frauen üblicherweise Kin-
der bekommen (15 bis 44 Jahre), seit 1996
um fünf Prozent zurückgegangen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  51.01.02 

Schutzmaßnahmen für 8.500
junge Menschen in NRW

Im Jahr 2007 stellten die Jugendämter in
Nordrhein-Westfalen 8.499 Kinder und Ju-
gendliche vorläufig unter Schutz. Nach An-
gaben des Landesamtes für Datenverarbei-
tung und Statistik waren das 5,7 Prozent
mehr als im Jahr zuvor. Damit ist die Zahl der
unter Schutz gestellten jungen Menschen
auf den höchsten Stand seit 1995 gestiegen.
Die Mehrzahl der im vergangenen Jahr in
Obhut Genommenen waren 5.677 Jugend-
liche ab 14 Jahren; Kinder (unter 14 Jahren)
waren in einem Drittel der Fälle betroffen.
54,6 Prozent der betroffenen Kinder und
Jugendliche waren Mädchen. In 4.320 Fäl-
len wurden die Maßnahmen auf Initiative
des Jugendamtes oder der Polizei ergriffen.
In einem Viertel der Fälle (2.236) ging das
behördliche Eingreifen auf Initiative des Kin -
des oder des Jugendlichen selbst zurück. In
den übrigen Fällen wiesen Lehrer, Ärzte, Ver-
wandte oder Nachbarn die Behörden auf die
Notsituation der Kinder und Jugendlichen
hin. Anlässe zur Maßnahme waren häufig
eine Überforderung der Eltern oder eines
Elternteils (3.779 Fälle) bzw. die Vernach-
lässigung des Kindes (752). In etwa einem
Viertel der Fälle waren Beziehungsproble-
me (2.050) der Ausschlag gebende Grund.
618 Maßnahmen wurden aufgrund von
Anzeichen für Misshandlungen und 140
bei Verdacht auf sexuellen Missbrauch er-
griffen, 734 aufgrund von Integrationspro-
blemen im Heim oder in der Pflegefamilie
und 617 wegen Delinquenz oder Strafta-
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ten von Kindern beziehungsweise Jugend-
lichen. Suchtprobleme (232) und Trennung
oder Scheidung der Eltern (136) spielten
mit Anteilen von 2,7 beziehungsweise 1,6
Prozent eher untergeordnete Rollen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  51.13.01 

Fachkräfteportal der Kinder-
und Jugendhilfe eingerichtet

Als Gemeinschaftsprojekt der Arbeitsge-
meinschaft für Kinder- und Jugendhilfe AGJ
und des Internationalen Jugendaustausch-
und Besucherdienstes der Bundesrepu -
blik Deutschland e.V. IJAB ist unter www. 
jugendhilfeportal.de ein Fachkräfteportal
der Kinder- und Jugendhilfe im Internet
eingerichtet worden. Es bietet eine Infor-
mations-, Kommunikations- und Koopera-
tionsplattform für Fachkräfte der Kinder-
und Jugendhilfe. Das Internetportal um-
fasst folgende Bereiche:

• Datenbanken zu Themen der Kinder- und
Jugendhilfe:
Ein Institutionenverzeichnis, ein Termin-
kalender und eine Projektdatenbank bil-
den die Akteure der Kinder- und Jugend-
hilfe und ihre Angebote ab. Fachkräfte
auf der Suche nach einer neuen beruf-
lichen Herausförderung können in einer
Stellenbörse recherchieren. Ein Quellen-
pool rundet schließlich das Spektrum der
Datenbankangebote ab.

• Redaktionelle Beiträge zu Themen der Kin-
der- und Jugendhilfe:
Das Fachkräfteportal bietet umfangrei-
che redaktionell aufbereitete Inhalte aus
allen Handlungsfeldern der Kinder- und
Jugendhilfe sowie aus Querschnittsthe-
men wie Migration oder Gesundheit.

• Suche und vernetztes Wissen:
Im Portal kann themen-, regional- oder
zielgruppenspezifisch gesucht werden.
Dabei wird nicht nur auf die eigenen In-
formationsbestände zurückgegriffen, son-
dern es werden auch Daten von zahlrei-
chen Partnern durchsucht.

• Aktuelle Nachrichten:
Schließlich wird in einer Newsbox über
tagesaktuelle Nachrichten informiert.

Das Internetangebot wird gefördert durch
das Bundesministerium für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend und die Arbeitsge-
meinschaft der Obersten Landesjugend-
und Familienbehörden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  51.10.00 

Persönliches

Neue Referentin beim
Landkreistag NRW

Seit dem 01.09.2008 nimmt Dorothée Hei -
mann als Referentin im Dezernat 2 der Ge-
schäftsstelle Aufgaben in den Bereichen

Sozialhilfe/SGB XII, Altenhilfe, Pflege und
Eingliederungshilfe wahr. Ebenso ist sie ver-
antwortlich für die Fragen des Schwerbe-
hindertenrechts und die Folgen des demo-
grafischen Wandels. Die bisher zuständige

Referentin, Friederike Scholz, wurde vom
Vorstand des Landkreistages NRW auf ei-
genen Wunsch hin für die Dauer von drei
Jahren ab dem 01.09.2008 beurlaubt und
wird anschließend das Team der Geschäfts-
stelle wieder verstärken. Für die ebenfalls von
Referentin Scholz bisher betreuten Gleich-
stellungsfragen ist ab sofort Referentin
Christina Stausberg zuständig.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 9 September 2008  00.10.00 
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Dorothée Heimann

Gronimus, Personalvertretungsrecht Nord -
rhein-Westfalen, Darstellung, 2008, 324
Sei ten, kartoniert, € 45,00, ISBN 978-3-82
93-0834-2, Kommunal- und Schul-Verlag
Wiesbaden, Postfach 3629, 65026 Wiesba-
den.

Mit der neuen Verlagsausgabe wird den Anforde-
rungen der Praxis nach einem aktuellen, kompak-
ten und verständlichen Ratgeber entsprochen.
Die Novellierung des Landespersonalvertretungs-
gesetzes Nordrhein-Westfalen (LPVG NW) vom
09.10.2007 wurde bei der Aktualisierung ebenso
berücksichtigt wie die Änderungen einiger recht-
licher Rahmenbedingungen für die Beschäftigten.
Den Kern des Beitrags bildet eine systematische
Darstellung des Personalvertretungsrechtes, wo-
bei besonderer Wert auf die Verknüpfungen zum
früheren Recht und die damit verbundenen Rechts -
änderungen gelegt wurde. Ein praxisdienlicher
Anhang beinhaltet Texte des LPVG NW, der Rah-
menvorschriften des Bundespersonalvertretungs-
und des Kündigungsschutzgesetzes, einiger Ne -
bengesetze des Landesrechts, der zum LPVG NW
ergangenen Rechtsverordnungen (insbesondere
Wahlordnung), sowie der zum LPVG NW beste-
henden grundlegenden Verwaltungsvorschriften.
Ein systematisches Inhaltsverzeichnis, ein über-

„Vertrag über eine Verfassung der EU“ nimmt,
dafür aber die institutionelle Krise der EU beendet
und die Handlungsfähigkeit der EU nach Innen
und Außen erhöht, ihre demokratische Legitima-
tion verstärkt und ganz allgemein die Effizienz des
Handelns der EU verbessert. Die Europäische Ge-
meinschaft geht in der Europäischen Union auf,
die mit eigener Rechtspersönlichkeit ausgestattet
wird. Dieser Reformvertrag steht ganz in der der
Tradition der Verträge von Maastricht, Amster-
dam und Nizza und nimmt grundlegende Ände-
rungen, einschließlich einer neuen Artikelnum -
merierung, an den bestehenden EU-Verträgen
vor. Für den Leser des Vertrags von Lissabon er-
schließen sich die Änderungen nur sehr schwer,
da dieser Vertrag nicht selbst eine Konsolidierung
vornimmt, sondern nur punktuelle Änderungen
enthält. Die vorliegende Textausgabe will dem Le -
ser hier den Weg in die neuen EU-Verträge weisen
und ihm dabei verschiedene Hilfestellungen ge-
ben. Zu diesem Zweck sieht die Textausgabe vor:

• Eine ausführliche Einführung, welche die neuen
Aspekte in systematischer Form aufbereitet.

• Eine konsolidierte Fassung des Vertrags über
die Europäische Union, des Vertrags über die
Arbeitsweise der Europäischen Union (früherer

sichtliches Abkürzungs- und Literaturverzeichnis
sowie ein ausführliches Stichwortverzeichnis füh-
ren zielsicher zu den jeweils gewünschten Infor-
mationen. Damit ist die Verlagsausgabe eine zu-
verlässige Orientierungs- und Arbeitshilfe für die
gesamte Verwaltungspraxis in Nordrhein-Westfa-
len – insbesondere für den öffentlichen Dienst in
Kommunen und Land, dessen Personalabteilungen
und Personalräte, die Arbeitnehmer- und Arbeit-
geberverbände, Anstalten, Körperschaften und
Stiftungen des öffentlich-rechtlichen Bereichs, die
Aus- und Weiterbildung, Gerichte und Rechtsan-
wälte sowie alle mit dem Thema befassten Insti-
tutionen und Personen.

Lenz/Borchardt, EU-Verträge, Textfassungen
nach dem Vertrag von Lissabon mit einer sys-
tematischen Einführung – mit CD-ROM, 4.
Aufl. 2008, 520 Seiten, kartoniert, € 34,80,
ISBN 978-3-89817-687-3, Bundesanzeiger
Verlagsges. mbH, Amsterdamer Straße 192,
50735 Köln.

Am 13. Dezember 2007 haben die Staats- und
Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten der EU in
Lissabon einen „Reformvertrag“ unterzeichnet
(„Vertrag von Lissabon“), der zwar Abschied vom
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EG-Vertrag) mit allen Protokollen und Erklärun-
gen sowie den Abdruck der Charta der Grund-
rechte der EU mit Erläuterungen.

• Alle geänderten Textpassagen werden mit Ras-
terhinterlegungen hervorgehoben und damit
auf einen Blick erkennbar.

• Die Ratifizierungstabelle, die einen Überblick
über die Ratifizierungsverfahren mit den 27
Mitgliedstaaten gibt, einschließlich der Not-
wendigkeit des Referendums.

• Eine Zeittafel mit einem historischen Abriss über
die Entwicklung der EU von 1951 bis heute.

• Eine CD-ROM mit der Originalfassung des
Vertrags von Lissabon in deutscher, englischer
und französischer Sprache.

Sagan, Adam, Das Gemeinschaftsgrund-
recht auf Kollektivmaßnahmen – Eine dog-
matische Analyse des Art. 28 der Europäi-
schen Grundrechtecharta, 2008, 415 S.,
€76,00, ISB 978-3-428-12709-2, Duncker &
Humblot, 12113 Berlin

Lange Zeit blieb unerörtert, wie sich die europäi-
sche Integration auf das Arbeitskampfrecht aus-
wirkt. Diese Thematik hat dadurch an Aktualität
gewonnen, dass das Recht auf kollektive Maß-
nahmen in Artikel der EU-Grundrechtecharta zum
Kanon der Gemeinschaftsgrundrechte gezählt
wird. Unterdessen hat der EuGH das Grundrecht
auf kollektive Maßnahmen in der Rechtssache
Viking und Laval bereits als festen Bestandteil des
Gemeinschaftsrechts anerkannt. 

Der Autor untersucht vor diesem Hintergrund aus
grundrechtsdogmatischer Perspektive die Herlei-
tung, den Schutzbereich und die Möglichkeit zur
Beschränkung des Gemeinschaftsgrundrechts auf
kollektive Maßnahmen, einschließlich der Frage,
inwiefern die EG und die Mitgliedsstaaten daran
gebunden sind. Anschließend werden die prakti-
schen Auswirkungen des Gemeinschaftsgrund-
recht auf kollektive Maßnahmen auf europäi-
scher, transnationaler und einzelstaatlicher Ebene
aufgezeigt. Für die kommunale Ebene relevant ist
dabei, dass im Rahmen der Schutzbereichbestim-
mung des Gemeinschaftsgrundrecht auf kollek-
tive Maßnahmen u. a. auch Bezug auf öffentlich-
rechtliche Beschäftigungsverhältnisse genommen
wird. 

Seyr, Sibylle, Der effet utile in der Recht-
sprechung des EuGH, 2008, 459 S., €78,00,
ISBN 978-3-428-12568-5, Duncker & Hum-
blot, 12113 Berlin

Der effet utile wurde bislang in Literatur und
Rechtsprechung kaum dogmatisch verortet. Sibylle
Seyr unterzieht nahezu alle Urteile des EuGH, in
denen er auf den effet utile zurückgreift, einer
umfassenden empirischen Analyse und bewertet
dabei sowohl die methodische Vorgehensweise
des Gerichtshofs als auch die inhaltlichen Ergeb-
nisse. Die Autorin kommt zu dem Ergebnis, dass
der effet utile eine eigenständige Auslegungsme-
thode des Gemeinschaftsrechts darstellt. Dabei
entwickelt die Autorin ein Schema für seine richti-
ge Anwendung. Sie grenzt den effet utile von der
Rechtsfortbildung ab und geht der Frage nach, ob
der EuGH den effet utile lediglich zulasten der Mit -
gliedstaaten einsetzt. Die Arbeit bietet eine un-
entbehrliche Grundlage für alle, die sich in Zu-

kunft mit dem effet utile in der Rechtsprechung
des EuGH befassen. Dies gilt vor allem, da die Ma-
terie des Gemeinschaftsrechts im Allgemeinen und
die Rechtsprechung des EuGH im Besonderen
eine immer stärkere Bedeutung auch für die Ver-
waltungsebene vor Ort darstellt. 

Korn/Tadday, Beamtenrecht Nordrhein-West-
falen, Kommentar, 125. Ergänzungslieferung,
Stand: April 2008, 210 Seiten, Loseblattaus-
gabe, Grundwerk 2.818 Seiten, DIN A 5, in
zwei Ordnern, € 116,00, bei Fortsetzungs-
bezug (€ 148,00 bei Einzelbezug), ISBN
978-3-7022-0150-3, Verlag W. Reckinger
GmbH & Co. KG, Luisenstraße 100-102,
53721 Siegburg.

Mit der 125. Ergänzungslieferung wurde das
Grundwerk an die eingetretene Rechtsentwick-
lung angepasst. Hervorzuheben sind hier die Än-
derungen im Beihilfenrecht und im Hochschul-
recht sowie in der Wahlordnung zum LPVG.

Schütz/Maiwald, Beamtenrecht des Bundes
und der Länder dargestellt am Beamtenge-
setz des Landes Nordrhein-Westfalen mit ein-
gehender Behandlung der Beamtengesetze
des Bundes und der anderen Länder, des Be-
amtenversorgungsgesetzes und sonstiger
beamtenrechtlicher Vorschriften sowie an-
schließende Entscheidungssammlung, Ge-
samtausgabe B, Kommentar, 5. Auflage, 289.
Aktualisierung, Stand: Juni 2008, 218 Seiten,
€ 58,30, Bestellnr.: 7685 5470 289; 290.
Aktualisierung, Stand: Juli 2008, 188 Seiten,
€ 50,00, Bestellnr.: 7685 5470 290, Verlags-
gruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH, Im Wei-
her 10, 69121 Heidelberg.

In der 289. Aktualisierung ist der Kommentar auf
den neuesten Stand gebracht worden.

In der 290. Aktualisierung ist in Teil C die Kommen-
tierung von § 190 NRW LBG und § 197 NRW LBG
überarbeitet und aktualisiert worden. In Teil B ist
die Änderung von § 36 Abs. 1 BBG durch Art. 1 a
des Gesetzes vom 26.02.2008, in Teil F VI. 2. 7.
die Änderungen der Verordnung über die Ausbil-
dung und Prüfung für den mittleren Poli zei voll zug -
sdienst vom 20.02.2008 eingearbeitet worden.

Haurand, Günter, Landeshundegesetz Nord -
rhein-Westfalen, 5. Auflage, 2008, 270
Seiten, € 29,00, ISBN 978-3-8293-0838-0,
Kommunal- und Schulverlag Wiesbaden,
Postfach 3629, 65026 Wiesbaden

Der Praxiskommentar behandelt in nunmehr 5.
aktualisierter Auflage sowohl das Landeshunde-
gesetz Nordrhein-Westfalen als auch die bundes-
rechtlichen Regelungen zur Hundehaltung. Berück-
sichtigt werden dabei die neuere Rechtsprechung
und Literatur. 

Kompakt und praxisnah erläutert die Ausgabe, wie
die Regelung zur Hundehaltung zu hand haben ist,
und welche Vorschriften – wie z. B. Anzeigepflicht,
Sachkundebescheinigung, Kennzeichnung, Erlaub-
nispflicht, Anleinzwang, Maulkorbzwang – be-
sonders beachtet werden müssen. 

Ein praxisdienlicher Anhang mit Hilfen zur Formu-
lierung von Entscheidungen, die Durchführungs-

verordnung und dem Gebührenverzeichnis zum
LHundG NRW rundet die Darstellung sinnfällig
ab. Der Praxis-Ratgeber eignet sich für die ge-
samte Kommunalverwaltung, alle Polizei- und
Ordnungsbehörden, Gerichte und Rechtsanwälte
sowie für alle Institutionen, die mit Hundezucht
und Hundehaltung in Nordrhein-Westfalen be-
fasst sind. 

Der Verfasser, Regierungsdirektor Günter Hau-
rand, ist Dozent für Polizei- und Verwaltungsrecht,
Kommunal- und Ordnungswidrigkeitenrecht an
der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
Nordrhein-Westfalen. Zuvor war er in der Poli -
zeiabteilung des Innenministeriums Nordrhein-
Westfalen und als Dezernent bei der Bezirksre-
gierung Detmold tätig.

Lorz (†)/Metzger, Tierschutzgesetz, 6. Auf-
lage, 2008, 615 Seiten, kartoniert € 54,00,
ISBN 978-3-406-554306-0, C.H. Beck Ver-
lag, Postfach 40 03 40, 80703 München

Der Tierschutz nimmt im Zuständigkeitsbereich der
Kreisveterinärämter eine beträchtliche Stellung
ein. Rechtsgrundlagen sind das Tierschutzgesetz,
verschiedene Rechtsverordnungen und europäi-
sche Übereinkommen. 

Der bekannte und bewährte Kommentar von Dr.
Albert Lorz (†) und Dr. Ernst Metzger ist nun in
seiner 6. Auflage erschienen. Wie auch schon in
den vorangegangenen Auflagen werden die ein-
schlägigen gesetzlichen Regelungen profunde
und klar erläutert. Anlass der Neukommentierung
ist die aktuelle Neufassung des Tierschutzgeset-
zes. Sie befasst sich mit den Schwerpunktthemen
des Gesetzes zur Bekämpfung gefährlicher Hun-
de, der Nutztierhaltung, insbesondere der Hen-
nenhaltungsregelung, der Schweinehaltung, der
Pelztierhaltung und zu den Kleinvolieren. Berück-
sichtigt sind ferner Änderungen im europäischen
Tiertransportrecht und im Hufbeschlagswesen. 

Selbstverständlich berücksichtigt der Kommentar
auch aktuelle Entscheidungen zum Elektroreizge-
rät bei der Hundeausbildung des Bundesverwal-
tungsgerichts und des Bundesverfassungsgerichts
zur Aggressionszüchtung bei Hunden. Außerdem
wird die aktuelle Rechtsentwicklung zum Thema
Schächten dargestellt. Von grundlegender Bedeu-
tung sind die Ausführungen zur Rolle des Tier-
schutzes im Grundgesetz, insbesondere die Ver-
ankerung als Staatsziel in Artikel 20a GG, welcher
vorliegend ebenfalls kommentiert wird. 

Ley, Frauke, Rechtshandbuch der Märkte und
Volksfeste, 2008, 307 S., € 38,00, ISBN 978-
3-89655-362-1, LexisNexis Deutschland
Verlag, 51111 Köln

Stadt- und Stadtteilfeste haben in Deutschland ei -
ne jahrhundertealte Tradition. Sie sind oftmals
historisch gewachsen und ihre Bedeutung hat sich
im Laufe der Zeit gewandelt. In der jüngeren Ver-
gangenheit etablieren sich zusätzlich neue Veran-
staltungsarten, sei es public viewing bei größeren
Sportveranstaltungen, Ballonviestas, Mottofeste,
run- and roaddays etc., die weitere Zielgruppen
ansprechen. 

Die Veranstaltung von Märkten und Volksfesten
ist in vielerlei Hinsicht von rechtlichen Problemen
gekennzeichnet. Die Autorin geht dabei sowohl
auf solche Konstellationen ein, in denen die Kom-
mune als Veranstalterin auftritt, als auch auf sol-
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che, bei denen Feste durch private natürliche oder
juristische Personen veranstaltet werden. Soweit
die Kommune Veranstalterin ist, liegt ein Schwer-
punkt der Betrachtung auf der kommunalrecht-
lichen und verwaltungsrechtlichen Einordnung.
Hinsichtlich der Veranstaltung von Stadtfesten
durch private natürliche oder juristische Personen
stehen die entsprechenden Vorschriften der Ge-
werbeordnung, insbesondere die Vorschriften des
Titel III der Gewerbeordnung, im Vordergrund der
Untersuchung. 

Das Rechtshandbuch der Märkte und Volksfeste
ist auch deshalb eine praktische Anwendungs-
hilfe, weil es umfängliche Checklisten und Mus-
ter enthält, die für die kommunalen Verwaltun-
gen von erheblicher Bedeutung sind. So werden
z.B. Formulierungsvorschläge für die Ausschrei-
bung von Standvergaben gemacht, Beispiele für
die Umsetzung eines Auswahlkonzepts gegeben
oder Muster für die wichtigsten denkbaren Kon-
stellationen einer gerichtlichen Auseinanderset-
zung angefügt. Aufgrund der gesamten Struktur
des Rechtshandbuchs und der beruflichen Tätig-
keit der Autorin als Rechtsamtsleiterin einer nord -
rhein-westfälischen kreisangehörigen Stadt bietet
sich dieses Werk vor allem für Praktiker in den
kommunalen Verwaltungen vor Ort an. 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales
(Hrsg.), Übersicht über das Sozialrecht –
Ausgabe 2008., 1.080 Seiten + CD-ROM,
ISBN 978-3-8214-7244-7, € 28,00, BW Bil-
dung und Wissen Verlag, Nürnberg und Über-
sicht über das Arbeitsrecht/Ar beits  schutz -
recht – Ausgabe 2008, 816 Seiten + CD-ROM,
ISBN 978-3-8214-7281-2, 28,00 €, BW Bil-
dung und Wissen Verlag, Nürnberg 

Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat
die bewährten Werke „Übersicht über das Sozial-
recht“ und „Übersicht über das Arbeitsrecht/ 
Arbeitsschutzrecht“ aktuell neu herausgegeben. 

In dem Werk „Übersicht über das Sozialrecht“
sind insbesondere die zahlreichen gesetzlichen
Änderungen im Jahr 2008 eingearbeitet worden.
Dabei geht es u.a. um das Pflegeweiterentwick-
lungsgesetz, das geänderte Sozialgerichtsgesetz
und die Einführung des Rechtsanspruchs auf ein
persönliches Budget für Menschen mit Behinde-
rungen. Auch die Rentenanpassung, der aktuelle
Stand der Gesundheitsreform sowie die aktuellen
Änderungen in der Arbeitsförderung und beim
BAföG sind berücksichtigt worden. Das Werk,
dessen Autoren sämtlich aus Bundesbehörden
stammen, enthält auf 1.000 Seiten alle Gesetze,
Verordnungen und Regelungen des Sozialrechts.
Dem Werk liegt eine CD-ROM mit dem komplet-
ten Buchinhalt bei. 

Die „Übersicht über das Arbeitsrecht/Arbeits -
schutzrecht“ enthält alle Änderungen im Bereich
des Arbeitsrechtes und Arbeitsschutzrechtes und
orientiert sich ebenfalls nah an der Praxis. Themen
sind u.a. Neuerungen im Allgemeinen Gleichbe-
handlungsgesetz und im Kündigungsschutz, das
Thema „Mindestlöhne“ sowie verschiedene Re-
gelungen zur Betriebspraxis (u.a. das geänderte
Befristungsrecht). Daneben sind aktuelle Ände-
rungen im Bereich des Arbeitsschutzrechtes ein-
gearbeitet worden. Auch hier stammen die Auto-
ren sämtlich aus den zuständigen Ministerien und
den Arbeitsgerichten. Auch eine CD-ROM mit
dem gesamten Buchinhalt ist ebenfalls beigefügt. 

Walhalla Fachredaktion, Das gesamte Sozial-
gesetzbuch SGB I bis XII – Ungekürzte Aus-
gabe 2008/I, mit Durchführungsverordnun-
gen, Sozialgerichtsgesetz (SGG) und den
besonderen Teilen des SGB: BAföG – RVO –
BVG – BKGG – WoGG – BErzGG – BEEG, mit
allen Änderungen zum 1.1.2008, 5. aktuali-
sierte Auflage, 1.504 S., Paperback, 19,90
Euro, ISBN 978-3-8029-7422-9, Walhalla
Fachverlag, Regensburg/Berlin, 2008

Alle Sozialgesetzbücher in ungekürzter Fassung
so wie die für die Praxis besonders relevanten
Durchführungsverordnungen, das Sozialgerichts-
gesetz und die besonderen Teile des SGB bietet
die handliche Textsammlung Das gesamte Sozial-
gesetzbuch SGB I bis SGB XII aus dem Walhalla
Fachverlag.

Die 5., aktualisierte Auflage Das gesamte Sozial-
gesetzbuch SGB I bis SGB XII mit Stand vom
1.1.2008 berücksichtigt u.a. die schrittweise An-
hebung der Altersgrenze auf 67 Jahre, die ab
2008 Auswirkungen auf eine Vielzahl von Sozial-
leistungen bzw. sozialrechtliche Vorschriften hat,
neue arbeitsmarktpolitische Förderinstrumente im
SGB II und SGB III sowie zahlreiche weitere ge-
setzliche Neuregelungen.

Münder, Sozialgesetzbuch II, Grundsicherung
für Arbeitsuchende, Lehr- und Praxiskom-
mentar, 2007, 786 Seiten, € 44,00, ISBN
978-3-8329-1783-8, NOMOS Verlagsge-
sellschaft mbh & Co. KG, Waldseestr. 3 – 5,
76530 Baden-Baden.

Die Grundsicherung für Arbeitsuchende ist in we-
sentlichen Punkten novelliert. Durch das SGB II-
Änderungsgesetz und insbesondere durch das
Fortentwicklungsgesetz sind weitgehende Leis-
tungseinschnitte zum 01.08.2006 Gesetz gewor-
den. Was bedeuten diese mit der „Optimierung
des Leistungsrechts“ und der „Vermeidung von
Leistungsmissbrauch“ begründeten Änderungen
für das Regelungssystem des SGB II und die Aus-
legungspraxis? Die Neuauflage des LPK-SGB II
gibt die praktischen Antworten und bietet eine
vollständige und verständliche Kommentierung
des novellierten SGB II, unter besonderer Berück-
sichtigung der Praxisauswirkung insbesondere der
Leistungskürzungen. Der Kommentar behandelt
dabei ausführlich die Erweiterung der Bedarfsge-
meinschaft um Jugendliche, die das 25. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben, zusammen mit
den dazugehörenden Beweislastfragen und inter-
pretiert kritisch die Verschärfung von Sanktions-
möglichkeiten. Die für die Auslegung des Gesetzes
– vor allem für die Interpretation der vielfältigen
unbestimmten Rechtsbegriffe – prägenden Ent-
scheidungen der Sozialgerichte seit Inkrafttreten
des SGB II sind durchgängig berücksichtigt.

Marburger, SGB XI – Soziale Pflegeversiche-
rung, Textausgabe mit ausführlicher Kom-
mentierung, 2008, 132 Seiten, € 8,95, ISBN
978-3-8029-7493-9, Walhalla Fachverlag,
Schiffbauerdamm 5, 10117 Berlin.

Nach langwierigen Verhandlungen ist seit Juli 2008
die neue Pflegereform in Kraft. Waren die Vorschrif-
ten zur Pflegeversicherung schon immer „ein Buch
mit sieben Siegeln“, verändert das Pflege-Weiter-
entwicklungsgesetz die Rechtslage und das Leis-

tungsspektrum noch einmal maßgeblich. Wer
rechtssicher beraten und handeln möchte, findet
in der Textausgabe „SGB XI – Soziale Pflegeversi-
cherung“ von Horst Marburger nützliche und
verständliche Hilfe. Neben dem vollständigen Ge-
setzestext (SGB XI) enthält der neu bearbeitet
Kurzkommentar aus dem Walhalla Fachverlag
eine Einführung des Sozialrechtsexperten zur
Pflegeversicherung und zum neuen Pflegezeitge-
setz. Darin erläutert er verständlich alle Leistun-
gen bei Pflegebedürftigkeit, einschl. der Leistungs-
arten bei häuslicher und stationärer Pflege sowie
die Beitragsvorschriften:

• Wer gehört zum versicherten Personenkreis?

• Wann bin ich versicherungspflichtig, wer kann
sich freiwillig weiter versichern, und was sieht
eine private Pflegeversicherung vor?

• Welche Leistungsarten der Pflegeversicherung
gibt es, und in welchem Verhältnis stehen diese
zu anderen Sozialleistungen?

• Wann werden Bedürftige welcher Pflegestufe
zugeordnet, was ergibt sich daraus?

• Welche Geld- und Sachleistungen, Pflegehilfs-
mittel und technische Hilfen können bei häus-
licher, teilstationärer oder Kurzzeitpflege bezo-
gen werden?

• Wann und in welchem Zeitraum kann ich mich
von der Arbeit freistellen lassen, um einen An-
gehörigen zu pflegen?

Die Textausgabe „SGB XI – Soziale Pflegever -
sicherung“ ist ein praxisorientiertes Nachschla -
gewerk für alle Pflegebedürftigen, Angehörige,
ehrenamtliche Pflegepersonen und ambulante
Pflegedienste, Pflegestützpunkte, für Sozialämter,
Kommunen, Sozialversicherungsträger sowie für
Renten-, Pflege- und sonstige Sozialberater.

Marburger, Die neue Pflegeversicherung,
Ansprüche kennen und ausschöpfen, Praxis-
ratgeber für Pflegebedürftige und Pflegende,
2008, 160 Seiten, € 9,95, ISBN 978-3-
8029-3427-8, Walhalla Fachverlag, Schiff-
bauerdamm 5, 10117 Berlin.

Die Pflegereform bringt für viele Patienten und
An gehörige enorme Leistungsverbesserungen.
Doch nur, wer seine Ansprüche im Detail kennt,
kann von den Neuregelungen profitieren. In dem
Praxisratgeber finden Pflegebedürftige und Pfle-
gende alle notwendigen Informationen. Zunächst
kläre Marburger, wer als pflegebedürftig gilt, und
schlüsselt die einzelnen Pflegestufen auf. Seine
Ausführungen nehmen Betroffenen die Unsicher-
heit im Umgang mit dem Medizinischen Dienst
der Krankenkasse, der die Gutachten erstellt. Um-
fassend und verständlich erläutert der Sozial-
rechtsexperte

• alle Leistungen, Leistungsarten und deren Höhe
bei häuslicher, teilstationärer oder stationärer
Pflege, inklusive der zukünftigen schrittweisen
Leistungsanhebung,

• die erweiterten Leistungen für Demenzkranke
und ihre Betreuer,

• das Verfahren und die Funktionsweise der Pfle-
gekassen sowie der neu eingerichteten Pfleges-
tützpunkte und Beratungsstellen,

• alles zum Thema Pflegezeit: Freistellungsan-
sprüche von Arbeitnehmern gegenüber ihren
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Arbeitgebern, sozialversicherungsrechtliche Ab -
sicherung in der Pflegezeit (Renten-, Arbeitslo-
sen- und Unfallversicherung etc.),

• die verschiedenen Sozialversicherungsleistungen
für hauptberufliche oder ehrenamtliche Pflege-
rinnen und Pfleger sowie neue Weiterbildungs-
möglichkeiten für pflegende Angehörige und
Ehrenamtliche sowie

• alle Fragen zur Versicherungs- und Beitrags-
pflicht

Berechnungsbeispiele veranschaulichen praxis-
nah, was möglich ist. Zahlreiche Musterformulare
zeigen, wie die Leistungen beantragt werden müs -
sen. Tipps für richtiges Verhalten gegenüber den
Pflegekassen und Schaubilder, die die Orientie-
rung erleichtern, runden den hilfreichen Ratgeber
für Pflegebedürftige und Pflegende ab.

Paulta/Sonnemann, Deutscher Sozialge-
richtstag (Hrsg.), Sozialgerichtsgesetz SGG,
Textausgabe mit GVG, ZPO, VwGO, Ein-
führung, Materialien, 2008, 220 Seiten, €
14,80, Richard Boorberg Verlag GmbH &
Co KG, DSGT Praktikertexte, ISBN 978-3-
415-04080-9, Scharrstraße 2, 70563 Stutt-
gart bzw. Levelingstr. 6 a, 91673 München
Mit der Reihe „DSGT-Praktikertexte“ wendet sich
der Deutsche Sozialgerichtstag an die Praktiker im
Sozialrecht. Die Reihe bietet neben den Vor-
schriftentexten und ergänzenden Materialien viel
Raum für eigene Anmerkungen. 

Die Textausgabe enthält das Sozialgerichtsge setz
(SGG) mit allen Änderungen zum 1.4.2008 und
zum 1.7.2008. Eine umfassende Einführung zeich-
net die Entwicklung des Gesetzgebungsverfah-
rens des jüngsten Änderungsgesetzes nach. Sie
wird ergänzt durch die Bundestags-Drucksache
16/7716, die den Gesetzentwurf sowie dessen
Begründung enthält. Die Vorschriftentexte des
Gerichtsverfassungsgesetzes (GVG) sowie in Aus-
zügen die Paragrafen der Zivilprozessordnung
(ZPO) und der Verwaltungsgerichtsordnung
(VwGO), auf die im SGG verwiesen wird, sind
ebenfalls abgedruckt.

Ministerium für Generationen, Familie, Frau-
en und Integration des Landes Nordrhein-
Westfalen, Wege zum Familienzentrum
Nordrhein-Westfalen. Eine Handreichung,
Düsseldorf 2008, Bestellung im Internet un-
ter www.mgffi.nrw.de/publikation oder te-
lefonisch unter 01803/100110 unter der
Veröffentlichungsnummer 1058
Die Landesregierung hat sich zum Ziel gesetzt,
Nordrhein-Westfalen zum kinder- und familien-
freundlichsten Land in Deutschland zu machen.
Ein Projekt, das ihr dabei sehr am Herzen liegt, ist
die Weiterentwicklung von Kindertageseinrich-
tungen zu Familienzentren. Mit der Handreichung
sollen die Ziele und die vielfältigen Möglichkeiten
der Umsetzung der Familienzentren in Nordrhein-
Westfalen erläutert und Informationen zu Orga-
nisation, Management und den Leistungen der
Familienzentren sowie zu weiterführenden Ar-
beitsmaterialien gegeben werden.

Jürgen Lauffer, Renate Röllecke (Hrsg): Be-
rühmt im Netz? Neue Wege in der Jugend-
hilfe mit Web 2.0, Neues Handbuch bietet
Anregungen für die medienpädagogische
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen, 2008,
160 Seiten, € 10,00, ISBN 978-3-929685-
42-8, Gesellschaft für Medienpädagogik
und Kommunikationskultur, Körnerstr. 3,
33602 Bielefeld.
Berühmt werden durch Aktivitäten und Selbstdar-
stellungen im Internet: Dieser Hoffnung hängen
viele Kinder und Jugendliche mit ihren neuen In -
ternetaktivitäten im Web 2.0 nach. Schnell und
kreativ eignen sie sich die neuen Techniken an.
Doch die möglichen Folgen ihrer Präsenz in der
Internet-Öffentlichkeit sind den Jugendlichen oft
nicht bewusst. Darum benötigen sie Begleitung
und Unterstützung, um die kulturelle und kom-
munikative Vielfalt geschickt und sicher zu nutzen.
Für Pädagogik, Jugendarbeit und Jugendhilfe ent -
stehen hierdurch neue Aufgaben. Zugleich bietet
das Web 2.0 für diese Arbeitsbereiche neue Mög-
lichkeiten der Kommunikation, Öffentlichkeit und
Beteiligung. In dem Band setzen sich Fachleute aus
Wissenschaft und Praxis mit den Chancen und
Möglichkeiten des Web 2.0 für die Jugendhilfe
und Jugendbildungsarbeit auseinander. Podcasts,
Online-Plattformen wie YouTube, schuelerVZ,
Second Life und auch das Phänomen Medien-
sucht werden diskutiert. Hinweise über Informa-
tionen zum Jugendschutz sowie ein praktisch-
technisches Manual zum Umgang mit Foto- und
Videoportalen und zur Anfertigung eigener Blogs
runden den Band ab.
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